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Empfehlungen für die Weiterentwicklung der  
Koordinations- und Steuerungsstrukturen zum  
Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland  

Zusammenfassung 

Die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland befinden 
sich an einem Punkt, an dem neben den unbestreitbaren Erfolgen und künftigen Chancen 
auch die damit verbundenen Probleme und Konflikte immer deutlicher werden. Daraus 
ergibt sich die Herausforderung, die erfolgreich eingesetzten politischen Steuerungsin-
strumente und die ihnen zugrunde liegenden Koordinations- und Steuerungsstrukturen 
weiterzuentwickeln. Der vorliegende Beitrag fasst die wesentlichen Ergebnisse des Ar-
beitsberichts in Form von Empfehlungen für Politik und Fachöffentlichkeit zusammen. 

Schlüsselwörter 

Energiewende – erneuerbare Energien – Governance – Empfehlungen – Deutschland 

Abstract 

The „Energiewende“ (energy transition) and the expansion of renewable energies in Ger-
many is at a point, where, beside the undisputable successes and future opportunities, the 
problems and conflicts around renewable energy production have become increasingly 
apparent. The challenge today lies in the further development of the successfully imple-
mented political instruments and of the underlying governance structures. This article 
summarizes the most important findings of the report as policy recommendations. 

Keywords 

Energy transition – renewable energies – governance – recommendations – Germany 

 

Mit der Energiewende und dem Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) nimmt Deutsch-
land in der Welt eine Vorreiterstellung ein und kann Modell für andere Länder sein. Damit 
ist die weitere Entwicklung der erfolgreich eingesetzten politischen Steuerungsinstrumente 
und der ihnen zugrunde liegenden Koordinations- und Steuerungsstrukturen, im Folgen-
den auch kurz Governance-Strukturen genannt, nicht nur von nationalem Interesse, son-
dern wird auch im Ausland kritisch beobachtet. Zurzeit befindet sich der Transformations-
prozess an einem Punkt, an dem neben den unbestreitbaren Erfolgen und künftigen Chan-
cen auch die mit der Energiewende verbundenen Probleme und Konflikte immer deutli-
cher werden. Auch deshalb hat die Landesarbeitsgemeinschaft Bremen/Hamburg/ 
Niedersachsen/Schleswig-Holstein der Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
(ARL) eine Arbeitsgruppe (AG) eingesetzt, die sich diesem Thema mit Fokus auf die für die 
Energiewende besonders bedeutsamen nordwestdeutschen Länder widmet. 
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Ziel dieser aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Praktikerinnen und 
Praktikern aus der Planungsverwaltung, Wirtschaft und Energiepolitik zusammengesetz-
ten AG war die Analyse und Bewertung von „Governance-Prozessen für erneuerbare 
Energien“. In ihrer Arbeit hat sich die AG auf Themenkomplexe konzentriert, die für die 
in der Landesarbeitsgemeinschaft vertretenen nordwestdeutschen Bundesländer aus 
raumplanerischer Perspektive besonders relevant sind. Dies sind neben den übergeord-
neten Aspekten der Governanc-Strukturen (Beitrag Klagge) vor allem die Themen Wind 
(Beiträge Liebrenz, Pohl, Thom), Biogas (Beiträge Arbach, Franck, Wotha) und Netzaus-
bau (Beitrag Hirschfeld/Heidrich), während die Themen Solarenergie (v. a. Photovoltaik) 
und Speicherung nicht berücksichtigt wurden. Der vorliegende Beitrag dokumentiert die 
Ergebnisse in Form von begründeten Empfehlungen für Politik und Fachöffentlichkeit. 
Diese Empfehlungen basieren auf den ausführlichen Arbeitsergebnissen, die in den fol-
genden Beiträgen im gleichen Arbeitsbericht dokumentiert sind.1 

Im Bereich der erneuerbaren Energien ist die Architektur der Governance-Strukturen 
in Deutschland, ähnlich wie in anderen Politikfeldern, durch eine Dualität von ökonomi-
schen Anreizen auf der nationalen Ebene einerseits und überwiegend auf der lokalen 
und regionalen Ebene angesiedelten raumplanerischen Einflussmöglichkeiten anderer-
seits geprägt. Diese Dualität ist im Hinblick auf Ressourcen- bzw. Kosteneffizienz und 
Verteilungsgerechtigkeit problematisch. Es wird für eine stärker integrierte Koordinati-
onsstruktur plädiert, die wirtschaftliche, soziale, ökologische und flächenbezogene As-
pekte, aber auch verschiedene Entscheidungs- und Planungsebenen besser miteinander 
verknüpft.  

1. Notwendig ist eine (bessere) Koordination von finanzieller Förderung 
durch das EEG auf nationaler Ebene und von räumlicher Planung auf 
lokaler und regionaler Ebene mit dem Ziel, den Ausbau der EE res-
sourceneffizient, umwelt- und standortverträglich zu gestalten sowie 
eine gerechte Verteilung von Nutzen und Lasten zu erreichen.  

 Abstimmung der Ausbauziele für EE(-Anlagen) auf Bundes- und Landesebene vor 
dem Hintergrund realistischer Energieszenarien 

 Koordination der Flächenvorsorge für EE(-Anlagen) durch Landes- und Regionalpla-
nung  

 Bundeseinheitlicher Grundkonsens über allgemeine Kriterien für Anlagenstandorte 
bzw. Eignungs- oder Vorranggebiete (differenziert nach Energieträgern), die auch als 
Voraussetzung für die Förderung ins EEG aufgenommen werden 

Mit der Energiepolitik und konkret dem EEG setzt die Bundespolitik Anreize für Investo-
ren und Anlagenbetreiber, sich beim Ausbau der EE zu engagieren. Die Koordination 
dieses Engagements und der entsprechenden Investitionen erfolgt, im Rahmen der För-
derbedingungen des EEG, marktlich-dezentral. Dabei stellen die erzielbaren Renditen 
die wichtigste Motivation dar.  

Das EEG macht weitgehend keine Vorgaben, wo Investitionen in EE-Anlagen stattfin-
den können oder dürfen. Gerade im Hinblick auf zunehmende Akzeptanzprobleme 
stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit bzw. Zweckmäßigkeit einer stärker integrier-
                                                 

1 Wir danken allen Expertinnen und Experten, die uns bei unserer Arbeit unterstützt haben, vor allem je-
nen, die an unseren Workshops in Oldenburg (2010) und Kiel (2011) teilgenommen haben. Die Verantwor-
tung für die Inhalte der vorliegenden Empfehlungen liegt jedoch allein bei den Autorinnen und Autoren. 
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ten Koordinationsstruktur, die wirtschaftliche, soziale, ökologische und flächenbezogene 
Aspekte sowie verschiedene Entscheidungs- und Planungsebenen besser miteinander 
verknüpft und so die Akzeptanz für EE-Anlagen vor Ort erhöht. Der sukzessive Rückbau 
der Förderung erfordert die Entwicklung von Governance-Strukturen, in denen die ange-
sprochenen Aspekte und Ebenen besser integriert werden. 

2. Um die Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Umset-
zungsprozesse zu verbessern, bedarf es einer umfassenden Analyse 
und Bewertung des bisherigen EE- und Netzausbaus sowie der Vorge-
hensweisen und Entwicklungen in den Regionen. Diese Evaluierung 
hat Fragen der Effizienz und der Akzeptanz, aber auch der Umwelt- 
und Standortverträglichkeit sowie der gerechten Verteilung von Nut-
zen und Lasten zu berücksichtigen. 

Der zügige Ausbau der EE in Deutschland ist Ausdruck eines breiten politischen Konsen-
ses und dokumentiert eindrücklich die Wirkung des EEG, ohne das die bisherigen Fort-
schritte in der Energiewende nicht denkbar gewesen wären. Aufgrund der sehr dynami-
schen Entwicklung konnte die eher mittel- bis langfristig ausgerichtete Landes- und Regi-
onalplanung häufig nicht schnell genug reagieren. Für die Zukunft ist es wichtig, das pla-
nerische und energiepolitische Steuerungsinstrumentarium zu überprüfen und weiter-
zuentwickeln. Dazu ist eine systematische Auswertung der bisherigen Entwicklungen 
und Erfahrungen notwendig.  

3. Um im Sinne der Ressourceneffizienz geeignete Standorte für EE-
Anlagen sowie Trassen für den Netzausbau zu finden und deren Ak-
zeptanz zu verbessern, sind angemessene Informations-, Kommunika-
tions- und Beteiligungsverfahren (weiter) zu entwickeln und einzuset-
zen. Den für die Verfahren zuständigen Behörden müssen die erfor-
derlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Beispiele für sol-
che Verfahren sind: 

 Bürger und andere beteiligte bzw. betroffene Akteure (z. B. Anlagen- und Netzbe-
treiber) bei der Planung und Abstimmung von energiebezogenen Plänen, insbeson-
dere bei der Erstellung regionaler Energiekonzepte und Leitbilder, einbinden 

 Entscheidungsprozesse und -verfahren nachvollziehbar darstellen und vermitteln 

 Regionalveranstaltungen zur Information und Beteiligung durchführen 

 Pläne, Ergebnisse und weitere Informationen im Internet verfügbar machen 

 Gelegenheiten zu Online-Stellungnahmen schaffen 

Für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien sind Planungs- und Governance-
Prozesse sowie entsprechende Strukturen erforderlich, die den Forderungen nach mehr 
Akzeptanz und Transparenz verstärkt Rechnung tragen. Durch die Bereitstellung von 
Informationen sowie die Durchführung von frühzeitigen, transparenten und ergebnisof-
fenen Beteiligungsverfahren kann die Planung, v. a. die Regionalplanung, einen entschei-
denden Beitrag zur Reduzierung von Konflikten sowie zur Schaffung von Akzeptanz für 
EE- und Netzausbauprojekte leisten. Die Erstellung und Umsetzung regionaler Energie-
konzepte kann dazu ein geeigneter Weg sein, da sie gute Möglichkeiten der Bürgerbetei-
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ligung bietet. Allerdings erfordern Informations-, Kommunikations- und Beteiligungspro-
zesse entsprechendes Wissen, das auch für Nichtfachleute aufbereitet werden muss, 
sowie ausreichende Finanz- und Personalkapazitäten in der Regionalplanung. 

4. Zur Förderung der Akzeptanz sind Verfahren, Instrumente und Orga-
nisationsformen zu entwickeln, einzusetzen und zu fördern, die für 
eine gerechte Verteilung von Nutzen und Lasten bei der Nutzung er-
neuerbarer Energien und beim Netzausbau sorgen. Beispiele für sol-
che Verfahren, Instrumente und Organisationsformen können sein: 

 Finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, die von externen 
Effekten betroffen sind, z. B. Bürgerwindparks und Bürgernetze 

 Finanzielle Leistungen an betroffene Kommunen, z. B. Trassenabgaben, Beteiligung 
an der Gewerbesteuer bei Netzinvestitionen  

Bisher sind Nutzen und Lasten beim Ausbau der erneuerbaren Energien meist ungleich 
verteilt. Während Grundstückseigentümer, Investoren, Betreiber und Zulieferer mit EE 
Geld verdienen, betreffen die negativen Folgen v. a. Bürgerinnen und Bürger, können 
aber auch die Aktivitäten in anderen Wirtschaftsbereichen beeinträchtigen bzw. teurer 
und damit weniger profitabel machen (z. B. Tourismus, Veredelungswirtschaft). Mit der 
Entwicklung von Betreiber- und Geschäftsmodellen, an denen betroffene Bürgerinnen 
und Bürger beteiligt sind, und durch finanzielle Leistungen für betroffene Kommunen 
kann mehr Gerechtigkeit geschaffen und damit auch die Akzeptanz für den Ausbau der 
EE vor Ort verbessert werden. 

Spezielle Empfehlungen für Teilbereiche, mit denen sich die AG näher be-
schäftigt hat: 

5. Windenergie: Die Ausweisung von Standorten für Windenergieanla-
gen sollte durch Eignungsgebiete oder Vorranggebiete mit Aus-
schlusswirkung in den Regionalplänen erfolgen. Die Ausweisung ist 
horizontal zwischen den Regionen bzw. Trägern der Regionalplanung 
abzustimmen und von der Landesplanung zu koordinieren, und zwar 
sowohl in zeitlicher als auch in räumlich-quantitativer Sicht. Netzaus-
bauerfordernisse können so besser geplant und Konflikte zwischen 
den Gebietseinheiten vermieden werden.  

Vorhandene raumplanerische Instrumente wie die Ausweisung von Vorrang- und Eig-
nungsgebieten für die Windenergienutzung sollten möglichst flächendeckend auf der 
Ebene der Regionalplanung zur Anwendung kommen, um innerhalb des regionalen Pla-
nungsgebietes eine ressourceneffiziente Windenergienutzung und eine gewisse Vertei-
lungsgerechtigkeit zu befördern sowie Flächennutzungskonflikte zu verringern (zur Aus-
gestaltung von Informations-, Kommunikations- und Beteiligungsverfahren s. Punkt 3). 
Zur Verringerung von grenzüberschreitenden Flächennutzungskonflikten ist dabei eine 
(horizontale) Abstimmung mit den entsprechenden Maßnahmen in benachbarten Pla-
nungsgebieten notwendig. Darüber hinaus ist eine übergeordnete Koordination durch 
die Landesebene wünschenswert, um Ressourceneffizienz und Verteilungsgerechtigkeit 
auch landesweit zu berücksichtigen und die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für 
überregionale Aktivitäten zu verbessern. Dies betrifft vor allem den Netzausbau, aber 
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auch die Projektentwicklung, wo bei mangelnder Koordination zwischen den regionalen 
Planungsgebieten die Gefahr besteht, dass privatwirtschaftliche Profite einen höheren 
Stellenwert erlangen als öffentliche Interessen. 

6. Biogas: Der Ausbau der Biogasproduktion und vor allem der damit 
verbundene Anbau von Energiepflanzen sollte auf regionaler Ebene 
besser koordiniert werden, um die verschiedenen potenziell mit der 
Biomasseproduktion verbundenen Probleme und Konflikte möglichst 
zu vermeiden. Neben regionalen Initiativen zur Steuerung der Bio-
masseproduktion sind außerdem übergeordnete Vorgaben, z. B. im 
Kontext der Kriterien für die gute fachliche Praxis in der Landwirt-
schaft, sinnvoll (vgl. Punkt 1). 

Die Energieerzeugung aus Biomasse ist im Zuge der Energiewende ein wichtiger Bau-
stein, da Bioenergie im Gegensatz zu Wind- und Sonnenenergie bedarfsgerechte Reser-
vekapazitäten bereitstellen kann. Die Biogasproduktion zeichnet sich dadurch aus, dass 
eine große Vielfalt an Substraten eingesetzt und das Biogas in verschiedenen Energie-
formen genutzt werden kann. Angesichts der mit nachwachsenden Rohstoffen verbun-
denen Nutzungskonkurrenzen und der Umweltdiskussion hängt die weitere Entwicklung 
der Energieerzeugung aus Biogas stark von der Effizienz, der Gewährleistung nachhaltiger 
Bewirtschaftung und der gesellschaftlichen Akzeptanz ab. Eine hohe Effizienz bei der 
Energieerzeugung aus Biogas kann erzielt werden, wenn die Stromproduktion mit einer 
sinnvollen Wärmenutzung vor Ort gekoppelt wird (beispielsweise durch die Integration 
von Nahwärmenetzen in Biogasprojekte) oder aber die Aufbereitung des Biogases und 
Einspeisung ins Erdgasnetz erfolgt, womit eine flexible Nutzung des Biogases ermöglicht 
wird.  

Mittels pro-aktiver integrativer Planung und Beratung bestehen für die Regional- und 
Kommunalplanung bei Berücksichtigung des Grundgedankens „Akzeptanzförderung 
durch Öffentlichkeitsarbeit“ v. a. durch intensive Kommunikation mit der Landwirtschaft 
und der Bevölkerung Möglichkeiten, den Ausbau der Biogasproduktion raum- und bür-
gerverträglich zu gestalten. Allerdings ist die Entscheidung über den Anbau von (Ener-
gie-)Pflanzen letztendlich immer die Entscheidung des Landwirts und erfolgt damit nach 
wirtschaftlichen Überlegungen, also Marktpreisen und staatlichen Förderanreizen. Ne-
ben der Weiterentwicklung der Förderbedingungen (insbesondere im EEG) stellen au-
ßerdem übergeordnete Vorgaben, die die Landwirtschaft allgemein betreffen, einen 
Ansatzpunkt dar, um die Nachhaltigkeit der Bioenergienutzung zu verbessern. So ist hier 
beispielsweise eine Konkretisierung und Verschärfung der Kriterien für die gute fachliche 
Praxis denkbar. 

7. Netzausbau: Notwendig ist eine Verzahnung der Netzausbau-Prozesse 
auf Bundesebene mit denen auf kommunaler Ebene; die Länder soll-
ten hierbei als verbindende Ebene fungieren, um einen umfassenden 
Informations- und Interessensaustausch zwischen nationaler Ebene 
und Kommunen zu gewährleisten. 

Der Netzausbau auf Höchstspannungsebene erfolgt im Zusammenspiel regional und 
überregional agierender Akteure: Die Notwendigkeit der einzelnen Vorhaben wird im 
Zuge der Aufstellung des Nationalen Netzentwicklungsplans und des Bundesbedarfs-
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plangesetzes auf überregionaler Ebene festgestellt. Die Konflikte mit Betroffenen treten 
dagegen vor allem auf regionaler Ebene auf, und zwar nachdem sich die Netzplanung 
konkretisiert hat und Trassenvarianten vorliegen. Erst dann wird in der Regel in den be-
troffenen Kommunen über den Bedarf, die genaue Trassenführung, technische Alternati-
ven (vor allem Erdverkabelung) und die Folgen – insbesondere von elektrischen und 
magnetischen Feldern und für das Landschaftsbild – kritisch diskutiert.  

Die Länder, die nach den geltenden rechtlichen Regelungen ausschließlich die Rolle 
eines Beteiligten haben, sollten im Prozess der Netzentwicklung eine zentrale Rolle als 
„Transmissionsriemen“ zwischen den kommunalen und nationalen Handlungsarenen 
übernehmen: Sie sollten für einen zügigen und umfassenden Informationsfluss in die 
Kommunen sorgen und umgekehrt die regionalen Interessen in die nationalen Arenen 
des Netzausbaus einbringen. Zwar können sich Kommunen auch unmittelbar an den 
Konsultationen zu Erzeugungsszenarien und Netzentwicklungsplan durch Übertragungs-
netzbetreiber und Bundesnetzagentur beteiligen; dies ist aber nur ein kleiner Ausschnitt 
der nationalen Handlungsarena.  

Die Notwendigkeit der einzelnen Ausbaumaßnahme muss fachlich unstreitig sein. 
Den Ländern kommt die wichtige Funktion zu, diese Notwendigkeit auch auf kommuna-
ler Ebene zu vermitteln. Der Netzausbau braucht eine starke politische Legitimation. 
Sehr hilfreich ist daher über das Bundesbedarfsplangesetz hinaus auch die politische 
Zustimmung der Länder- und Kommunalparlamente. 

Bereits vor den formellen Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren sollte eine 
Abstimmung zwischen allen Betroffenen – vor allem dem Netzbetreiber als Vorhaben-
träger, den Trägern öffentlicher Belange und der Bevölkerung – stattfinden. Dies lässt 
frühzeitig mögliche Konflikte erkennen und ermöglicht ihre Minimierung, steigert die 
Akzeptanz und beschleunigt damit das Verfahren. Hilfreich können dabei auch externe 
Moderatoren sein, die den Dialogprozess gestalten. 

Fazit 

Die Politik hat die entscheidenden Weichenstellungen für die fortschreitende Energie-
wende und damit die Reduzierung der CO2-Emissionen in Deutschland vorgenommen. 
Gleichzeitig wurden Innovationen im Bereich der Energiewirtschaft und -technik beför-
dert und damit die Wirtschaft bzw. konkrete Wirtschaftszweige gefördert sowie neue 
Arbeitsplätze geschaffen. Die Weiterentwicklung der rahmengebenden Steuerungs- und 
Koordinationsstrukturen einschließlich der Förder- bzw. Investitionsanreize stellt die 
zentrale Herausforderung für die zukünftige Energie-, aber auch die Raumordnungspoli-
tik dar. Um neben dem Ausbau der EE auch weitere Ziele wie Ressourceneffizienz und -
einsparung, Umwelt- und Standortverträglichkeit sowie eine gerechte Verteilung von 
Nutzen und Lasten zu erreichen, sind Anpassungen erforderlich, die vor allem auf der 
regionalen Ebene, aber auch bei der Koordination verschiedener Politik- und Verwal-
tungsebenen einen höheren Aufwand bedeuten. Der Erfolg und die Akzeptanz der Ener-
giewende werden nicht zuletzt davon abhängen, inwieweit eine den verschiedenen po-
litischen Zielen angemessene Steuerungs- und Koordinationsstruktur entwickelt wird 
und den beteiligten Akteuren gerade auch im Bereich der Raumplanung die dafür not-
wendigen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
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Zusammenfassung 

Die Architektur der Governance-Strukturen für erneuerbare Energien in Deutschland ist 
durch eine Dualität von ökonomischen Anreizen auf der nationalen Ebene und überwie-
gend auf der lokalen und regionalen Ebene angesiedelten raumplanerischen Einfluss-
möglichkeiten geprägt. Diese Dualität – so die These des Beitrags – ist im Hinblick auf 
Ressourceneffizienz und Verteilungsgerechtigkeit problematisch. Es wird für eine stärker 
integrierte Koordinationsstruktur plädiert, die wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
flächenbezogene Aspekte, aber auch verschiedene Entscheidungs- und Planungsebenen 
besser miteinander verknüpft, um Raumnutzungskonflikte und Akzeptanzprobleme zu 
vermeiden bzw. zu minimieren. 

Schlüsselwörter 

Erneuerbare Energien – Governance – Akteure – Mehrebenensystem – Ressourceneffizi-
enz – Verteilungsgerechtigkeit – Akzeptanz – Deutschland 

Abstract 

The architecture of governance structures for renewable energies in Germany is charac-
terized by a duality of economic incentives at the national level and spatial planning in-
fluence mainly at the local and regional level. This duality is problematic with respect to 
resource efficiency and distributive justice. The paper argues for a more integrated gov-
ernance structure in which economic, social, ecologic and site-related aspects, but also 
the different decision-making and planning levels are better linked in order to avoid or at 
least minimize land-use conflict and problems of acceptance. 
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1 Einführung 
Mit der im Juni 2011 beschlossenen Energiewende wurde die Transformation des deut-
schen Energiesystems in Richtung erneuerbare Energien (EE) weiter befördert. Demnach 
sollen bis 2022 alle Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet und bis 2050 80 % der 
Stromversorgung in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen werden. 
Der damit auf höchster Ebene politisch beschlossene Transformationsprozess hat weit-
reichende Auswirkungen nicht nur für das Energiesystem. Insbesondere führen die Flä-
chenansprüche erneuerbarer Energien zu Raumnutzungskonflikten und Akzeptanzprob-
lemen auf lokaler Ebene. Konkurrierende bzw. von Störungen betroffene Nutzungen 
können beispielsweise Naturschutz, Tourismus, Landwirtschaft und Wohnen sein. 
Gleichzeitig bieten erneuerbare Energien wirtschaftliche Chancen für eine Vielzahl un-
terschiedlicher Akteure, u. a. aus den eben angesprochenen Bereichen. Erheblich sind 
außerdem die Auswirkungen auf die Energiewirtschaft selbst, deren traditionelle Ge-
schäftsfelder, insbesondere die atomare und fossile Strom- und Wärmeerzeugung, aber 
auch der Netzbetrieb grundlegend neue Anforderungen erfüllen müssen oder sogar 
ganz wegbrechen.  

Damit befindet sich die Energiewirtschaft in einer Umbruchsituation, wobei die Frage 
nach der räumlichen Struktur des EE-Ausbaus – zentral mit Großkraftwerken (z. B. Offsho-
re-Windparks) oder eher dezentral mit vielen kleineren, in die Verteilnetze einspeisen-
den Anlagen – nur einen relevanten Aspekt darstellt (vgl. Klagge, Brocke 2013). Generell 
ist die Energiewirtschaft von einem grundlegenden Wandel ihrer Governance-Strukturen 
geprägt, also von einem Prozess, in dessen Verlauf sich Akteurs- und Interessenkonstella-
tionen verändern und neue Koordinations- und Steuerungsstrukturen entstehen. Hier 
setzt der vorliegende Beitrag an, indem er grundsätzliche Überlegungen zur Architektur 
der Governance-Strukturen für erneuerbare Energien in Deutschland vorstellt. Diese ist 
durch eine Dualität von ökonomischen Anreizen auf der nationalen Ebene und überwie-
gend auf der lokalen und regionalen Ebene angesiedelten raumplanerischen Einfluss-
möglichkeiten geprägt. Diese Dualität – so die These des Beitrags – ist im Hinblick auf 
Ressourceneffizienz und Verteilungsgerechtigkeit problematisch. Gerade angesichts der 
an einigen Standorten zunehmenden Akzeptanzprobleme stellt sich die Frage nach der 
Notwendigkeit bzw. Zweckmäßigkeit einer stärker integrierten Koordinationsstruktur, 
die wirtschaftliche, soziale, ökologische und flächenbezogene Aspekte sowie verschie-
dene Entscheidungs- und Planungsebenen besser miteinander verknüpft und damit die 
Akzeptanz für EE-Anlagen vor Ort erhöht. 
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2   Governance-Prozesse und Mehrebenen-Problematik  
Erneuerbare Energien sind spätestens seit der Energiekrise in den 1970er Jahren – mit 
wechselnder, von den politischen Rahmenbedingungen abhängiger Aufmerksamkeit – 
im Fokus wissenschaftlicher Forschung (z. B. der Bericht des Club of Rome – Meadows et 
al 1972; Cap, Schöpf 1981; Keiser 1979; Nitsch, Luther 1990). Insbesondere die techni-
schen Grundlagen sind ebenso wie die direkten politischen Fördermaßnahmen seit Län-
gerem Gegenstand einer kontroversen, auch sozialwissenschaftlichen Debatte (z. B. 
Monstadt 2004; Reiche 2004; Bruns et al. 2009). Die räumlichen Implikationen des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien und die Ausgestaltung der Planungsprozesse und  
-strukturen werden dagegen erst seit den 1990er Jahren diskutiert. Insbesondere die Dis-
kussion über das Zusammenspiel von Planung und Förderbedingungen, aber auch die 
vertikale und horizontale Koordination der Planungsakteure und allgemeiner der Gover-
nance-Prozesse wird sogar erst seit Kurzem und damit praktisch im „laufenden Betrieb“ 
geführt (z. B. Langniß et al. 2007; Kanning et al. 2009). 

Vor diesem Hintergrund sind politische Entscheidungen zum räumlich-planerischen 
Umgang mit EE überwiegend an konkreten Problemen orientiert. Beispiele hierfür sind 
die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und das Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz (NABEG), beide vom Sommer 2011. Sie sind eine Reaktion auf das Problem, 
welches die eher kleinräumig organisierten Raumplanungsprozesse für die schnelle Um-
setzung einer nationalen Netzausbaustrategie darstellt (vgl. Beitrag Hirschfeld/Heidrich). 
Auch der in den Bundesländern und teilweise sogar innerhalb der Bundesländer sehr 
unterschiedliche Umgang mit Vorgaben und Verfahren für die Ausweisung von Flächen 
für die Windenergie kann hier angeführt werden (z. B. Niedersachsen und Schleswig-
Holstein; vgl. Beiträge Liebrenz und Thom). Er verweist zum einen auf die sich aus der 
föderalen Struktur der Bundesrepublik ergebenden Komplexitäten, zum anderen doku-
mentiert er aber auch die regionalen Unterschiede in den Planungsherausforderungen, 
u. a. abhängig vom Windpotenzial sowie dem Vorhandensein und der Ausprägung kon-
kurrierender Flächennutzungen. Im Bereich Biogas sind zwar auch die Standorte für die 
Anlagen selbst Gegenstand kontroverser Debatten (vgl. Beitrag Wotha), doch noch mehr 
Aufmerksamkeit finden die mit ihnen verbundenen Flächenbedarfe für Energiepflanzen 
und die Möglichkeiten, Bestimmungen und Bedingungen für landwirtschaftliche Flä-
chennutzungen politisch bzw. gesetzlich zu verankern (vgl. Beitrag Franck). 

Die Beispiele verdeutlichen die grundsätzliche Mehrebenen-Problematik, die vor al-
lem aus raumplanerischer Perspektive im Kontext der Energiewende besteht: Auf wel-
cher räumlichen Ebene sind Flächenzuweisungen bzw. der Ausschluss von erneuerbaren 
Energien sinnvoll? Reicht § 35 BauGB aus, um Fehlentwicklungen zu verhindern bzw. 
sollte im Kontext der Energiewende die kommunale Planungshoheit durch übergeord-
nete Instanzen (auf welcher Ebene?) eingeschränkt bzw. durch Vorgaben beeinflusst 
werden? 

Inwieweit planerische Vorgaben tatsächlich realisiert werden, es also zu Investitionen 
in Anlagen und Netze kommt, wird vor allem von wirtschaftlichen Aspekten bestimmt. 
Konkret ist die wirtschaftliche Dimension von erneuerbaren Energien bisher überwie-
gend von den Förderbedingungen im EEG abhängig. Damit tritt neben die planungs- und 
flächenbezogene Mehrebenen-Governance die Koordination über die durch nationale 
Gesetzgebung (EEG) geschaffene und langfristig geförderte Nachfrage, die vor allem von 
privatwirtschaftlich agierenden Akteuren befriedigt wird. Hieraus ergeben sich weitere 
Fragen: Wie wirken planerische Vorgaben und Regelungen mit der finanziellen Förde-
rung durch das EEG zusammen? Inwiefern wird sich dieses Zusammenspiel durch die 
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zukünftige Marktintegration der erneuerbaren Energien verändern? Welche Auswirkun-
gen ergeben sich aus wirtschafts- und regionalpolitischer Sicht? Denn rund um die er-
neuerbaren Energien haben sich neue Wertschöpfungszusammenhänge und ein mittel-
ständisch geprägter Wirtschaftssektor etabliert (Klagge, Brocke 2012; Mautz 2012: 228), 
die auch und gerade in Norddeutschland Arbeitsplätze schaffen und Steuereinnahmen 
generieren (vgl. Beiträge Pohl und Arbach zu Windenergie bzw. Biogas) – und damit die 
Bedeutung wirtschaftlicher Akteure und Interessen in den Governance-Prozessen für 
erneuerbare Energien hervorheben. 

3 Dualität der Governance-Strukturen 
Hinsichtlich der Governance-Strukturen für erneuerbare Energien besteht also eine Dua-
lität: auf der einen Seite die Koordination über den Markt, die von Anreizstrukturen 
durch national festgelegte Einspeisevergütungen gerahmt wird, und auf der anderen Sei-
te das Mehrebenensystem der Planung. Hier werden konkrete Standort- und Trassenent-
scheidungen überwiegend auf der lokalen und regionalen Ebene getroffen, während 
Bedarfsklärung und Entscheidung über den Ausbau des Höchstspannungsnetzes auf der 
nationalen Ebene angesiedelt sind. 

Analytisch lassen sich also zwei „Governance-Felder“ abgrenzen, die für den Ausbau 
der EE relevant sind und durch unterschiedliche Governance-Formen und -Ebenen ge-
prägt sind (Abb. 1). In beiden kommen sowohl wirtschaftliche als auch umwelt- und ge-
sellschaftsbezogene Interessen zur Geltung, allerdings unterscheiden sie sich in ihren 
räumlichen Bezügen. Dabei sind viele verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Inte-
ressen und Ressourcen beteiligt (vgl. Mautz, Byzio 2004: 114; Mautz 2012: 228; Reiche 
2004: 85 ff.; Rode, Kanning 2010: 175). Hierzu gehören an zentraler Stelle verschiedene 
öffentliche Akteure auf allen politisch-administrativen Ebenen (Bund, Land, Region, 
Kommune sowie außerdem die EU), vor allem aus den Bereichen der Energie(-Politik) 
und Raumplanung. Weitere zentrale Akteure sind Unternehmen, vor allem der Energie-
wirtschaft (inkl. Netzbetreiber) und des Agrarsektors (vor allem landwirtschaftliche Be-
triebe), und zivilgesellschaftliche Organisationen (Verbände, Bürgerinitiativen). Nicht 
zuletzt ist die Bevölkerung zu nennen, die zum einen als „Betroffene“ in Raumplanungs- 
und andere politische Prozesse eingebunden ist; so können Nachbarn und Bewohner 
auf der lokalen Ebene eine wichtige Rolle als Gegner des Ausbaus erneuerbarer Energien 
spielen. Zum anderen treten (in der Regel andere) Bewohner einer Region auch als In-
vestoren und private Anlagenbetreiber auf und gehören dann zu den Befürwortern zu-
mindest der von ihnen selbst (mit-)finanzierten Anlagen. Da die Akzeptanz der Bevölke-
rung eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende ist, besteht eine der 
zentralen Herausforderungen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien darin, 
die Bevölkerung in Planungsprozesse einzubinden und überzeugende Lösungen zu er-
zielen; dabei kann die Partizipation am (wirtschaftlichen) Nutzen eine wichtige Rolle 
spielen. 
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Abb. 1: Dualität der Governance-Strukturen für erneuerbare Energien 

 
Quelle: Eigene Darstellung (Entwurf: Klagge, Design: Storbeck) 

4 Die nationale Ebene: Energiepolitik für den Ausbau  
und die Förderung erneuerbarer Energien 

Das erste „Governance-Feld“ betrifft die Gestaltung der gesetzlichen und konkret finan-
ziellen Bedingungen für den Ausbau und die Förderung der EE. Es handelt sich um einen 
gesetzlichen, also staatlich-hierarchischen Entscheidungsprozess durch Regierung bzw. 
Bundestag, in dem mittels des EEG der verpflichtende Netzanschluss, der Einspeisevor-
rang und die Vergütungssätze für unterschiedliche Formen von EE festgelegt werden. Er 
ist vor allem klima- und umweltpolitisch motiviert, wobei angesichts der mit der Umset-
zung verbundenen flächenbezogenen Konflikte, v. a. mit dem Natur- und Artenschutz, 
Umweltverbände sowohl als Befürworter als auch als Gegner bestimmter Fördertatbe-
stände auftreten. Daneben spielen im Gesetzgebungsprozess auch industriepolitische 
Motive, konkret die Schaffung und Gestaltung von Märkten für grüne Technologien (de-
mand pull), eine Rolle. Entsprechend beteiligen sich neben Umweltverbänden auch Un-
ternehmensverbände einschließlich der Interessenvertretungen der Energie- und der 
Landwirtschaft. Auch bei den Unternehmensverbänden bestehen unterschiedliche Inte-
ressen und Konkurrenzen, beispielsweise wenn es um die Förderung unterschiedlicher 
Formen von erneuerbaren Energien und um die Höhe der Vergütungssätze geht. 

Mit der Energiepolitik und konkret dem EEG setzt die Bundespolitik Anreize für Inves-
toren und Anlagenbetreiber, sich beim Ausbau der EE zu engagieren. Die Koordination 
dieses Engagements und der entsprechenden Investitionen erfolgt, im Rahmen der För-
derbedingungen des EEG, marktlich-dezentral. Das heißt, Investitionen in EE-Anlagen 
erfolgen aus privater Initiative; dabei stellen die erzielbaren Renditen, also wirtschaftli-
che Interessen, die wichtigste Motivation dar. Wo Investitionen in EE-Anlagen stattfinden 
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können oder dürfen, ist zurzeit überwiegend unabhängig von der EEG-Förderung und 
muss sich bisher aufgrund von Netzanschlusspflicht und Ausbauverpflichtung des Netz-
betreibers weitgehend nicht am vorhandenen Stromnetz orientieren (zu dieser Proble-
matik s. Fromme 2012). Vielmehr wird die räumliche Steuerung durch raumplanerische 
Planungs- und Genehmigungsprozesse geregelt.  

Die Raumplanung ist eine als Mehrebenensystem organisierte staatlich-hierarchische 
Funktion, die jedoch eine Vielzahl weiterer Akteure in ihre formellen sowie, mit wach-
sender Bedeutung, auch informellen Informations- und Beteiligungsverfahren einbe-
zieht. Während die Bundes- und Landesgesetzgebung Grundsätze und Verfahren zu 
Standortfragen für EE festlegt, sind, abgesehen von der jüngsten Initiative zum Netzaus-
bau, für die konkrete Lokalisierung von EE-Anlagen die lokale und teilweise regionale 
Ebene einschließlich der Landesebene zuständig. Indem die Raumplanung als eine Art 
„Filter“ für die Investitionstätigkeit und konkret für die Standortwahl von Investoren und 
Anlagenbetreibern fungiert, verbindet sie die beiden Governance-Felder (vgl. Abb. 1). 

5 Die lokale und regionale Ebene: Flächenplanung  
für Erneuerbare-Energien-Anlagen 

Das zweite „Governance-Feld“ betrifft den konkreten Ausbau der EE vor Ort, der vor al-
lem von Akteuren der lokalen und regionalen Ebene gestaltet wird. Neben den Antrag-
stellern und den Planungsbehörden wirken an den hier stattfindenden Planungs- und 
Genehmigungsprozessen gemäß Planungsgesetzgebung, aber auch durch informelle 
Instrumente, weitere Akteure mit und nehmen Einfluss auf die Gestaltung und das räum-
liche Muster der dezentralen Energieerzeugung. Hierzu gehören Bewohner, Betroffene 
und Bürgerinitiativen, die meistens Flächennutzungskonflikte bzw. Störungen thematisie-
ren, aber auch als Investoren oder Betreiber auftreten, während Vertreter der lokalen 
Wirtschaft eher positive lokalwirtschaftliche Effekte hervorheben. 

Für die verschiedenen Energieformen haben sich unterschiedliche Verfahren etabliert. 
Vor allem für die Windenergie, aber auch für Photovoltaik-Freiflächenanlagen spielen 
inzwischen die Landes- und regionale Ebene eine wichtige Rolle, indem sie unter Einbe-
ziehung der lokalen Planungsakteure z. B. die Ausweisung von Vorrang- und Eignungsge-
bieten vorantreiben (vgl. Beiträge Liebrenz und Thom). Hingegen werden die Standort-
entscheidungsprozesse bei Biogasanlagen in der Regel durch die Initiative eines (poten-
ziellen) Investors oder Anlagenbetreibers angestoßen und dann in Bauleit- bzw. Bauge-
nehmigungsverfahren nach BauGB die verschiedenen Interessen abgewogen bzw. Kom-
promisse gefunden (vgl. Beitrag Wotha). Im optimalen Fall werden durch diese Verfah-
ren und begleitende Maßnahmen Konflikte vermieden oder zumindest verringert, indem 
Standorte mit geringem Konfliktpotenzial gewählt werden und (negativ) Betroffene an 
den positiven wirtschaftlichen Effekten von EE-Anlagen beteiligt werden (z. B. durch 
Nahwärmeversorgung bei Biogasanlagen oder Beteiligungen wie bei Bürgerwindparks). 
Dabei kann die Entwicklung von Energiekonzepten für ganze Gemeinden oder Regionen 
eine wichtige Rolle spielen, wenn dadurch die grundsätzliche Akzeptanz für erneuerbare 
Energien bzw. das Interesse und die aktive Beteiligung der regionalen Akteure erhöht 
werden (BMVBS 2011: 20). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Raumwirksamkeit und die Akteurszu-
sammenhänge sowie insbesondere die Integration in die Infrastrukturnetze und in ener-
giepolitische Gesamtstrategien – nicht nur im Falle der Windenergie – häufig über die 
kommunale Ebene und ihre Zuständigkeit hinausgehen. Daher stellt die Region bzw. die 
Regionalplanung die Ebene dar, auf der die praktische Umsetzung vieler erneuerbarer 
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Energiemaßnahmen wirksam wird und auf der sie mit anderen raumwirksamen Ansprü-
chen abgewogen werden muss (vgl. BMVBS 2011: 18 ff.). Während sich also im Mehrebe-
nensystem der Planung Verlagerungen bzw. eine bessere Integration verschiedener Ebe-
nen abzeichnen, gibt es auch in der jüngsten Neuregelung des EEG nur wenige Festle-
gungen zur räumlichen Dimension des Ausbaus erneuerbarer Energien. 

6 Ressourceneffizienz und Verteilungsgerechtigkeit 
Die Dualität von EEG-Förderung und raumplanerischen Verfahren wirft die Frage nach 
der Effizienz und einer „gerechten“ Verteilung von Nutzen und Lasten beim Ausbau der 
EE auf: Inwieweit wird durch die zweigeteilte Governance-Struktur eine möglichst effizi-
ente Nutzung der beanspruchten Flächen (Kapazität bzw. Energie-Output je Flächenein-
heit auf welchen Flächen und mit welchen Energieformen) und der eingesetzten finanzi-
ellen Ressourcen (EEG-Förderung bezogen auf gewonnene Kapazität bzw. Energie-
Output) begünstigt? Inwieweit treffen die mit dem Ausbau verbundenen Störungen und 
Nachteile nicht einseitig bestimmte Bevölkerungsgruppen, Flächennutzungen oder Re-
gionen? Sind also Lasten und Nutzen so verteilt, dass auch räumlich eine als gerecht 
empfundene Lasten- und Nutzenverteilung sichergestellt werden kann? Sind alternative 
oder ergänzende Regelungsformen (z. B. Quoten oder Mengenvorgaben, besondere 
Förderung lokal verankerter Betreibermodelle) sinnvoll, die diese Punkte besser berück-
sichtigen und damit zu mehr Akzeptanz von EE-Anlagen auch auf lokaler Ebene beitra-
gen?  

Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten, doch deuten die bisherigen Entwick-
lungen darauf hin, dass bei relativ hohen Einspeisevergütungen und ohne übergeordnete 
effizienzorientierte Steuerungsmechanismen, die auch eine gerechte Verteilung von 
Nutzen und Lasten berücksichtigen sollten, die kostenminimale Energieerzeugung für 
die räumliche Allokation nicht die entscheidende Rolle spielt. Vielmehr wird diese stär-
ker durch (unterschiedliche) Akteursstrukturen und Governance-Prozesse auf der loka-
len Ebene bestimmt, wobei vor allem das Zusammenspiel von Investoren, Anlagenbe-
treibern und Planungsbeteiligten vor Ort bzw. in der Region die Standortentscheidungen 
(mit-)bestimmt. Beispielhaft sei hier nur erwähnt, dass Investoren und Grundstückseigen-
tümer seit einigen Jahren immer vehementer versuchen, die Ausweisung von Vorrang- 
und Eignungsgebieten durch die Regionalplanung in ihrem Sinne zu beeinflussen (vgl. 
Beitrag Thom). Die Frage nach Ressourceneffizienz und Verteilungsgerechtigkeit ist da-
mit eng mit der Ausgestaltung des Spannungsverhältnisses zwischen übergeordneten 
raumordnerischen Zielsetzungen und kommunaler Planungshoheit verknüpft. 

Auf diese Problematik haben vor allem Akteure der Planung reagiert und diskutieren 
über Instrumente und Verfahren(sänderungen), mit denen der Ausbau der EE nicht nur 
auf der lokalen Ebene konfliktarm gestaltet werden kann (insbesondere durch Bürgerbe-
teiligung) (z. B. ARL 2012), sondern außerdem wie dieser jenseits der lokalen Ebene im 
oben angesprochenen Sinne besser gesteuert werden kann (z. B. über regionale Energie-
konzepte) (z. B. BMVBS 2011; BBSR 2010). Neben dem bereits erwähnten Netzausbaube-
schleunigungsgesetz, das allerdings in erster Linie der Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren dient, sind hier (landes)planerische Einschränkungen für den 
Bau von Solarkraftwerken auf Freiflächen zu nennen (z. B. im neuen LROP in Niedersach-
sen). Im Bereich der Windenergie haben regionale und sogar landesweite Standortpla-
nungen bereits seit Längerem eine große Bedeutung (vgl. Beiträge Liebrenz und Thom). 
Als förderlich hat sich dabei erwiesen, dass vorhandene raumplanerische Instrumente 
wie die Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten sinnvoll eingesetzt werden 
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konnten, um Flächennutzungskonflikte zu verringern und zumindest innerhalb des Pla-
nungsgebietes eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit anzustreben; gleichzeitig soll durch 
die Bevorzugung besonders windhöffiger Standorte ein effizienter Ressourceneinsatz 
gewährleistet werden. Wenn allerdings die Fortschreibung der Windgebiete nicht lan-
desweit „aus einem Guss“ erfolgt (wie bisher noch in Schleswig-Holstein; vgl. Beitrag 
Liebrenz) und insbesondere zwischen den Regionen nicht zeitlich koordiniert wird (wie 
in Niedersachsen, vgl. Beitrag Thom), so kann auch die horizontale Koordination Prob-
leme, vor allem für die landesweit agierenden Netzbetreiber, bereiten. Schwierigkeiten 
bestehen generell auch im planerischen Umgang mit der Biogaserzeugung, der nicht nur 
die Anlagenstandorte, sondern auch die für die Substratbeschaffung genutzten bzw. be-
nötigten Flächen berücksichtigen müsste und aufgrund der Vielfalt möglicher Nutzungs-
formen eine höhere Komplexität aufweist als die Windenergienutzung (vgl. Beiträge Ar-
bach, Franck und Wotha). 

7 Fazit 
Die Entwicklung von Governance-Strukturen, mit denen eine wirtschaftlich effiziente 
und möglichst konfliktarme Standortentwicklung befördert wird, stellt eine der wesentli-
chen Herausforderungen für den zukünftigen Verlauf der Energiewende dar. Sie erfor-
dert – so die hier vertretene These – eine stärkere Verknüpfung der verschiedenen Ent-
scheidungs- und Planungsebenen. Hierbei sind nicht nur Effizienzkriterien und potenzi-
elle Flächennutzungskonflikte zu berücksichtigen, sondern auch geeignete Informa- 
tions-, Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen zur Bestimmung von geeigneten 
Standorten für EE-Anlagen sowie von Trassen für den Netzausbau weiterzuentwickeln 
und einzusetzen. Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, wer vom Bau und Betrieb von 
EE-Anlagen wirtschaftlich profitiert. So zeigen diverse Forschungen, dass EE-Anlagen eine 
höhere Akzeptanz aufweisen, wenn lokale Akteure und vor allem von möglichen Lasten 
(objektiv oder subjektiv) Betroffene nicht nur in die Planungsprozesse eingebunden 
werden, sondern einen Nutzen aus den Anlagen ziehen. Neben den Bürgerwindparks, 
an denen sich üblicherweise nur finanzstarke Akteure beteiligen können, wird u. a. auf 
das Modell der kommunalen (Ko-)Eigentümerschaft verwiesen (Musal, Kuik 2011). Solche 
Modelle, mit denen wirtschaftliche Effekte stärker lokal verankert werden können, sind 
bisher vor allem durch das Engagement lokaler Akteure und teilweise im Kontext von 
regionalen Energiekonzepten realisiert worden. Eine besondere Förderung solcher Mo-
delle bzw. besondere Anreize für lokal verankerte Vorhaben existieren im Rahmen des 
EEG bisher nicht, sollten aber – so die hier vertretene These – in der Diskussion über die 
Weiterentwicklung der Governance-Prozesse für erneuerbare Energien berücksichtigt 
werden. Mit Blick auf Fragen der Ressourceneffizienz und Verteilungsgerechtigkeit steht 
damit auch die Weiterentwicklung der finanziellen Förderung von EE auf der Agenda 
(vgl. z. B. Diekmann et al. 2012; Haucap 2012; Matthes 2012). Denkbar sind beispielswei-
se nach Energieträgern differenzierte Kriterien für Anlagenstandorte und Eignungs- bzw. 
Vorranggebiete, wo nach EEG gefördert wird. Hier bietet die Gestaltung der Marktin-
tegration erneuerbarer Energien, also der sukzessive Rückbau der Förderung, Chancen 
für die Entwicklung einer Governance-Struktur, in der wirtschaftliche, soziale, ökologi-
sche und flächenbezogene Aspekte des Ausbaus erneuerbarer Energien besser integriert 
werden. Auch die Abstimmung der Ausbauziele für EE-Anlagen auf Bundes- und Landes-
ebene sowie die Koordination der Flächenvorsorge durch Landes- und Regionalplanung 
kann einen Beitrag zu größerer Ressourceneffizienz und mehr Umwelt- und Standortver-
träglichkeit leisten und sollte vor dem Hintergrund realistischer Energieszenarien erfol-
gen. Neben der besseren Koordination verschiedener Entscheidungs- und Planungsebe-
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nen stellt damit insbesondere die Verknüpfung der beiden oben skizzierten Gover-
nance-Felder (vgl. Abb. 1) die wichtigste Herausforderung dar. 
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Zusammenfassung 

Herstellung und Betrieb von Windenergieanlagen – on- und offshore – haben sich zu 
einem bedeutenden Wirtschaftszweig in Nordwestdeutschland entwickelt, der absehbar 
die Arbeitsplatzrückgänge im Schiffbau kompensieren kann. Damit treten sowohl die 
Unternehmen als auch die Beschäftigten als Interessengruppen in Planungs- und Gover-
nance-Prozessen um erneuerbare Energien (EE) ein. 

Schlüsselwörter 

Erneuerbare Energien – Offshore-Windenergie – Strukturpolitik – Beschäftigungseffekte –
regionale Wertschöpfung – Schiffbau – Forschungs- und Ausbildungsinfrastruktur 

Abstract 

Manufacturing and operation of wind turbines - on- and offshore - have developed into 
an important industry in northwestern Germany, which will soon compensate the de-
cline of employment in shipbuilding. This turns the companies as well as their employees 
to stakeholders in planning and governance processes.  

Keywords 

Renewable energy – offshore wind energy – structural policy – employment effects –
regional output – shipbuilding – research and training infrastructure 
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1 Ausbau der Windenergie als wesentliche Säule  
der Energiewende  

Erneuerbare Energien lieferten 2011 in Deutschland bereits einen Anteil von knapp 11 % 
am Primärenergieverbrauch und rund 20 % der Bruttostromerzeugung (AGEB 2012a). 
Den größten Anteil von fast 40 % der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hatte 
2011 die Windenergie mit 46.500 GWh, gefolgt von Biomasse mit 36.700 GWh sowie 
Wasserkraft und Photovoltaik mit jeweils knapp 20.000 GWh (AGEB 2012b). Gegenüber 
Mitte der 1990er Jahre vergrößerten Windenergie und Biomasse damit bis 2011 ihre Leis-
tung um den Faktor 30 und mehr. Der Ausbau der Photovoltaik setzte dagegen erst ab 
2005, in Norddeutschland noch später ein. Der Zubau von Photovoltaik-Anlagen be-
wegte sich im ersten Halbjahr 2012 auf einem Rekordniveau von über 4 GW (Bundes-
netzagentur, Datenmeldungen nach EEG Januar bis Juni 2012) und übertraf damit den 
Ausbau der Windenergie (plus 1 GW) um das Vierfache (Deutsche WindGuard 2012: 1). 

Die gesamte installierte Windenergieleistung an Land und auf dem Meer belief sich 
Ende Juni 2012 in den vier nordwestdeutschen Bundesländern (Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein) auf 10.838 MW, was (nur noch) gut einem Drittel der in 
Deutschland insgesamt installierten Leistung von 30 GW entspricht. Darunter sind die 
beiden Flächenländer Niedersachsen (7.190 MW, rd. 24 % der deutschen installierten 
Windenergieleistung) und Schleswig-Holstein (3.450 MW) erwartungsgemäß die wich-
tigsten Windenergiestandorte (Deutsche WindGuard 2012: 7). 

In den Plänen der Bundesregierung soll die Offshore-Windenergie eine tragende Säu-
le der zukünftigen Stromversorgung in Deutschland bilden mit einer Gesamtleistung von 
rd. 10 GW bis 2020 und bis 2030 sogar 25 GW (IHK Nord 2012a: 9). Vom Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) genehmigt sind derzeit Anlagen mit einer Leis-
tung von 9,2 GW (davon 7,9 GW in der Nordsee). Damit entspricht der Stand der Anla-
gengenehmigungen annähernd den Zielen der Bundesregierung. Über eine Genehmi-
gung für den Netzanschluss verfügen davon jedoch nicht ganz die Hälfte (4,13 GW) (IHK 
Nord 2012b, Stand Oktober 2012). 

Bisher arbeiten offshore drei Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 500 MW 
(IHK Nord 2012a: 9): In der Nordsee das Testfeld alpha ventus und BARD Offshore I so-
wie in der Ostsee der erste kommerzielle Windpark Baltic 1. Die Erfahrungen mit den 
ersten installierten Anlagen übertreffen mit mehr als 4.500 Volllaststunden p. a., das ent-
spricht über 50 % Verfügbarkeit, deutlich die Erwartungen (Handelskammer Bremen 
2012: 52).  

Der ambitionierte Zeitplan zum Ausbau der Offshore-Anlagen ist dennoch angesichts 
aktueller Verzögerungen kaum noch zu halten. Neben weiterhin hohen technischen 
Herausforderungen belasten vor allem Finanzierungsprobleme (VSM 2012: 47) und offe-
ne Versicherungsfragen für die Seekabelanbindung zum Land den Zeitplan (siehe z. B. 
Flauger, Weishaupt 2012: 1; Stratmann 2012). Im Rahmen einer Studie befragte Marktteil-
nehmer erwarten daher im Durchschnitt bis 2021 nur 8,7 GW installierte Leistung 
(Schwieters et al. 2012: 13). 

Insbesondere die Wirtschaft mahnt Versorgungssicherheit auch während des Trans-
formationsprozesses an. Diese Anforderung wird im politischen Diskurs nicht grundsätz-
lich infrage gestellt. Die technischen Herausforderungen an die Aufrechterhaltung von 
Netzspannung und -leistung, die dafür erforderlichen Reservekapazitäten sowie die not-
wendige Anpassung der Netzinfrastruktur werden jedoch möglicherweise von manchen 
Akteuren unterschätzt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, bedarf es eines hohen Ko-
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ordinierungsaufwands aller am Prozess beteiligten Akteure (vgl. Beitrag Klagge). Die 
Wirtschaft ebenso wie politische Akteure problematisieren zudem die aufgrund der 
notwendigen hohen Investitionssummen sowie der zugesicherten Einspeisevergütung zu 
erwartende Strompreissteigerungen (Sigmund, Stratmann 2012: 12). 

2 Wirtschaftliche Aspekte in Planungs- und Governance-Prozessen 

Governance-Prozesse im Rahmen des Ausbaus der erneuerbaren Energien befinden sich 
in einer ambivalenten Position. Der im einleitenden Aufsatz (vgl. Beitrag Klagge) be-
schriebene Transformationsprozess des deutschen Energiesystems kann zwar als poli-
tisch von einem ungewöhnlich breiten Konsens getragen angesehen werden. Damit sind 
die Planungs- und Realisierungsprozesse für den erforderlichen Infrastrukturum- und  
-ausbau jedoch kaum einfacher als für andere bauliche Raumnutzungen. 

Die Aufgabe von Governance-Prozessen muss einerseits darin bestehen, die grundle-
gende Einsicht in die Notwendigkeit von Infrastrukturprojekten zu fördern und deren 
Realisierung zu unterstützen, andererseits Gestaltungsspielräume hinsichtlich der Stand-
orte und Trassenverläufe sowie ggf. auch technischer Varianten auszuloten und mög-
lichst konfliktarmen Lösungen zuzuführen. Dieser Anspruch rechtfertigt die Zusatzkosten 
(Zeit und Geld) durch aufwendige, über die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren hin-
ausgehende Beteiligung. Notwendig ist letztlich auch Durchsetzungskraft für einmal ge-
troffene Entscheidungen, die sowohl eine Frage von Verlässlichkeit als auch Glaubwür-
digkeit von Planungs- und Governance-Prozessen ist. 

Konstruktive Lösungen der Konflikte werden nicht zuletzt wegen der positiven wirt-
schaftlichen Effekte der erneuerbaren Energien angestrebt. Insbesondere die Windener-
gie birgt in Nordwestdeutschland große regionalwirtschaftliche Chancen – hinsichtlich 
der Onshore-Windenergie bereits weitgehend realisiert –, neue Wirtschaftszweige mit 
hohen Wachstumsaussichten, vor allem im Export, aufzubauen. Dies war schon frühzei-
tig eines der tragenden Motive für die Förderung der erneuerbaren Energien durch den 
im EEG festgelegten Einspeisevorrang und die erhöhte Einspeisevergütung. Beide Kom-
ponenten haben sich als so erfolgreich für den schnellen Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien erwiesen, dass das Gesetz zum Modell für ähnliche Regelungen in anderen Staaten 
wurde. 

Vor dem Hintergrund der regionalwirtschaftlichen Bedeutung der Windenergie (siehe 
Gliederungspunkt 3) verfolgen insbesondere die beiden Flächenländer Schleswig-
Holstein und Niedersachsen ambitionierte Ausbaupläne, die weit über den energeti-
schen Eigenbedarf der Länder hinausgehen und auf Windstrom als „Exportprodukt“ set-
zen. Auch die Unternehmen der Windenergiebranche – hier vor allem Investoren und 
Betreiber von Onshore-Anlagen – erzeugen einen erheblichen Druck auf die Flächen-
nutzung mit entsprechenden Anforderungen an eine steuernde Raumordnung und Re-
gionalplanung sowie regionale Governance-Prozesse. 

Die bereits angesprochenen Realisierungsschwierigkeiten für Offshore-Anlagen kön-
nen für die hier engagierten Unternehmen – Anlagenbauer ebenso wie Investoren – zu 
wirtschaftlichen Risiken werden, da Produktionskapazitäten über den momentanen Be-
darf bzw. über die Möglichkeiten zur Errichtung hinaus aufgebaut wurden (Förster 2012). 
Die Umsetzung der energiepolitischen Ziele erfordert daher auch aus ökonomischen 
Gründen funktionierende Governance-Prozesse für den Infrastrukturum- und -ausbau.  

Zur Beschleunigung der Planungsprozesse und Genehmigungsverfahren für Offshore-
Windparks wurden diese beim BSH in Hamburg konzentriert. Mit Rücksicht auf Touris-
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mus- und Naturschutzbelange im küstennahen Wattenmeer werden neue Anlagen nur 
noch außerhalb der Zwölfmeilenzone in der sogenannten ausschließlichen Wirtschafts-
zone (AWZ) geplant. Hier gibt es zwar keine unmittelbar betroffene Bevölkerung, den-
noch sind auch für die Standortplanung auf hoher See erhebliche Abstimmungs- und 
Abwägungsprozesse der unterschiedlichen Nutzungen – von der Seeschifffahrt über die 
Fischerei, unterseeische Leitungen bis hin zum Naturschutz – zu organisieren. Die Einfüh-
rung von Instrumenten der Raumordnung auf See (Meeresraumordnung) war die logi-
sche Konsequenz der sich rasant entwickelnden Nutzungsansprüche. Das BMVBS hat 
nach einem entsprechenden Beteiligungsverfahren Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung für die deutsche AWZ in Nord- und Ostsee festgelegt. Diese sind einschließlich des 
dort als Anlage beigefügten Raumordnungsplans als Verordnung am 19. Dezember 2009 
in Kraft getreten (BSH 2012). Damit ist zumindest eine wichtige rechtliche Grundlage für 
den Ausbau der Offshore-Windenergie gelegt. 

Aufgrund der besonders komplexen Anforderungen an die Netzanbindung von Off-
shore-Windparks hat der Bundeswirtschaftsminister im Januar 2012 die „AG Beschleuni-
gung Offshore-Netzanbindung“, in der neben dem BMWi, dem BMU, der Bundesnetz-
agentur und dem BSH auch die Wirtschaft (Netzbetreiber, Betreiber von Offshore Wind-
parks, Hersteller, Versicherungsbranche) vertreten waren, als informelles Koordinie-
rungsgremium einberufen. Sie hat unter Moderation der Stiftung Offshore Windenergie 
im März 2012 Lösungsvorschläge für die Netzanbindung vorgelegt (Stiftung Offshore 
Windenergie 2012). 

Zur Lösung der erst in jüngster Zeit virulent gewordenen Versicherungs- und Risikohaf-
tungsfragen gab es im Juli 2012 eine Einigung zwischen BMU und BMWi über Eckpunkte 
einer gesetzlichen Regelung, die einen Systemwechsel in der Haftungsregelung und die 
Einführung eines mehrjährigen gesonderten Offshore-Netzentwicklungsplans beinhaltet 
(BMU, BMWi 2012). Deren Umsetzung erfolgte trotz erheblicher politischer Vorbehalte – 
auch innerhalb der Regierung (Bauchmüller 2012) – gegen eine Kostenübernahme durch 
den Stromverbraucher zum Jahresende 2012 durch das Dritte Gesetz zur Neuregelung 
energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften. 

3 Regionalwirtschaftliche Bedeutung der Windbranche 

3.1 Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte 

Die wirtschaftliche und beschäftigungspolitische Bedeutung der Windenergie lässt sich 
nur bruchstückhaft statistisch ableiten, da die Branche und vor allem deren Zulieferer 
keine eigene Wirtschaftsgruppe bilden, sondern im Wesentlichen dem großen Indus-
triezweig des Maschinen- und Anlagenbaus zuzurechnen sind. Viele Firmen aus anderen 
Geschäftsfeldern haben sich zudem erst in jüngerer Zeit diesem Markt zugewandt. Ihre 
Produktpalette umfasst sowohl Elemente von Windenergieanlagen als auch andere Pro-
dukte bzw. ähnliche Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Diese Dualität spie-
gelt sich unter anderem in den relevanten Fachverbänden wider, da manche Zulieferer 
der Windenergiebranche im Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) organisiert 
sind. Andererseits hat die Windenergie-Agentur WAB e.V. als großes, zunehmend über-
regional orientiertes Netzwerk der Windenergiebranche zahlreiche Mitglieder, deren 
wirtschaftlicher Schwerpunkt in anderen Wirtschaftszweigen liegt. 

Im Folgenden werden daher Schätzungen des BMU für die erneuerbaren Energien 
insgesamt herangezogen und um regionale Angaben ergänzt. Vorrangig wird versucht, 
die Branche und ihre Verflechtungen in Nordwestdeutschland qualitativ zu erfassen und 
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zu beschreiben. Eine aktuelle Studie, die gemeinsam von PricewaterhouseCooper (PwC) 
und der WAB (Schwieters et al. 2012) erstellt wurde, versucht erstmalig eine umfassende 
Schätzung und Prognose der speziell durch Offshore-Windenergienutzung entstande-
nen und zu erwartenden Beschäftigungs- und Umsatzeffekte, wobei das Besondere die-
ser Studie in einer regional differenzierten Quantifizierung dieser Effekte besteht. 

Die Beschäftigtenzahl (Bruttobeschäftigung) der Erneuerbare-Energien-Branche in 
Deutschland lag 2011 nach Schätzungen des BMU insgesamt bei ca. 380.000 in mehr als 
1.200 Unternehmen (Prange, Weishaupt 2011; IHK Nord 2012a: 6), davon 100.000 direkt 
oder indirekt von der Windenergie abhängig. Allein der Offshore-Windenergie konnten 
2010 bereits über 14.000 Beschäftigte zugerechnet werden, die einen Umsatz von 5,9 
Mrd. € erwirtschafteten (Schwieters et al. 2012: 18, 19). Das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH) schätzt die Beschäftigtenzahl im Offshore-Bereich im Jahr 2011 
bereits auf 25.000 (IHK Nord 2012a). Allein diese Differenz bestätigt die oben angespro-
chene Schwierigkeit einer verlässlichen Abgrenzung dieses Sektors.  

Neben dem großen Anlagenbauer Siemens sind weitere konventionelle Energiekon-
zerne wie RWE (RWE Innogy, RWE Offshore Logistics Company) in den Windenergie-
markt eingestiegen. Dennoch ist der Markt immer noch überwiegend mittelständisch 
geprägt, was eine gute regionale Verankerung und wirtschaftlichen – auch steuerlichen – 
Nutzen an den jeweiligen Standorten unterstützt. Für die einzelnen Bundesländer liegen 
folgende Angaben vor: 

 Schleswig-Holstein sieht sich seit der Entwicklung der ersten „Großwindanlage“ 
(GROWIAN) vor rund 30 Jahren (IHK Nord 2009: 16) als Vorreiter in der Entwicklung 
der Windenergie. 100 Unternehmen mit insgesamt rd. 6.800 Arbeitsplätzen in Ferti-
gung, Reparatur, Service sowie Planung und Entwicklung werden hier den erneuer-
baren Energien zugerechnet (GWS, ZSW 2012), darunter REpower (Husum, Rends-
burg), Vestas (deutsche Hauptniederlassung in Husum, Produktion in Lübeck) und 
die PROKON Unternehmensgruppe (Itzehoe).  

 Bremen und Bremerhaven erreichten zusammen im Jahr 2011 eine Beschäftigtenzahl 
von 3.400 in der Windenergiebranche insgesamt (GWS, ZSW 2012), prognostiziert 
werden allein in Bremerhaven mittelfristig bis zu 7.000 (Förster 2011). Aktuell gibt es 
in der Offshore-Industrie in Bremerhaven bereits 2.000 Arbeitsplätze (Heumer 2012: 
14). Areva Wind hat im Sommer 2012 beschlossen, seine Firmenzentrale von Ham-
burg nach Bremen zu verlegen. Produktionsstandorte bzw. Niederlassungen befin-
den sich weiterhin in Hamburg, Bremerhaven und Stade (Backhaus 2012: 51).  

 Hamburg ist weniger durch Produktionsanlagen als vielmehr durch Unternehmens-
zentralen, Projektentwickler und Finanzierer der Windenergie geprägt. Hier werden 
gut 3.600 Arbeitsplätze der Windenergie zugerechnet (GWS, ZSW 2012). In Ham-
burg befinden sich bereits die Hauptsitze von NORDEX AG (Produktion in Nor-
derstedt) und REpower (weitere nordwestdeutsche Standorte in Bremerhaven, 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen ), und künftig wird auch Siemens seine 
Windenergieaktivitäten hier konzentrieren. Vestas hat in Hamburg seine Geschäfts-
einheit Zentraleuropa angesiedelt (IHK Nord 2009: 10). 

 Niedersachsen: Als wichtige Unternehmen können z. B. Enercon (Aurich und Emden) 
und Bard (Emden, Cuxhaven, weitere Standorte in Mecklenburg-Vorpommern) ge-
nannt werden. Der regionale Energieversorger EWE AG engagiert sich als Betreiber 
von Windparks (IHK Nord 2009: 14). Die Gesamtbeschäftigtenzahl wurde 2009 auf 
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mindestens 5.000 geschätzt, für 2012 wird bereits eine Zahl von 22.000 genannt 
(GWS, ZSW 2012). 

Im Gegensatz zu Solaranlagen, von denen nach Analysen von Roland Berger rd. 80 % 
der Zellen und Module aus Asien importiert werden, wurden noch rd. drei Viertel der 
2010 in Deutschland installierten Windenergieanlagen auch in Deutschland produziert. 
Erfolgreich ist dieser Industriezweig aber vor allem aufgrund seiner hohen Exportquote. 
Die Anlagenhersteller erreichen teilweise deutlich über 50 %. Wichtige Herstellerfirmen 
aus der Branche haben sich zu Weltmarktführern entwickelt, allen voran die Firma Ener-
con aus Aurich, die neben der anerkannten Technologieführerschaft (getriebelose Anla-
gen seit 1993; E-126 mit 7,5 MW Leistung größte installierte Windenergieanlage der Welt) 
schon jahrzehntelang zu den Top Five der größten Hersteller der Welt zählt. Auch Sie-
mens ist unter den Top Ten gelistet, während Firmen wie z. B. Nordex ihren Platz in der 
Liste v. a. durch das rasante Wachstum chinesischer Hersteller mittlerweile eingebüßt 
haben (Campos Silva, Klagge 2011). 

In Norddeutschland liegen besondere Erwartungen auf der Offshore-Windenergie, 
weil die Küstenregionen für zentrale Wertschöpfungsstufen über standortbedingte Al-
leinstellungsmerkmale verfügen (s. u.). Die Wertschöpfungsketten der Offshore-
Windenergienutzung sind deutlich komplexer als diejenigen der Onshore-Anlagen (sie-
he Abb. 1). Ihre Beschäftigungswirkungen sind – auch regional – entsprechend vielfältig. 

Nordwestdeutschland ist mit über 60 % des bundesweiten Umsatzes in diesem Be-
reich (Schwieters et al. 2012: 23) wichtigster Standort für Projektplanung und  
-entwicklung. Auf diese Wertschöpfungsstufe entfallen immerhin 4 % der Gesamtbe-
schäftigung der Offshore-Windenergie (Schwieters et al. 2012: 19). Geographisch bedingt 
liegt der Schwerpunkt von Transport und Montage ebenfalls in Nordwestdeutschland 
(Schwieters et al. 2012: 21).  

Für die Errichtung der Offshore-Anlagen sind Spezialschiffe mit Auftragsvolumina von 
jeweils rd. 100 Mio. € erforderlich. Allein die Hochtief AG beabsichtigt, in ein eigenes 
Errichterschiff und weitere schwimmende Arbeitsplattformen 800 Mio. € zu investieren 
(Heumer 2012: 17). Die Aufträge gehen allerdings aus Kostengründen an ausländische 
Werften. 

Offshore-Anlagen benötigen umfangreiche Gründungen, deren Kosten von Herbert 
Bodner, dem Präsidenten des Bauindustrieverbandes auf rd. ein Drittel der gesamten 
Investitionskosten geschätzt werden und die entsprechende Aufträge für die Bauwirt-
schaft generieren werden (Weishaupt 2011).  

Die bereits erwähnte Studie von PwC und WAB veranschlagt bei Offshore-Anlagen al-
lein im Anlagenbau einschließlich Zulieferindustrie einen Anteil von 60 % des Umsatzes 
und 75 % der Arbeitsplätze. Interessant ist die regionale Verteilung, wonach knapp 40 % 
des Umsatzes in der Anlagenfertigung auf die drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen 
(17 %), Bayern (12 %) und Baden-Württemberg (9 %) entfallen. Sie stellen vor allem kleine-
re Komponenten wie Fundamentrohre, Getriebe, Generatoren, Transformatoren und 
Kabel her. Die vier nordwestdeutschen Küstenländer vereinigen zusammen nur rund 
38 % des Umsatzes des Offshore-Anlagenbaus (Schwieters et al. 2012: 22), und zwar vor 
allem die kapitalintensive Herstellung großer Komponenten wie Fundamente, Türme, 
Gondeln und Rotorblätter.  

Für Investition und Betrieb sind teilweise völlig neue Unternehmen gegründet worden, 
in einigen Fällen treten auch Projektentwickler als Betreiber auf. Für Wartung und Repa-
ratur der Anlagen entstehen ganz neue Logistikdienstleistungen und Berufsbilder. Weite-
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re spezialisierte Dienstleister runden die Wertschöpfungspalette für die Windenergie ab: 
Softwarefirmen haben sich auf die Steuerung und Optimierung von Anlagen der erneu-
erbaren Energien spezialisiert. Die Germanische Lloyd Industrial Service GmbH und der 
TÜV Nord in Hamburg sowie die DEWI-OCC Offshore and Certification Centre GmbH in 
Cuxhaven zertifizieren Windenergieanlagen und -projekte. Beim TÜV Nord beschäftigen 
sich rund 40 Mitarbeiter mit Windenergie. Zunehmend spezialisieren sich auch Finanz-
dienstleister auf die Finanzierung von Offshore-Anlagen.  

Abb. 1: Die Wertschöpfungskette der Windindustrie 

 

Quelle: Campos Silva, Klagge 2011 

3.2 Öffentliche und private Investitionen und Finanzierung 

Die Onshore-Windenergienutzung ist langsam, gleichsam organisch gewachsen. Ihre 
eher konventionellen Infrastrukturanforderungen (Straßen-/Wegeanbindung für die Er-
richtung) konnten daher auf der regionalen Ebene bedient werden. Ebenso wurde die 
notwendige Finanzierung im Zusammenwirken von Einspeisevergütung und Kostende-
gression schnell zu einer gewinnbringenden privaten Investition.  

Die Offshore-Windenergie steht dagegen sowohl aufgrund ihrer Dimension und des 
Tempos des beabsichtigten Ausbaus als auch wegen der besonderen technologischen 
Herausforderungen und speziellen Infrastrukturanforderungen vor gewaltigen Investiti-
onsbedarfen und schwierigen Risikokalkulationen. Dies gilt für öffentliche, aber in noch 
stärkerem Maße für private Investitionen. Um den Einstieg in die kommerzielle Offshore-
Windenergie zu beschleunigen, hat die Bundesregierung für ein KfW-Förderprogramm 
Offshore-Windenergie 5 Mrd. € bereitgestellt. Für den ersten deutschen Offshore-
Windpark wurden 30 Mio. € öffentliche Förderung genehmigt.  

Neben Bundesmitteln kommen auch erhebliche Landes- und kommunale Mittel zum 
Einsatz. So hat z. B. die Stadt Bremerhaven, unterstützt durch das Land Bremen, frühzeitig 
die mit der Produktion von Windenergieanlagen verbundene strukturpolitische Chance 
erkannt. Land (überwiegender Anteil) und Stadt haben, teilweise kofinanziert aus EFRE, 
rd. 125 Mio. € aufgewendet, um Gewerbeflächen für die Bedürfnisse der Windenergie-
industrie zu erschließen (Heumer 2012: 17). Besondere Kostenfaktoren waren die Bo-
denaufbereitung/Sandaufspülung der Gewerbeflächen sowie die Herstellung der 
Schwerlasttragfähigkeit von Flächen, Straßen und vorhandenen Kajen speziell für Lage-
rung und Umschlag von tonnenschweren Offshore-Komponenten und -Anlagen. Dem 
stehen rund 200 Mio. € private Investitionen der angesiedelten Unternehmen gegen-
über.  

Landseitig sind nun kurzfristig weitere Investitionen in Hafenanlagen für den Anlagen-
Umschlag erforderlich. Zurzeit nutzt z. B. RWE einen Teil des Containerterminals in Bre-
merhaven, bis das geplante Offshore-Terminal an der Weser in Höhe des Fischereihafens 
fertiggestellt ist. Die Investitionskosten für das neue Terminal werden auf rund 200 Mio. € 
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geschätzt. Sie sollten ursprünglich privat finanziert werden, das Bieterverfahren ist jedoch 
gescheitert, sodass zumindest eine spürbare Mitfinanzierung durch das Land Bremen ab-
sehbar ist (Struss-von Poellnitz 2012). Als zusätzliche mittelfristige Zwischenlösung wurden 
in Bremerhaven ehemalige Auto-Umschlaganlagen der BLG Logistics Group zum Offshore-
Terminal umgerüstet. Hierfür investiert die BLG 20 Mio. € (Struss-von Poellnitz 2011). Da-
neben haben sich die Seehäfen Emden und Cuxhaven durch erhebliche öffentliche Inves-
titionen als wichtige Basen für Offshore-Aktivitäten in der Nordsee etabliert.  

Großer Investitionsbedarf besteht auch für die Netzanbindung der Offshore-Anlagen. 
Finanzierungsengpässe der zuständigen Übertragungsnetzbetreiber Tennet TSO GmbH 
und 50 Hertz Transmission GmbH drohten die weiteren Arbeiten für die Netzanbindung 
zu blockieren. Eine Lösung wird nun durch eine Beteiligung der KfW angestrebt. 

Eine beachtliche Größenordnung erreichen die von der Einspeisevergütung für Strom 
aus erneuerbaren Energien induzierten interregionalen Finanzströme. Die energiepoliti-
sche Debatte auf Bundesebene konzentriert sich indes bisher auf den Gesamtumfang 
und die Struktur der Einspeisevergütung bezogen auf die einzelnen Energieträger. Dabei 
erreichten die Zuflüsse aus der EEG-Vergütung in die vier nordwestdeutschen Bundes-
länder im Jahr 2010 bereits ein Gesamtvolumen von über 3 Mrd. €, davon allein nach 
Niedersachsen über 2 Mrd. € (BDEW 2012: 22 ff., Tab. 3) mit steigender Tendenz. Dage-
gen stehen die erheblichen regionalen Aufkommensunterschiede aus der EEG-Umlage, 
die die Einspeisevergütung finanziert. Hier ist erwartungsgemäß eine Konzentration in 
den bevölkerungsreichen und wirtschaftsstarken Bundesländern festzustellen. Im Saldo 
wird Bayern zum größten Nehmer- und Nordrhein-Westfalen zum größten Geberland 
(BDEW 2012: 57). Die vier nordwestdeutschen Länder zusammen erreichen immerhin 
noch einen positiven Saldo von rd. 400 Mio. € in 2011 bei negativen Salden der beiden 
Stadtstaaten. Diese erheblichen regionalen Finanztransfers werden noch kaum öffentlich 
wahrgenommen. Sie sollten hingegen im Rahmen von Governance-Prozessen themati-
siert werden, da sie einen wichtigen Aspekt in der Kosten-Nutzen-Analyse der erneuer-
baren Energien darstellen.  

3.3 Forschung, Entwicklung und Ausbildung 

Die Windenergiebranche hat in Nordwestdeutschland bereits ausgeprägte Clusterstruk-
turen entwickelt, die nicht nur die Lieferketten innerhalb der Anlagenproduktion umfas-
sen, sondern auch entsprechende Ausbildungs- und wissenschaftliche Einrichtungen. 

Neben den klassischen Ingenieurstudiengängen bieten die Universitäten und Hoch-
schulen in Nordwestdeutschland eine Reihe von speziellen Studiengängen für die Ener-
gie- und insbesondere die Windenergiewirtschaft an (ohne Anspruch auf Vollständig-
keit): 

 Hochschule Bremerhaven: Masterstudiengang Windenergietechnik, Bachelorstudien-
gänge Anlagenbetriebstechnik, Energie Technology, Process Engineering  

 Hochschule Bremen: Energietechnik, Schiffbau- und Meerestechnik, Zukunftsfähige 
Energiesysteme 

 BZEE: Bildungszentrum für Erneuerbare Energien e. V. in Husum 

 Fachhochschule Kiel: Wind Engineering 

 Universität Flensburg: Energy and Environmental Management 
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 FH Flensburg: Studiengänge „Regenerative Energietechnik“, „Wind Engineering“ und 
„Energie- und Umwelttechnik“ 

 Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH): Energie- und Umwelttechnik, Er-
neuerbare Energien, Forschung zu Fundamenten für Offshore-Windenergieanlagen 

 Universität Oldenburg: Postgraduate Programme Renewable Energy 

 Leibniz-Universität Hannover: insbesondere Masterstudiengänge Energietechnik und 
Windenergie-Ingenieurwesen 

An die Hochschulen angebunden, aber auch darüber hinaus, gibt es zahlreiche For-
schungsinstitute und Forschungskooperationen:  

 CeWind Kompetenzzentrum: Zusammenschluss von Fachbereichen der Universitäten 
Flensburg und Kiel, mehrerer Fachhochschulen, des Forschungszentrums GKSS und 
des Leibniz-Instituts 

 DEWI: Deutsches Institut für Windenergieforschung in Wilhelmshaven 

 Forwind: Zentrum für Windenergieforschung in Oldenburg 

 fk-wind: Forschungs- und Koordinierungsstelle Windenergie an der HS Bremerhaven 

 IWES: Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Bremerhaven 

3.4 Netzwerk- und Lobbyarbeit 

Die Windenergiebranche hat relativ früh – teilweise mit öffentlicher Hilfe – professionelle 
Netzwerkstrukturen aufgebaut. Das größte Netzwerk in Nordwestdeutschland mit über 
350 Mitgliedern (Stand Mitte 2012) aus der Region und zunehmend auch darüber hinaus 
ist die Windenergie-Agentur WAB e. V., die sich für die Offshore-Windenergiebranche 
als bundesweiten Ansprechpartner sieht. In Schleswig-Holstein bündelt „Windcomm“ 
die Interessen der heimischen Windenergiebranche, ein weiteres länderbezogenes 
Netzwerk bildet die Erneuerbare Energien Hamburg GmbH (IHK Nord 2012a). 

Daneben gibt es Verbandsstrukturen auf Bundes- (Bundesverband WindEnergie BWE, 
VDMA) und europäischer (EWEA) Ebene sowie weltweit (GWEC, WWEA). Ein verbands-
unabhängiges Sprachrohr und eine Kommunikationsplattform ist zudem die 2005 vom 
BMU gegründete Stiftung Offshore-Windenergie mit Sitz in Varel. 

Wichtige Plattformen für Kundenakquisition, Kontaktpflege und Lobbyarbeit sind 
Messen und Tagungen. Die „Husum WindEnergy“ hat sich im Verlauf der vergangenen 
20 Jahre zur weltweit bedeutendsten Messe der Windenergiebranche entwickelt, die 
alle zwei Jahre eine steigende Zahl von Ausstellern und Fachbesuchern anzieht. 2012 
wurden 36.000 Besucher und annähernd 1.200 Aussteller aus 90 Ländern registriert 
(www.husumwindenergy.com). Alternierend mit der Husum WindEnergy findet in zwei-
jährigem Rhythmus die Hannover Messe Wind statt – in 2011 mit 240 Ausstellern auf 
9.000 m² Ausstellungsfläche. In Bremerhaven wurde im Juni 2011 erstmals eine eigen-
ständige Offshore-Windenergie-Konferenz durchgeführt, die ihre Fortsetzung in dem 
kombinierten Messe-/Kongress-Format „Windforce 2012“ in Bremen fand. Ab 2014 soll 
zudem in Hamburg eine internationale Windmesse stattfinden. Auch diese Aktivitäten 
generieren Beschäftigung und Wertschöpfung. 

  



Regionalwirtschaftliche Bedeutung der Windenergie in Nordwestdeutschland 

26 

 

4 Verbindung zur Werftindustrie 
Der Bau von Windenergieanlagen gilt an Küstenstandorten oft als Nachfolgeindustrie des 
Schiffbaus. Diese These wird durch historische Abläufe – die erste Krise traf die deut-
schen Werften bereits Mitte der 1970er Jahre mit der Folge von großen Unternehmens-
zusammenbrüchen wie der AG Weser im Jahr 1984 – zumindest insoweit relativiert, als 
die Windenergie den Werften erst mit deutlichem Abstand folgte (Mossig et al. 2010). 
Denn noch in den 1980er Jahren führte die Windenergie ein ökonomisches Nischenda-
sein. Der Zusammenbruch der Bremer Vulkan-Verbund AG, der letzten Großwerft in der 
Stadt Bremen und wichtiger Arbeitgeber in der Region, 1995/96 fiel dagegen in eine ers-
te Boomphase der Windenergie und der zunehmenden Etablierung als eigenständige 
Branche. Die Werftbrache im Bremer Norden konnte daher relativ schnell neuen indus-
triell-gewerblichen Nutzungen zugeführt werden, darunter auch der Produktion von 
Windenergieanlagen (vorwiegend Bau von Turmsegmenten). Auch in Bremerhaven wur-
de ehemaliges Werftgelände für die Ansiedlung von Windenergieunternehmen genutzt. 
Mit der Übernahme der Emder Nordseewerke durch die SIAG-Gruppe im Jahr 2010 folg-
te in Emden ebenfalls ein Systemlieferant (Stahlbau-Komponenten) für die Offshore-
Windenergie dem Schiffbau (WAB 2011/2012: 29). 

Mindestens fünf Faktoren prägen den Zusammenhang der beiden Branchen: 

 Windenenergienutzung ist an küstennahen Standorten onshore und vor allem off-
shore besonders ergiebig. Daraus ergeben sich auch für den Anlagenbau Standort-
vorteile in Nordwestdeutschland bzw. in Küstennähe. 

 Die Offshore-Anlagen haben Dimensionen, die einen Landtransport selbst einzelner 
Komponenten teilweise unmöglich, zumindest sehr aufwendig und teuer machen. 
Produktionsstandorte bedingen daher geeignete Flächen und Umschlagmöglichkei-
ten am seeschifftiefen Wasser – ein gemeinsamer Standortfaktor mit dem Schiffbau. 

 Wie der Schiffbau gehört der Windenergieanlagenbau zur Investitionsgüterindustrie, 
wobei beide hinsichtlich der Größenordnung von Komponenten und Anlagen sowie 
der Verwendung von Stahl als wichtigem Baustoff Ähnlichkeiten aufweisen. Aller-
dings werden wichtige Komponenten der Windenergieanlagen, im Gegensatz zur 
Einzelfertigung im Schiffbau, in Serienfertigung produziert. 

 Die Anforderungen an Arbeitnehmer sind ähnlich. Damit können beide Branchen 
auf einen ähnlich ausgebildeten Arbeitskräftepool zurückgreifen, wobei insbesonde-
re für Fertigung und Wartung von Offshore-Anlagen ein zusätzlicher Aus- und Wei-
terbildungsbedarf besteht. 

 Erfahrung in der Nutzung von glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) als Baumaterial im 
Yachtbau und dessen Eignung für die Herstellung von Rotorblättern führte schon in 
den 1990er Jahren dazu, dass sich Werften im Windenergiesektor engagierten, so 
insbesondere Abeking & Rassmussen in Lemwerder durch Gründung des Tochterun-
ternehmens A & R Rotec. Das Nachfolgeunternehmen SGL Rotec hat sich als einer 
der heute führenden Rotorblatthersteller auf die Faserverbundbauweise spezialisiert. 
Auch die Schiffswerft Fr. Fassmer (Berne) stieg aufgrund ihrer Kompetenzen im Be-
reich Faserverbundwerkstoffe und auch getrieben durch eine rückläufige Auftragsla-
ge im Schiffbau bereits Ende der 1980er Jahre in die Entwicklung und Herstellung 
von Windenergieanlagen ein. Den Kern der Windenergiebranche in Husum bildete 
die Husumer Schiffswerft, die bereits Ende der 1980er Jahre mit der Entwicklung von 
Windenergieanlagen begann, was ihren Niedergang aber nicht verhindern konnte 
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(Mossig et al. 2010: 232) und letztlich zum Nachfolgeunternehmen REpower führte. 
Der Umgang mit weiteren Materialien, z. B. Speziallacke gegen Korrosion, ist im 
Schiffbau ebenfalls bekannt und erprobt. 

Auch die Schiffbauzulieferindustrie hat – nicht zuletzt, um die während der Finanzkrise 
der vergangenen Jahre verringerte Nachfrage durch Werften auszugleichen – ihre Aktivi-
täten auf andere Marktsegmente, vor allem auf die Errichtung von Offshore-Wind-
energieanlagen, ausgeweitet (VSM 2011: 41). Die ambitionierten Pläne für deren Ausbau 
bieten nach Einschätzung des Branchenverbandes Schiffbau und Meerestechnik erhebli-
che Potenziale für die Erweiterung der Produktpalette sowohl der Werften als auch ihrer 
Zulieferer, angefangen vom Bau von Plattformen über Fundamente, Errichterschiffe und 
Kabelleger bis hin zu den vielfältigen Versorgungs- und Serviceschiffen (VSM 2011: 45 f.). 
Die Einbettung der Windenergiebranche in diese gewachsenen Strukturen stellt einen 
nicht zu vernachlässigenden Standortvorteil in Nordwestdeutschland dar. 

Der Blick auf die Werftindustrie ist jedoch vor einem weiteren Hintergrund nicht unin-
teressant zur Bewertung der strukturpolitischen Bedeutung der Windenergie: Nach dem 
ersten Einbruch in den 1970er Jahren waren Anfang der 1980er Jahre mit rund 54.000 
Beschäftigten noch knapp 5 % aller Industriebeschäftigten in Nordwestdeutschland im 
Schiffbau tätig (Haller, Schröder 1983: 39). Das waren 95 % aller im damaligen Bundesge-
biet in diesem Industriezweig Beschäftigten. In 2011 war die Beschäftigung im Schiff- und 
Bootsbau (inkl. Reparatur und Instandhaltung) in Norddeutschland – einschließlich 
Mecklenburg-Vorpommern – auf nur noch 17.400 oder 2,2 % aller Industriebeschäftigten 
in Norddeutschland gesunken. 

Ein Abgleich mit den oben genannten Schätzungen für die Windenergie im engeren 
Sinne in Nordwestdeutschland mit grob überschlagen – je nach Datenquelle – rd. 
20.000 bis deutlich über 30.000 Beschäftigten zeigt, dass der Kernbereich der Wind-
energiebranche die aktuelle Beschäftigtenzahl im Schiffbau bereits weit überholt hat und 
auch deren Rückgang seit den 1980er Jahren (Verlust von rd. 40.000 in den alten Bun-
desländern) zu einem erheblichen Teil kompensieren konnte. 

5 Folgerungen und Ausblick 
Die Förderpolitik des Bundes mit Tendenzen zur Übersubventionierung insbesondere 
für die Photovoltaik hat zu ökonomischen und regionalen Fehlallokationen geführt. Zu-
dem verleitete sie manche einheimischen Unternehmen zu Fehleinschätzungen ihrer 
Marktposition – wie Unterschätzung des internationalen Wettbewerbs – mit der Folge 
von Insolvenzen.  

Der ökonomisch gebotene Übergang zu Marktmechanismen und der dazugehörigen 
Preisbildung in Herstellung und Betrieb ist aufgrund zu erwartender Widerstände ein 
politisch nur langsam durchsetzbarer Prozess. Ein bei Reduzierung der Einspeisevergü-
tung zu erwartender verlangsamter Kapazitätsaufbau der erneuerbaren Energien könnte 
allerdings durchaus den positiven Effekt einer Verringerung des Drucks auf die Flächen-
nutzung und damit steigende planerische Steuerungschancen bewirken.  

Die Windenergienutzung an Land war in Nordwestdeutschland von vornherein auf-
grund klimatischer Gegebenheiten näher an marktfähigen Strukturen als die Photovolta-
ik. Insbesondere neue Anlagen sind an windhöffigen Standorten bereits wettbewerbsfä-
hig (Vahrenholt 2012: 11), d. h. die Kosten sind schon nahe an den Kosten für konventio-
nell in Verbrennungskraftwerken erzeugten Strom. Dies ist ein wichtiges Argument dafür, 
dass mit der Herstellung und dem Betrieb von Windenergieanlagen tatsächlich ein neuer 
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nachhaltig tragfähiger Wirtschaftszweig in Nordwestdeutschland aufgebaut wird. Die 
Notwendigkeit, neue Wertschöpfungsaktivitäten – nicht nur als Ersatz für verloren gegan-
gene Werftarbeitsplätze – in den teilweise strukturschwachen nordwestdeutschen Regi-
onen zu entwickeln, ist somit ein wichtiger Belang, der in den formalisierten planeri-
schen Abwägungsprozess ebenso wie in nicht-formelle Governance-Prozesse zu integ-
rieren ist. Die erheblich teurere Offshore-Windenergie, die eine entsprechend höhere 
Einspeisevergütung erhält, bedarf dagegen weiterer Unterstützung, doch auch sie birgt 
große wirtschaftliche Potenziale. 

Aus den dargestellten Entwicklungen und Daten lassen sich einige Kernbotschaften 
ableiten: 

 Durch den Aufbau der Windenergiebranche ist es gelungen, den Strukturwandel in 
Nordwestdeutschland zu forcieren und die Lücke, die durch den Niedergang der 
Werftindustrie entstanden ist, in beachtlichem Umfang wieder zu füllen. Für den zu-
künftigen Erfolg dieses neuen Clusters sprechen u. a. die gute Verzahnung mit einer 
auf dessen Anforderungen spezialisierten und erfahrenen Forschungs- und Ausbil-
dungslandschaft sowie eingespielte Zulieferstrukturen. 

 Zugleich drohen der Windenergiebranche, insbesondere den Herstellern von Off-
shore-Anlagen, durch unkoordinierte, widerstreitende politische Ziele und admi-
nistrative Rahmensetzungen sowie durch ungeklärte Haftungsfragen mindestens auf 
kurze Sicht erhebliche finanzielle Risiken, insbesondere, wenn die Netzanbindung 
der Anlagen zum Festland nicht zeitnah erfolgt.  

 Mit wachsender (regional-)wirtschaftlicher Bedeutung der Windenergiebranche stel-
len die Interessen von Unternehmen und Beschäftigten einen zunehmend wichtigen 
Aspekt in Planungs- und Governance-Prozessen dar. Während die Produktions-
standorte selber eher selten Konflikte auslösen, da sie überwiegend aufgelassene 
Werftstandorte und andere vorhandene Industriegebiete nutzen, ist die Branche 
existenziell von der Lösung der – häufig strittigen – Standortfragen für den Betrieb der 
EE-Anlagen und der Stromleitungstrassen abhängig. 

 Die wirtschaftliche Bedeutung von Herstellung und Betrieb der Anlagen geht weit 
über die unmittelbaren, zurzeit noch weitgehend auf Nordwestdeutschland kon-
zentrierten Anlagenstandorte hinaus. Insbesondere Süddeutschland und auch Nord-
rhein-Westfalen profitieren erheblich durch Herstellung und Zulieferung von Kom-
ponenten, wodurch auch dort Beschäftigung gesichert und ggf. ausgeweitet wird. 
Dieser Aspekt darf bei der Frage der regionalen Nutzenverteilung nicht vernachläs-
sigt werden. 

 Der Einspeisevorrang für Strom aus erneuerbaren Energien führt in Kombination mit 
der gesetzlich festgelegten, aus der EEG-Umlage finanzierten Einspeisevergütung zu 
finanziellen Transfers zwischen Energieverbrauchsregionen und Anlagen-Stand-
ortregionen, die ein beträchtliches, anwachsendes Volumen haben. Auch diese Fi-
nanzströme sind eine wichtige Komponente der regionalen Kosten- und Nutzenver-
teilung.  
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Zusammenfassung 

Das Aufstellungsverfahren eines Regionalen Raumordnungsprogramms ist in Nieder-
sachsen ein durch das Raumordnungsgesetz und das Niedersächsische Gesetz über 
Raumordnung und Landesplanung formal geregelter Prozess. Während sich in der Ver-
gangenheit fast ausschließlich eine Vielzahl von Trägern öffentlicher Belange, Verbände 
und Vereinigungen mit öffentlichen Belangen in den Aufstellungsprozess eines Regiona-
len Raumordnungsprogramms eingebracht haben, ist bei der Festlegung von Eignungs-
gebieten/Vorranggebieten für die Windenergienutzung festzustellen, dass sich vermehrt 
die Öffentlichkeit beteiligt. Hier sind es auf der einen Seite die Grundstückseigentümer 
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und Projektentwickler, die sich mit Anträgen auf Flächenausweisungen in das Verfahren 
einbringen und auf hohe Einnahmen durch die Windenergienutzung infolge der für sie 
günstigen regionalplanerischen Festlegungen spekulieren. Auf der anderen Seite steht 
der überschaubaren Zahl von Begünstigten eine große Zahl von Bürgern gegenüber, die 
ohne finanziellen Ausgleich aus ihrer Sicht die negativen Auswirkungen der Windener-
gienutzung vor Augen haben und sich mit einer ablehnenden Haltung bezüglich der 
Windenergienutzung in das Verfahren einbringen. Angesichts des infolge der Energie-
wende notwendigen Ausbaus erneuerbarer Energien werden zunehmend große Bevöl-
kerungsteile, insbesondere durch die Windenergienutzung, betroffen sein. Es besteht 
daher dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der Verteilung von Lasten und Gewin-
nen durch die Windenergienutzung. 

Schlüsselwörter 

Windenergienutzung – Governance – Raumordnung – Niedersachsen – Eignungs-/  
Vorranggebiete 

Abstract 

The preparatory process of a regional development plan in lower saxony is a formally 
regulated procedure. Whilst in the past the participants involved in the preparatory pro-
cess of the regional development plan were almost exclusively representatives of public 
interests (local authorities and departments, nature conservation and other associations, 
public utilities etc.), it has been noticed that by the determination of suitability areas and 
priority areas for wind power land use, the general public in general have, of late, be-
come increasingly involved. On the one side this is due to the number of landowners 
and project developers who are speculating on the high revenues achievable through 
wind energy utilization in areas determined through a favourable regional development 
plan. On the other side there are clearly a large number of citizens who will not derive 
any financial gain by the establishment of suitable areas for wind energy utilization and 
whose opinion it is that these areas have substantial negative repercussions. It is these 
participants who bring a dismissive attitude into the preparatory process. The expansion 
of alternative energy resources and in particular wind power will reach an ever increasing 
proportion of the community. It is therefore important to recognize that there is an ur-
gent need for action regarding the distribution of gains and losses produced through the 
development of wind energy exploitation. 

Keywords 

Wind energy exploitation – governance – spatial planning – Lower Saxony – suitability 
areas and priority areas for wind power land use 

 

1 Einführung: Windenergienutzung in Niedersachsen 
In Niedersachsen sind 0,5 % der Landesfläche in Regionalen Raumordnungsprogrammen 
als Vorrang- bzw. Eignungsgebiete für Windenergienutzung festgelegt. Die 5.411 in Nie-
dersachsen an Land errichteten Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von 
6.797 Megawatt (MW) erzeugen im jährlichen Mittel rund 12 Milliarden Kilowattstunden 
Strom. Damit stellte Niedersachsen rund ein Viertel der bundesweit installierten Leistung 
(ca 27.800 MW) im Jahr 2011. Die Ausbauzuwächse liegen auf einem hohen Niveau. Bis 
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zum Jahr 2020 ist ein Ausbau auf rund 14.000 MW installierter Leistung an Land geplant. 
Damit sollen rund 28 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden (Nds. 
MU 2012: 16 ff.). 

Auch wenn die Verdoppelung der installierten Leistung in Niedersachsen in einem 
hohen Maße über das Repowering möglich sein wird, werden zwangsläufig neue Vor-
rang- oder Eignungsgebiete für Windenergienutzung in den Regionalen Raumordnungs-
programmen festgelegt werden müssen, womit die Dichte dieser Gebiete mit all ihren 
Auswirkungen zunehmen wird. Neben den klassischen Flächennutzungskonkurrenzen, 
wie zum Beispiel Naturschutz versus Windenergienutzung, die im Zuge der Abwägung 
während der Programmaufstellung gelöst werden, treten zunehmend Interessen von 
Befürwortern und Gegnern der Windenergienutzung (s. auch Beitrag Liebrenz) auf. Beide 
Gruppen bringen sich aktiv in die Governance-Prozesse bei der Festlegung von Eig-
nungs- und Vorranggebieten für die Windenergienutzung in Regionalplänen ein. Die 
damit verbundene Problematik und der Handlungsbedarf bezüglich einer gerechten 
Verteilung von Lasten und (finanziellem) Nutzen der Windenergienutzung wird im Fol-
genden anhand einer detaillierten Darstellung des Aufstellungsprozesses Regionaler 
Raumordnungsprogramme in Niedersachsen aufgezeigt. 

2 Gesetzliche und untergesetzliche Grundlagen zur Festlegung  
von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten für Windenergienutzung 
in Niedersachsen 

Grundlagen für die Festlegung von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten für die Windener-
gienutzung in Niedersachsen sind das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes, das Nie-
dersächsische Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) sowie das Lan-
des-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 (LROP 2008).  

In § 8 Abs. 1 ROG ist bestimmt, dass die Länder und ihre Teilräume ermächtigt sind, ei-
nen Raumordnungsplan für das Landesgebiet bzw. Regionalpläne für ihre Teilräume auf-
zustellen. Die Regionalpläne sind aus dem Raumordnungsplan für das Landesgebiet zu 
entwickeln. Der Raumordnungsplan für das Landesgebiet von Niedersachsen heißt Lan-
des-Raumordnungsprogramm, während die Regionalpläne für die Teilräume als Regio-
nale Raumordnungsprogramme bezeichnet werden. Das ROG beinhaltet Verfahrensre-
gelungen und materielle Bestimmungen zur Aufstellung und Änderung von Raumord-
nungsplänen (§§ 9 ff. ROG). Diese Regelungen werden durch das Niedersächsische Ge-
setz über Landesplanung und Raumordnung (§§ 3, 5 bis 8 NROG) sowie durch die Ar-
beitshilfe zum NROG (NROG-Arbeitshilfe: Nds. ML 2008a1), die spezielle Ausführungen 
zur Aufstellung von Regionalen Raumordnungsprogrammen beinhaltet, konkretisiert 
bzw. modifiziert. 

In den Raumordnungsplänen können die Instrumente Vorrang- bzw. Eignungsgebiete 
für die Windenergienutzung zur Anwendung gebracht werden. Das Landes-
Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 eröffnet diese Möglichkeit mit der Ziel-
aussage, dass derartige Gebiete in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festzule-
gen sind (s. Kapitel 4). 

                                                 
1 Es ist zu beachten, dass die in der NROG-Arbeitshilfe zitierten Rechtsgrundlagen noch das NROG-alt von 

2007 betreffen. Da die neueren Regelungen des ROG 2008 und des NROG 2012 inhaltlich in vielen Berei-
chen den bisherigen landesrechtlichen Regelungen entsprechen, können die Ausführung in der formlosen 
NROG-Arbeitshilfe sinngemäß jedoch weitgehend noch herangezogen werden. 
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3 Raumordnerische Planungsinstrumente in Niedersachsen2 

3.1 Landes-Raumordnungsprogramm 

Die fachlich-programmatischen Inhalte der niedersächsischen Raumordnung und Lan-
desplanung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen verankert. Im Lan-
des-Raumordnungsprogramm Niedersachsen wird die angestrebte räumliche und struk-
turelle Entwicklung des Landes in den Grundzügen dargelegt. Es besteht aus einer be-
schreibenden und einer zeichnerischen Darstellung (Textteil und Kartenteil im Maßstab  
1 : 500.000). Der Textteil enthält die Ziele der Raumordnung, die in nachfolgenden Pla-
nungen beachtet werden müssen, während für die Grundsätze der Raumordnung eine 
Berücksichtigungspflicht gilt. 

Im Kartenteil (Maßstab 1 : 500.000) sind räumlich konkretisierte, verbindliche Festle-
gungen z. B. zur Zentrenstruktur mit Ober- und Mittelzentren oder zu Vorranggebieten, 
beispielsweise für Natura 2000, für die Rohstoffsicherung etc. getroffen. 

Weitere Bestandteile des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen sind eine 
Begründung und ein Umweltbericht. Letzterer beschreibt und bewertet die bei der Um-
setzung des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen zu erwartenden erhebli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt. Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersach-
sen wird als Verordnung durch das Landesparlament beschlossen. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm wird die angestrebte räumliche und strukturel-
le Entwicklung für den Planungsraum dargestellt. Dabei sind die im Landes-Raum-
ordnungsprogramm Niedersachsen für den Planungsraum festgelegten Ziele der Raum-
ordnung zu übernehmen bzw. räumlich zu konkretisieren. Die inhaltliche Gliederung 
des Regionalen Raumordnungsprogramms ist dem des Landes-Raumordnungs-
programms gleich. Der Kartenteil (Zeichnerische Darstellung) wird im Maßstab  
1 : 50.000 dargestellt. Die kommunale Vertretungskörperschaft beschließt das Regionale 
Raumordnungsprogramm als Satzung. 

Träger der Regionalplanung sind in Niedersachsen 32 Landkreise, die Region Hanno-
ver und der Zweckverband Großraum Braunschweig3. In den kreisfreien Städten Emden, 
Wilhelmshaven, Osnabrück, Oldenburg und Delmenhorst übernimmt der Flächennut-
zungsplan die Aufgabe des Regionalen Raumordnungsprogamms. 

3.3 Strategische Umweltprüfung 

Die Strategische Umweltprüfung (SUP) ist ein unselbstständiger Teil der Verfahren zur 
Aufstellung und Änderung von Raumordnungsplänen, d. h., sie wird in die einzelnen 
Schritte des Aufstellungsprozesses des Landes-Raumordnungsprogramms und der Re-
gionalen Raumordnungsprogramme integriert. Die SUP ergänzt als Instrument der Um-
weltvorsorge die Umweltverträglichkeitsprüfung, die in Zulassungsverfahren für be-
stimmte Projekte durchzuführen ist. 

                                                 
2 Nds. ML 2012. 
3 Zum Verbandsgebiet des Zweckverbandes Großraum Braunschweig gehören die drei kreisfreien Städte 

Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die fünf Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und 
Wolfenbüttel. 
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4 Governance-Prozesse im Rahmen der Aufstellung 
von Regionalen Raumordnungsprogrammen 

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 bestimmt, dass für die 
Windenergienutzung geeignete raumbedeutsame Standorte zu sichern und unter Be-
rücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungspro-
grammen als Vorrang- oder Eignungsgebiete4 für Windenergienutzung festzulegen sind 
(Nds. ML 2008b: 38 f., Kap. 4.2 Ziffer 04 Satz 1). Dieser Zielvorgabe folgend sind in den 
Regionalen Raumordnungsprogrammen in der Regel Festlegungen zur Steuerung der 
Windenergienutzung in Form von Vorrang- und/oder Eignungsgebieten für Windener-
gienutzung getroffen, um eine Bündelung raumbedeutsamer Windenergieanlagen her-
beizuführen. In der überwiegenden Zahl der Programme wird bestimmt, dass bei Festle-
gung von Vorranggebieten für Windenergienutzung der übrige Planungsraum von 
Windenergienutzung freizuhalten ist, während dies bei Eignungsgebieten für Windener-
gienutzung aufgrund ihrer Legaldefinition grundsätzlich der Fall ist. Hiermit soll eine 
„Verspargelung“ der Landschaft verhindert werden. Insofern bestehen nur im Rahmen 
der Neuaufstellung oder Änderung der Regionalen Raumordnungsprogramme Ausge-
staltungsmöglichkeiten, um Raum für raumbedeutsame Windenergieanlagen zu schaf-
fen. Daher kommt dem Verfahren zur Aufstellung von Regionalen Raumordnungspro-
grammen beim Ausbau der Windenergienutzung eine hohe Bedeutung zu. 

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Verfahrensschritte zur Aufstellung von Regiona-
len Raumordnungsprogrammen in Niedersachsen notwendig sind und welche Beteili-
gungsmöglichkeiten die einzelnen Akteure haben und wie sie sich in den Aufstellungs-
prozess einbringen.5 

Die Bearbeitung sämtlicher Verfahrensschritte nimmt häufig einen Zeitrahmen von 
mehr als zwei Jahren in Anspruch. Dies ist einerseits der rechtssicheren Aufstellung eines 
Regionalen Raumordnungsprogramms, das auch einer Normenkontrolle standhält, und 
andererseits der Beteiligung der politischen Gremien geschuldet, die in einem vorgege-
benen Zeittakt tagen. Die beteiligte Öffentlichkeit und insbesondere diejenigen, die 
selbst Flächenanträge für die Festlegung von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten einge-
bracht haben und die vielfach mit den notwendigen Verfahrensschritten (obwohl sie im 
Internet veröffentlicht sind) nicht vertraut sind, können eine derart lange Programmauf-
stellung nicht nachvollziehen. Dies hat wiederum vielfältige Nachfragen hinsichtlich des 
Verfahrensablaufs und des Stands der Planung in der Verwaltung zur Folge, sodass diese 
kaum noch handlungsfähig ist. 

  

                                                 
4 Vorranggebiete sind Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgese-

hen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den 
vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind (ROG § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1). 

Eignungsgebiete sind Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Maßnahmen oder Nutzungen geeignet 
und die städtebaulich nach § 35 des Baugesetzbuchs zu beurteilen sind, in denen andere raumbedeutsame 
Belange nicht entgegenstehen, wobei diese Maßnahmen oder Nutzungen an anderer Stelle im Planungs-
raum ausgeschlossen sind (ROG § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3). 

Bei Vorranggebieten für raumbedeutsame Nutzungen kann festgelegt werden, dass sie zugleich die Wir-
kung von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maßnahmen oder Nutzungen haben (ROG § 8 Abs. 7 Satz 
2). 

5 Der Verfasser ist Fachleiter Regionalplanung beim Zweckverband Großraum Braunschweig, der als Träger 
der Regionalplanung derzeit die dritte Planungskonzeption zur Festlegung von Vorrang- bzw. Eignungsgebie-
ten für Windenergienutzung erarbeitet. Im vorliegenden Beitrag wird über die Erfahrungen aus den Aufstel-
lungsprozessen der Regionalen Raumordnungsprogramme berichtet. 
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4.1 Vorbereitende Arbeiten 

Im Vorfeld (siehe Tab. 1, Schritte 1 und 2) einer Neuaufstellung oder Änderung eines Re-
gionalen Raumordnungsprogramms bedarf es eines Anstoßes für die Änderung des Pro-
gramms. Gründe hierfür können sein: 

 Die Anpassung an die Zielsetzungen des Landes-Raumordnungsprogramms Nieder-
sachsen 

 Die turnusmäßige Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms – in der 
Regel nach zehn Jahren Gültigkeitsdauer 

 Eigene auf den jeweiligen Planungsraum bezogene regionale Zielsetzungen zum 
Ausbau der Windenergienutzung infolge vorgeschalteter regionaler Energie- und 
Klimaschutzkonzepte 

 Anträge zum weiteren Ausbau der Windenergienutzung, da bestehende Vorrang- 
oder Eignungsgebiete für Windenergienutzung keine Erweiterungsmöglichkeiten 
mehr bieten 

Hieraus folgt, dass die Regionalen Raumordnungsprogramme in Niedersachsen eine 
sehr unterschiedliche Aktualität und Gültigkeitsdauer aufweisen. Eine konzertierte Fort-
schreibung der Programme bezüglich der Windenergienutzung wäre aber angezeigt, um 
die abgängigen Kraftwerkskapazitäten infolge des Atomausstiegs zu ersetzen. Gleicherma-
ßen könnten sich die Netzbetreiber auf einen gegebenenfalls notwendigen Netzausbau 
einstellen.  

Bereits in dieser Phase stellt sich die Frage, in welcher Größenordnung der Ausbau der 
Windenergienutzung erfolgen soll. Für die küstennahen, besonders windhöffigen Land-
kreise benennt das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 Zielvorgaben 
in Megawatt installierter Leistung, während für die Landkreise im Binnenland lediglich 
formuliert ist, Festlegungen für die Windenergienutzung zu treffen (Nds. ML 2008: 38 f., 
Kap. 4.2 Ziffer 04 Satz 2 bzw. 1). Für letztere bleibt die Größenordnung des Ausbaus der 
Windenergienutzung dem Träger der Regionalplanung überlassen. Ein möglicher Orien-
tierungsmaßstab können bundespolitische Zielsetzungen zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien6 bzw. zur CO2-Minderung sein. Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt 
und Klimaschutz hat nunmehr ein landesweites Energiekonzept vorgelegt, wonach 
14.000 MW installierter Leistung durch Windenergie an Land bis 2020 realisiert sein sol-
len, wobei keine Vorgabe über die Verteilung im Land erfolgt (Nds. MU 2012: 16 ff.). 

  

                                                 
6 Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. 2011 I: 1634) sieht vor, dass der Anteil der erneuerbaren 

Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 mindestens 35 % beträgt. Er soll bis 2050 auf einen An-
teil von mindestens 80 % steigen. 
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Tab. 1:  Ablaufschema für die Neuaufstellung bzw. Änderung eines Regionalen        
 Raumordnungsprogramms in Niedersachsen – Stand: September 2012 

Lfd. 
Nr. 

Ver-
fahrens-
schritt 

Aktion Akteur/e 
 

 1 Vorbe-
reitende 
Arbeiten 

Auftrag zur Neuaufstellung bzw. Änderung des Regionalen Raumord-
nungsprogramms (RROP) aus dem jeweiligen politischen Gremium 

Kreistag, Regions-, Verbands-
versammlung 

 2 
Formulierung der allgemeinen Planungsabsichten ggfs. mit Zielaussagen 
zum Maß des Ausbaus der Windenergienutzung 

Verwaltung 

 3 

Allge-
meine 
Planungs-
absichten 

Beschluss zur Einleitung der Neuaufstellung bzw. Änderung des RROP 
durch Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten 

Kreistag, Regions-, Verbands-
versammlung 

 4 

Veröffentlichung der allgemeinen Planungsabsichten im Amtsblatt des 
Landkreises/der kreisfreien Stadt bzw. im Internet und Hinweisbe-
kanntmachung in der/den Tageszeitung/en mit Aufforderung der Träger 
öffentlicher Belange (TÖB),7 Personen des Privatrechts und der Öffent-
lichkeit zur Stellungnahme (Frist 2–3 Monate) 

Verwaltung 

5 
TÖB, Personen des Privatrechts und die Öffentlichkeit geben dem 
Träger der Regionalplanung ihre raumbedeutsamen Planungen bekannt 

TÖB, Personen des Privatrechts, 
Öffentlichkeit 

 6 

Entwurf 

Beginn der Entwurfserarbeitung 
Verwaltung 

 7 
Auswertung der Stellungnahmen zu den allgemeinen Planungsabsich-
ten 

 8 

Strategische Umweltprüfung mit 
-  Festlegung des Untersuchungsrahmens 
 
-  Scoping-Termin 

 
-  Erarbeitung des Umweltberichts 

 
Verwaltung 
 
Verwaltung mit Fachverwaltung und 
Naturschutzvereinigungen 
Verwaltung 

 9 Abschluss der Entwurfserarbeitung Verwaltung 

10 

Beteili-
gungs-
verfahren 

Beschluss des Entwurfs und Einleitung des Beteiligungsverfahrens 
Kreistag, Regions-, Verbands-
versammlung 

11 Drucklegung des RROP-Entwurfs Verwaltung 

12 
Beteiligungsverfahren (angemessene Frist i. d. R. mind. 3 Monate) durch 
Übersendung des RROP-Entwurfs (auch in elektronischer Form oder 
durch Bereitstellung im Internet) 

TÖB, Personen des Privatrechts, 
Öffentlichkeit 

13 

Auswertung der Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren und 
Fertigung einer Abwägungsunterlage; 
Überarbeitung des Programmentwurfs 
(Wird der Programmentwurf in seinen Grundzügen wesentlich verän-
dert, ist ein erneutes Beteiligungsverfahren notwendig) 

Verwaltung 

14 
Erörte-
rungs- 
verfahren 

Erörterungstermin/e, ggfs. Überarbeitung des Programmentwurfs 
Verwaltung mit TÖB8, fakultativ mit 
Personen des Privatrechts und der 
Öffentlichkeit 

15 
Satzungs-
beschluss 

Fertigung einer Beschlussvorlage, aus der die Abwägung aus dem Betei-
ligungsverfahren und aus dem/den Erörterungstermin/en ersichtlich ist 

Verwaltung 

16 
Beschluss über die Abwägung der Verwaltung und Satzungsbeschluss 
zum Regionalen Raumordnungsprogramm 

Kreistag, Regions-, Verbands-
versammlung 

17 
Genehmi-
gungs-
verfahren 

Vorlage des beschlossenen Regionalen Raumordnungsprogramms 
nebst den Abwägungen zur Genehmigung bei der obersten Landespla-
nungsbehörde 

Oberste Landesplanungsbehörde 

18 
Veröffentlichung der Genehmigung im Amtsblatt des Landkreises/der 
kreisfreien Stadt und Hinweisbekanntmachung in der/den einschlägi-
gen Tageszeitung/en und Wirksamwerden des Programms 

Verwaltung 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 
7 TÖB sind a) Landkreise und kreisfreie Städte, die nicht Träger der Regionalplanung sind; b) die kreisange-

hörigen Gemeinden und Samtgemeinden; c) sonstige öffentliche Stellen, wie Behörden des Bundes und der 
Länder, kommunale Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht eines Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; d) die vom Land anerkannten 
Naturschutzvereinigungen, die nach ihrer Satzung landesweit tätig sind; e) die benachbarten Länder; f) Per-
sonen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben; g) die benachbarten Träger der Regionalpla-
nung und h) die öffentlich-rechtlich Verpflichteten in gemeindefreien Gebieten. 

8 Gem. § 3 Abs. 5 Satz 1 NROG sind Anregungen und Bedenken mit den Beteiligten zu a, b, d, g und h (siehe 
vorstehende Fußnote) zu erörtern. Mit den übrigen Beteiligten kann eine Erörterung stattfinden. 
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Die auf übergeordneten Ebenen formulierten Zielvorstellungen können auf den eige-
nen Planungsraum mittels Analogieschlüssen übertragen werden. Ein Kriterium kann der 
jeweilige Flächenanteil des Planungsraums am Land Niedersachsen sein. So hat z. B. der 
Zweckverband Großraum Braunschweig einen Flächenanteil von ca. 11 % der Landesflä-
che. Ohne Berücksichtigung der städtebaulichen, wirtschaftsstrukturellen und natur-
räumlichen Gegebenheiten hätte er den landespolitischen Zielvorstellungen folgend ca. 
1.400 MW installierter Leistung bis zum Jahr 2020 planerisch sicherzustellen. Im Pla-
nungsraum sind derzeit rd. 587 MW installierter Leistung in Vorrang- bzw. Eignungsge-
bieten für Windenergienutzung vorhanden (s. auch Zweckverband Großraum Braun-
schweig 2012a). Dies hätte zur Folge, dass mehr als doppelt so viel Leistung durch Neu-
festlegungen von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten erfolgen müsste.  

Eine politische Diskussion derartiger Zielvorstellungen im Planungsraum wäre obsolet, 
wenn nicht die siedlungsstrukturellen und naturräumlichen Gegebenheiten Berücksich-
tigung finden würden. Daher macht es Sinn, bereits in dieser Phase unter Anwendung 
von Ausschlussflächen sogenannte Weißflächen zu ermitteln, in denen keine öffentli-
chen Belange vorhanden sind, die gegen eine Windenergienutzung sprechen. Aus dem 
Abgleich der potenziell für die Windenergienutzung geeigneten Flächen und einer defi-
nierten installierten Leistung in MW lässt sich prüfen, ob die anvisierte Zielvorgabe reali-
sierbar ist. Aufschlussreich können auch in diesem Zusammenhang regionale Energie-
konzepte sein, die die Potenziale der erneuerbaren Energien in dem jeweiligen Pla-
nungsraum ausgelotet haben (s. Zweckverband Großraum Braunschweig 2012b). Diese 
Potenzialbestimmung ist notwendig, damit die Verwaltung gegenüber den politischen 
Vertretungsgremien fundierte Unterlagen zur Beschlussfassung vorlegen kann. Ist das 
Ziel zum Ausbau der Windenergienutzung seitens der Verwaltung nicht wohl begründet, 
läuft man Gefahr, dass das Ausbauziel politisch angezweifelt wird. 

In der Diskussion mit Vertretern aus der Politik und der Öffentlichkeit wird oft die Eig-
nung des Planungsraumes hinterfragt, also ob die Windhöffigkeit groß genug sei, um 
Windenergieanlagen wirtschaftlich betreiben zu können. Zu den vorbereitenden Arbei-
ten kann daher auch die Erarbeitung einer Windhöffigkeitsanalyse gehören, um einer-
seits diese Frage zu beantworten und um andererseits die Vorrang- bzw. Eignungsgebie-
te für Windenergienutzung auf die ertragreichsten Standorte zu lenken. Aufgrund des 
Winddargebotes in Niedersachsen und der Höhenentwicklung der Windenergieanlagen 
– nach dem derzeitigen Stand der Technik bis zu 185 m Gesamthöhe – sind im Bereich 
des Rotors in der Regel Windgeschwindigkeiten von 3 bis 5 m pro Sekunde vorhanden, 
die eine derartig dimensionierte Anlage auch in Gang setzen können. Ein wirtschaftlicher 
Betrieb der Anlagen ist dann i. d. R. ebenfalls gewährleistet. Insofern ist in Niedersachsen 
eine Windhöffigkeitsanalyse nicht zwingend erforderlich. 

4.2 Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten 

Im Rahmen des Verfahrensschrittes „Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsich-
ten“ sollen der Anlass der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des Regionalen Raum-
ordnungsprogramms vorangestellt und die Grundzüge der Planungskonzeption darge-
stellt werden (Nds. ML 2008a: 30). Hier haben die Verwaltungen gegenüber den politi-
schen Gremien häufig Überzeugungsarbeit hinsichtlich bestimmter Zielvorstellungen 
zum Ausbau der Windenergienutzung zu leisten. Dies auch vor dem Hintergrund, was es 
bedeutet, ein Ziel in MW installierter Leistung oder eine CO2-Minderungs-Vorgabe in 
Fläche im Planungsraum umzusetzen (siehe hierzu auch die Ausführungen im vorange-
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gangenen Kapitel). Vielfach werden auch keine Zielvorgaben formuliert, um keine Vor-
festlegung zu treffen sondern um eine politische Diskussion auszulösen. 

Zur guten planerischen Praxis gehört auch, dass der Kriterienkatalog zur Bestimmung 
der Weißflächen (für die Windenergienutzung potenziell geeignete Flächen) und die 
Kriterien zur eigentlichen Vorranggebietsfestlegung für Windenergienutzung ebenfalls in 
den Grundzügen bekannt gemacht werden. Hierfür gibt es in Niedersachsen keine lan-
deseinheitlichen Kriterien. Jeder Träger der Regionalplanung hat die Möglichkeit, seinen 
eigenen Ausschlusskriterienkatalog festzulegen (s. Kap. 4.3). Dennoch macht nicht jeder 
Träger der Regionalplanung von dieser Möglichkeit in diesem Verfahrensschritt Ge-
brauch, sondern legt erst im Beteiligungsverfahren mit Vorlage des Entwurfs des Regiona-
len Raumordnungsprogramms den Kriterienkatalog offen. Eine frühzeitige Bekanntgabe 
des Kriterienkataloges bietet aber den Vorteil, dass alle Akteure Kenntnis darüber haben, 
auf welcher Grundlage geplant wird und fördert die Transparenz, warum bestimmte Flä-
chen nicht in die Potenzialflächenkulisse gelangen.  

Das Verfahren wird förmlich durch die öffentliche Bekanntmachung der allgemeinen 
Planungsabsichten eingeleitet, womit allen betroffenen Stellen die Möglichkeit eröffnet 
wird, insbesondere Auskunft über beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und 
sonstige Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben, soweit diese Angaben 
die Planungsabsichten zur Windenergienutzung berühren, um sie in der Entwurfserarbei-
tung bereits berücksichtigen zu können (Nds. ML 2008a: 30 ff.). Zu beteiligende Stellen 
sind unter anderem die Kommunen, die Nachbarkreise, Bundes- und Landesbehörden 
und ggf. Nachbarländer sowie Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben9 und die vom Land anerkannten Naturschutzvereinigungen. Die NROG-
Arbeitshilfe führt nicht aus, ob die Öffentlichkeit ausdrücklich zu beteiligen ist. Obwohl 
eine öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Planungsraums und in Tageszeitun-
gen sowie auf der Internetseite des Planungsträgers erfolgt, ist zwar gewährleistet, dass 
die Öffentlichkeit grundsätzlich die Möglichkeit hat, von dem Planungsprozess Kenntnis 
zu bekommen. Häufig werden diese Bekanntmachungen jedoch nicht wahrgenommen, 
was gleichermaßen sowohl von Windkraftgegnern als auch Windkraftbefürwortern in 
späteren Verfahrensschritten Anlass zur Kritik im Sinne einer mangelnden transparenten 
Planung gibt. 

In diesem Verfahrensschritt ist in der Rückschau zu zurückliegenden Aufstellungen, 
Änderungen oder Ergänzungen der Regionalen Raumordnungsprogramme festzustellen, 
dass von den Trägern öffentlicher Belange und von beteiligten Privaten (z. B. DB, Tele-
kom) eine überschaubare Anzahl von Anregungen vorgetragen wurde. Dieses hat sich 
jedoch in mehrfacher Hinsicht geändert, wie das Verfahren zur 1. Änderung des Regiona-
len Raumordnungsprogramms bezüglich der Weiterentwicklung der Windenergienut-
zung im Gebiet des Zweckverbandes Großraum Braunschweigs zeigt, wo in diesem Ver-
fahrensschritt ca. 1.400 Eingaben vorgetragen wurden (Zweckverband Großraum Braun-
schweig 2012c). Gründe hierfür sind: 

 Städte und Gemeinden tragen vielfach die Planungsabsicht vor, auf eigenen Liegen-
schaften Windenergienutzung betreiben zu wollen oder unterstützen die Planungs-
absicht der Öffentlichkeit zur Windenergienutzung im Stadt- oder Gemeindegebiet. 

                                                 
9 Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben sind z. B. die Telekom oder die Deut-

sche Bahn AG, für die eine Beachtenspflicht der Ziele der Raumordnung besteht. 
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Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass aus dem Betrieb der Windenergieanlangen 
70 % der Gewerbesteuereinnahmen in der Standortgemeinde verbleiben. 

 Die Öffentlichkeit (Bürger/-innen, Entwickler) bringt sich vermehrt in den Aufstel-
lungsprozess des Regionalen Raumordnungsprogramms ein: 

• Bundesweit „beobachten“ die Entwickler von Windparks die Träger der Regio-
nalplanung, ob die Regionalen Raumordnungsprogramme in Bezug auf die 
Windenergienutzung fortgeschrieben werden und reichen eigene Anträge auf 
Flächenausweisungen für die Windenergienutzung ein. In derartigen Fällen sind 
i. d. R. auch schon Vorverträge mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen, 
damit andere Entwickler auf diesen Flächen nicht mehr zum Zuge kommen kön-
nen. 

• Grundstückseigentümer oder -gemeinschaften stellen für ihre Flächen Anträge 
zur Festlegung von Vorrang- oder Eignungsgebieten für die Windenergienutzung. 
Diese haben den Träger der Regionalplanung als denjenigen erkannt, der ange-
sichts der möglichen Einnahmen das „goldene Los“ in der Hand hält.  

• Bürgerinitiativen machen Eingaben gegen eine mögliche Windenergienutzung, 
wenn Planungsabsichten zur Windenergienutzung von Trägern öffentlicher Be-
lange und/oder der Öffentlichkeit vor Ort bekannt werden, obwohl der Träger 
der Regionalplanung in den in Augenschein genommenen Flächen noch nicht 
geprüft hat, ob dort eine Windenergienutzung möglich ist, geschweige denn ei-
nen Entwurf mit Vorrang- oder Eignungsgebieten für die Windenergienutzung an 
besagter Stelle vorgelegt hat. 

4.3 Erarbeitung des Entwurfs des Regionalen Raumordnungsprogramms 

Die Erarbeitung des Entwurfs des Regionalen Raumordnungsprogramms (Schritte 6 bis 9) 
ist ein mehrstufiger verwaltungsinterner Prozess. 

In einem ersten Schritt werden im Rahmen einer GIS-gestützten Weißflächenanalyse 
Ausschlussflächen zur Anwendung gebracht, in denen eine Windenergienutzung auf-
grund rechtlicher Festsetzungen (harte Kriterien) bzw. eigener Kriterien, wie z. B. Puffer-
zonen zu Siedlungsbereichen (weiche Kriterien), nicht möglich ist. Welche Ausschluss-
flächen zur Anwendung kommen, bestimmt der jeweilige Träger der Regionalplanung 
selbst, da keine landesweite Regelung seitens der obersten Landesplanungsbehörde 
existiert. Lediglich der Niedersächsische Landkreistag hat einen unverbindlichen Katalog 
mit Ausschlussflächen und Pufferzonen vorgelegt (NLT 2011), der eine Überarbeitung im 
Sinne einer weniger restriktiven Anwendung von Ausschlusskriterien und Pufferzonen 
erfahren hat. Angesichts der Energiewende besteht seitens des NLT die Absicht, diese 
Arbeitshilfe nochmals zu überarbeiten.10 Das Niedersächsische Energiekonzept emp-
fiehlt sogar, keine pauschalen Abstandsregelungen mehr z. B. für naturschutzfachlich 
wertvolle Bereiche zur Anwendung zu bringen. Lediglich zu Siedlungen seien Abstands-
empfehlungen ein geeignetes Instrument (Nds. MU 2012: 16). 

  

                                                 
10 Mündliche Ankündigung durch den NLT auf der Regionalplanertagung Niedersachsen am 21. September 

2011 in Hannover. 
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Im zweiten Schritt erfolgt die Auswertung der Planungsabsichten öffentlicher Stellen, 
Privater und der Öffentlichkeit11. Werden hier weitere öffentliche Belange bzw. raumbe-
deutsame Planungen bekannt, die einer Windenergienutzung entgegenstehen könnten, 
werden diese in die Potenzialflächenkulisse eingearbeitet, sodass sich diese verkleinert. 
Häufig besteht die Notwendigkeit, mit den beteiligten Stellen bzw. mit Dritten zurückzu-
koppeln, ob der eingebrachte Belang wirklich zum Ausschluss der Windenergienutzung 
führt. 

In einem dritten Schritt werden die potenziellen Vorrang- bzw. Eignungsgebiete für 
Windenergienutzung in Form einer regional optimierten Standortkonfiguration be-
stimmt. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der eingegangenen Anträge von Trägern öf-
fentlicher Belange und der Öffentlichkeit, die selbst Flächenvorschläge zur Festlegung 
von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten eingereicht haben. 

Eingaben von Trägern öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit, die sich pauschal 
gegen eine Windenergienutzung aussprechen, ohne hierfür konkrete öffentliche Belan-
ge12 zu benennen, können keine Berücksichtigung finden.  

Die potenziellen Vorrang- bzw. Eignungsgebiete für Windenergienutzung werden im 
vierten Schritt einer Umweltprüfung unterzogen. Diese Prüfung nimmt entweder die 
eigene untere Naturschutzbehörde oder ein externer Gutachter vor. Im Rahmen dieser 
Prüfung können neue Belange bekannt werden, die einer Windenergienutzung in diesen 
Gebieten entgegenstehen, was zur Folge hat, dass das ganze Gebiet nicht mehr in die 
Entwurfsfassung des Regionalen Raumordnungsprogramms aufgenommen werden kann. 

Der Prozess der Entwurfserarbeitung ist so zu dokumentieren, dass er einer gerichtli-
chen Überprüfung standhält. Dies gilt auch für die nachfolgenden Verfahrensschritte. 

4.4 Beteiligungsverfahren 

Sind die Entwurfsarbeiten zum Regionalen Raumordnungsprogramm abgeschlossen, 
wird es dem Kreistag, der Regions- oder der Verbandsversammlung zur politischen Bera-
tung vorgelegt. Sollte die Debatte zum Maß des Ausbaus der Windenergienutzung nicht 
bereits im Rahmen der Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten erfolgt sein (s. 
Kap. 3.2), wird sie auf jeden Fall an dieser Stelle geführt. Im Zuge dieser Beratung wird 
i. d. R. die öffentliche Auslegung beschlossen. Der Entwurf wird für mindestens drei Mo-
nate ausgelegt, wobei eine Auslegung der Unterlagen beim Träger der Regionalplanung 
zwingend ist. Um die Öffentlichkeit zu erreichen, empfiehlt es sich, auch eine Auslegung 
in den Städten und Gemeinden vorzusehen sowie die Einsichtnahme im Internet zu er-
möglichen. Der Kreis der direkt Beteiligten besteht aus den Kommunen, den Nachbar-
kreisen, Bundes- und Landesbehörden, ggf. Nachbarländern, weiteren öffentlichen Pla-
nungsträgern und anerkannten Naturschutzvereinigungen und wird erweitert um die 
Öffentlichkeit, die sich in das Verfahren eingebracht hat. Sie haben die Möglichkeit, zum 
Entwurf Anregungen oder Bedenken zu äußern oder auf eigene Vorhaben aufmerksam 
zu machen. Mit Ausnahme der Naturschutzvereinigungen sind die Beteiligten dann auch 
an die Ziele der Raumordnung gebunden. 

                                                 
11 Das NROG und die Arbeitshilfe NROG sehen in diesem Verfahrensschritt keine Öffentlichkeitsbeteili-

gung vor. Da sich bezüglich der Windenergienutzung aber vermehrt Grundstückseigentümer und Entwickler 
von Windparks in die Entwurfserarbeitung einbringen, sind im Sinne einer formalrechtlichen korrekten Ab-
arbeitung auch deren Eingaben in die Abwägung einzustellen. 

12 Die zu beachtenden öffentlichen Belange sind in § 35 Abs. 3 BauGB benannt. 
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Nach Ablauf der Beteiligungsfrist wertet der Träger der Regionalplanung die eingegan-
genen Stellungnahmen aus. Die Abwägung der einzelnen Belange wird dokumentiert, 
ob ihnen gefolgt oder nicht gefolgt wird. Das Abwägungsergebnis erhalten die Beteilig-
ten mit den beabsichtigten Änderungen des Entwurfs zur Kenntnis. 

4.5 Erörterungsverfahren 

Mit den Beteiligten ist eine mündliche Erörterung der von ihnen vorgebrachten Anre-
gungen und Bedenken durchzuführen. Eine zwingende Erörterung über Einwendungen 
von Privatpersonen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Dem Träger der Regionalplanung 
steht es frei, mit diesem Personenkreis eine Erörterung durchzuführen oder sich auf die 
öffentliche Bekanntmachung des Regionalen Raumordnungsprogramms zu beschrän-
ken. Erfahrungsgemäß werden im Erörterungsverfahren keine neuen Belange vorgetra-
gen, sodass der Einwendungsgeber an seiner Position und der Träger der Regionalpla-
nung an seiner Abwägung festhält. 

4.6 Satzungsbeschluss 

Das Abwägungs- und Erörterungsergebnis wird dem Kreistag, der Regions- bzw. Ver-
bandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung in den Fällen vorgelegt, in denen 
keine Einigung bezüglich der Einwendung und der Abwägung erzielt werden konnte. Erst 
nach Beschlussfassung über die streitigen Fälle kann der Satzungsbeschluss zum Regio-
nalen Raumordnungsprogramm erfolgen. 

4.7 Genehmigungsverfahren 

Das beschlossene Regionale Raumordnungsprogramm wird nebst den Abwägungen der 
obersten Landesplanungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die oberste Landespla-
nungsbehörde prüft, ob der Aufstellungsprozess formalrechtlich korrekt vollzogen wur-
de und genehmigt das Regionale Raumordnungsprogramm. 

Die Erteilung der Genehmigung wird vom Träger der Regionalplanung öffentlich be-
kannt gemacht. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises/der kreisfreien 
Stadt und Hinweisbekanntmachung in einschlägigen Tageszeitungen erhält das Regiona-
le Raumordnungsprogramm Rechtskraft. 

5 Fazit 

Das Aufstellungsverfahren eines Regionalen Raumordnungsprogramms ist in Nieder-
sachsen ein durch das ROG, das NROG und nachgesetzliche Verordnungen formal gere-
gelter Prozess bezüglich des Verfahrensablaufs und der Beteiligung. Im Gegensatz zu 
bisherigen Aufstellungsverfahren, in denen erst im Beteiligungsverfahren Stellungnah-
men der Beteiligten zum Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms eingingen, 
erfolgen die Eingaben für, aber auch gegen eine mögliche Windenergienutzung bereits 
im Rahmen der ersten Verfahrensschritte mit den Stellungnahmen zu den allgemeinen 
Planungsabsichten. Des Weiteren hat die Öffentlichkeit die Regionalplanung „entdeckt“ 
und bringt sich auf der einen Seite als Grundstückseigentümer bzw. Entwickler für eine 
Windenergienutzung in dieser frühen Phase der Programmaufstellung ein, weil sie infol-
ge von für sie günstigen regionalplanerischen Festlegungen auf hohe Einnahmen speku-
liert. Dem Kreis einer überschaubaren Zahl von Begünstigten steht auf der anderen Seite 
eine große Zahl von Bürgern gegenüber, die ohne finanziellen Ausgleich aus ihrer Sicht 
die negativen Aspekte der Windenergienutzung (Lärm-, Licht-, Schattenemissionen, 
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Wertminderung der eigenen Immobilie usw.) vor Augen haben und sich mit Positionen 
gegen eine Windenergienutzung in ihrem unmittelbaren Umfeld in den Aufstellungspro-
zess einbringen. 

Es besteht daher dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der Verteilung von Gewin-
nen und Lasten durch die Windenergienutzung. Bereits im Vorfeld der Festlegung von 
Vorrang- bzw. Eignungsgebieten für Windenergienutzung herrscht bei den Grund-
stückseigentümern und den Entwicklern eine Stimmung, die als „Goldrausch“ bezeichnet 
werden kann. Seitens der Grundstückseigentümer wird an die Regionalplanung die Er-
wartungshaltung herangetragen, jede für die Windenergienutzung beantragte Fläche 
auch zu entwickeln. Entwickler von Windparks reichen massenhaft Flächenvorschläge für 
mögliche Vorranggebiete für Windenergienutzung ein, in der Hoffnung, dass davon eini-
ge auch im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegt werden. Gleichzeitig werden 
von den Entwicklern Vorverträge mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen, die 
Einnahmen bis zu 15.000 € pro Megawatt installierter Leistung und Jahr versprechen, 
wenn es zu einer Festlegung als Vorrang- oder Eignungsgebiet für Windenergienutzung 
und zu einem Anlagenstandort kommt. Dies weckt Begehrlichkeiten bei den Grund-
stückseigentümern an einer Festsetzung der beantragten Flächen im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm. Auch die Kommunen sind der Windenergienutzung gegenüber 
nunmehr weitestgehend positiv eingestellt, da sie aus dem Betrieb der Windenergiean-
lagen durch Gewerbesteuereinnahmen profitieren.  

Die betroffenen Bürger im Umfeld möglicher Windparks sehen diese eher als Last durch 
befürchtete Lärm- und Lichtemissionen sowie durch Schattenwurf, durch die Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes, des Erholungswertes des Wohnstandortes, der Wertminde-
rung der Immobilien und vieles mehr. Bei einer künftig notwendigen und bundesweit wei-
ter anwachsenden Dichte von Windparkstandorten ist es zwingend erforderlich, Nutzen 
und Lasten gerecht zu verteilen. Hierzu sollten bundeseinheitliche Regelungen getroffen 
werden, wonach alle betroffenen Bürger in der Standortkommune bzw. in unmittelbarer 
Nachbarschaft von den Gewinnen aus der Windenergienutzung profitieren. Genossen-
schaftliche Modelle der Beteiligung an einer einzelnen Windenergieanlage oder an einem 
Windpark von Bürgern vor Ort ist zwar ein Weg, Akzeptanz zu schaffen, begünstigt aber 
nur diejenigen, die über das notwendige Kapital für eine Beteiligung verfügen. 

Die Regionalplanung hat einen gewissen Spielraum, um auf die Interessen der Befür-
worter und Gegner der Windenergienutzung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
eines Regionalen Raumordnungsprogramms einzugehen. Vor dem Hintergrund, eine 
bestimmte Zielgröße an installierter Leistung in Megawatt im Planungsraum zu erreichen, 
legt der Träger der Regionalplanung die geeignetsten Standorte in Form von Vorrang- 
bzw. Eignungsgebieten Windenergienutzung fest. Diejenigen, die in diesen Gebieten 
Anträge zur Ausweisung von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten Windenergienutzung ge-
stellt haben oder Grundstückseigentümer sind, profitieren von der Programmaufstellung. 
Das Nachsehen haben die Antragsteller und Grundstückseigentümer, deren Flächen 
nicht berücksichtigt worden sind, da der Träger der Regionalplanung nicht verpflichtet 
ist, jede geeignete Fläche zu entwickeln.13 

Den Gegnern der Windenergienutzung ist in der Form zu begegnen, dass der Pla-
nungsprozess möglichst transparent gestaltet wird. Dazu gehört auch, auf Bürgerver-
sammlungen oder im Internet Aufklärung über die Windenergienutzung zu betreiben, da 

                                                 
13 BVerwG, Urteil vom 17.12.2002, 4 C15.01. 
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in diesem komplexen Themenfeld häufig nur Halbwissen oder gar Unkenntnis vorhan-
den ist. Darüber hinaus liegt es im planerischen Ermessen, eine Standortkonzeption mit 
Augenmaß zu betreiben, die auch die Belange der Menschen berücksichtigt, indem 
überschaubare Vorrang- bzw. Eignungsgebiete für Windenergienutzung für eine verträg-
liche Anzahl von Windenergieanlagen festgelegt werden. Auch sollte dort, wo die Po-
tenzialflächen es hergeben, ein größerer Abstand als der Mindestabstand zu Siedlungs-
flächen angelegt werden. 
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Zusammenfassung 

Die Umsetzung der politischen Zielsetzungen hinsichtlich des Ausbaus der erneuer-
baren Energien – speziell der Windenergienutzung – zieht umfangreiche Planverfahren 
mit vielfältigen Interessenskonflikten nach sich. Dieser Beitrag zeigt Ansätze von raum-
ordnerischen Steuerungsmöglichkeiten zur Steigerung der Akzeptanz vor Ort anhand 
des Planungsprozesses zur Ausweisung von Windeignungsgebieten in Schleswig-
Holstein auf. 

Schlüsselwörter 

Erneuerbare Energien – Flächennutzungskonflikte – Raumordnung – Regionalplanung – 
Eignungsgebiete – Windenergienutzung – Akzeptanz – Schleswig-Holstein 

Abstract 

The implementation of the policy objectives concerning the development of renewable 
energies – especially wind energy use – takes extensive planning procedures with multi-
ple conflicts of interest by themselves. This paper shows approaches of spatial ar-
rangestep control options to increase the local acceptance of the planning process at 
hand in the expulsion of wind suitable areas in Schleswig-Holstein. 

Keywords 

Renewable energies – land use conflicts – regional planning – suitable areas – wind ener-
gy – acceptance – Schleswig-Holstein 
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1 Einführung 
Als Küstenland ist Schleswig-Holstein prädestiniert für die Windenergienutzung. Ins-
gesamt waren in Schleswig-Holstein 2011 rund 2.600 Windenergieanlagen mit einer Leis-
tung von mehr als 3.100 Megawatt installiert (Stand 31.12.2011; vgl. Abb. 1) (Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein 2012). Bei der Nutzungsdichte ist Schleswig-Holstein 
im Bundesländervergleich Spitzenreiter: 2010 standen im Mittel 17,6 Windkraftanlagen 
auf 100 Quadratkilometern.1 Darüber hinaus besteht in Schleswig-Holstein ein großes 
Repowering-Potenzial. Nach eigenen Schätzungen befinden sich z. B. noch ca. 600 
Windkraftanlagen aus den 1990er Jahren außerhalb der Eignungsgebiete für die Wind-
energienutzung. Im Ländervergleich liegt die Rückbauquote als Indikator für 
Repowering-Vorhaben in Schleswig-Holstein am höchsten. Im Jahr 2011 wurden 89 An-
lagen (brutto) abgebaut, 2010 sogar 119 Anlagen (Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein 2012). 

Der Ausbau der Windenergieerzeugung – sowohl quantitativ als auch qualitativ in 
Richtung einer größeren Wertschöpfungstiefe – ist politischer Schwerpunkt der schles-
wig-holsteinischen Energiepolitik. Die Position als bedeutendes Windenergieland in 
Deutschland soll gefestigt und ausgebaut werden. Die Landesregierung hat gerade die 
im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (IM Schleswig-Holstein 2010) fest-
gelegte Ausweitung der Windeignungsflächen von derzeit ca. 0,8 auf ca. 1,5 % der Lan-
desfläche mit den Teilfortschreibungen aller fünf Regionalpläne im Land umgesetzt. 

Entsprechend dem Integrierten Energie- und Klimakonzept für Schleswig-Holstein 
(MLUR, MWV Schleswig-Holstein 2011a) ist es Ziel der Landesregierung, bis 2020 rech-
nerisch 8 bis 10 % des deutschen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu de-
cken, die in Schleswig-Holstein erzeugt wurden. Bereits deutlich vor 2020 soll rechne-
risch mehr als 100 % des schleswig-holsteinischen Stromverbrauchs aus erneuerbaren 
Energien – vor allem aus Windenergie – gedeckt werden können. Damit will das nörd-
lichste Bundesland maßgeblich zum Gelingen der Energiewende in Deutschland bei-
tragen. 

Allein die planerische Umsetzung dieser politischen Vorgaben beim Thema Wind lässt 
jedoch die unterschiedlichen Interessenskonstellationen sehr deutlich werden: Auf der 
einen Seite die Befürworter einer Ausweitung von Windstandorten, die davon teilweise 
auch wirtschaftlich profitieren, auf der anderen Seite die Gegner. Sie lehnen weitere 
Windenergieanlagen aufgrund der zunehmenden Dichte an Windparkstandorten mit 
ihren negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild grundsätzlich oder aufgrund der 
eigenen Betroffenheit (z. B. durch Lärm- und Lichtemissionen bzw. Wertminderung ihrer 
Immobilie) vor der eigenen Haustür ab. Dabei sind die Akteurskonstellationen nicht im-
mer eindeutig: So gibt es Bevölkerungsteile, die die Windenergie eher befürworten, an-
dere sind dagegen. Gleiches gilt für Grundeigentümer: Bei einigen, wie etwa bei Projekt-
entwicklern, ist sogar eine „Goldgräberstimmung“ zu verzeichnen, andere wiederum 
zählen zu den Verhinderern. In Erwartung auf mögliche Gewerbesteuereinnahmen for-
cieren einige Bürgermeister oder Gemeindevertretungen eine Flächenausweisung und 
gleichzeitig erhalten sie per Bürgerentscheid einen anderen politischen Auftrag. Auf-
grund dieser vielschichtigen Akteurskonstellationen treten neben den klassischen Flä-
chennutzungskonflikten (z. B. Naturschutz versus Vorhabenträger) neue Interessenskon-

                                                 
1 Eigene Berechnungen. 
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flikte auf. Diese wurden im Zuge der Verfahren zu den Teilfortschreibungen der Regio-
nalpläne in Schleswig-Holstein erstmals in ihrem ganzen Ausmaß sichtbar. 

Abb. 1: Windenergieanlagen in Schleswig-Holstein 2011 

 

Quelle: IM Schleswig-Holstein 2012 

Die im Folgenden detailliert dargestellten Erfahrungen mit den Teilfortschreibungen 
der Regionalpläne zur Ausweisung von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung in 
Schleswig-Holstein verdeutlichen, dass für die Weiterentwicklung der Windenergie-
nutzung Planungs- und Governance-Prozesse sowie entsprechende Strukturen erforder-
lich sind, die den Forderungen nach mehr Akzeptanz und Transparenz verstärkt Rech-
nung tragen. Dabei ist insbesondere der Faktor „Zeit“ zu berücksichtigen. Die Auswei-
sung von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung bildet die Basis für weiterge-
hende Planungen und Investitionen: für die kommunale Bauleitplanung, die Beantra-
gung von Genehmigungen für Windkraftanlagen, die Planungen zum Ausbau der ent-
sprechenden Stromnetze und schließlich für die Errichtung der Windkraftanlagen selbst. 
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Dadurch besteht ein erheblicher Zeitdruck, der eine zusätzliche Anforderung an die 
Ausweisung neuer Windeignungsgebiete darstellt. In diesem Zusammenhang sind auch 
die Vorteile einer landesweit einheitlichen Koordinierung durch die Regionalplanung 
hervorzuheben, die diese im Hinblick auf die Reduzierung von Flächennut-
zungskonflikten, die Verteilungsgerechtigkeit und die Planungs- und Verfahrenssicher-
heit bietet (vgl. Beiträge Klagge und Thom in diesem Arbeitsbericht). 

2 Raumordnerische Rahmenbedingungen 
Grundlage für die Festlegung von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung in den 
Regionalplänen der fünf Planungsräume in Schleswig-Holstein ist der Landesentwick-
lungsplan Schleswig-Holstein 2010. Danach sind zur räumlichen Steuerung der Errich-
tung von Windenergieanlagen in den Regionalplänen Eignungsgebiete für die Wind-
energienutzung nach landeseinheitlichen Kriterien des Landesentwicklungsplans 2010 
festzulegen. Als weiteres Ziel der Raumordnung ist dort festgelegt, dass insgesamt ca. 
1,5 % der Landesfläche in den Regionalplänen als Eignungsgebiete für die Wind-
energienutzung auszuweisen sind. Im Weiteren sind im Landesentwicklungsplan die 
landeseinheitlichen Kriterien (z. B. Ausschlussgebiete wie Küstenmeere, Flächen für den 
Naturschutz, charakteristische Landschaftsräume etc., Abstandsregelungen) zur Aus-
weisung der Eignungsgebiete als Ziel oder Grundsatz der Raumordnung aufgeführt.  
 

Eignungsgebiete (§ 8 Absatz 7 Ziffer 3 Raumordnungsgesetz): 

Gebiete, in denen bestimmten raumbedeutsamen Maßnahmen oder Nutzungen, die 
städtebaulich nach § 35 Baugesetzbuch zu beurteilen sind, andere raumbedeutsame 
Belange nicht entgegenstehen, wobei diese Maßnahmen oder Nutzungen an anderer 
Stelle im Planungsraum ausgeschlossen sind. 

Eine weitere Grundlage für die Festlegung der Windeignungsgebiete stellt der Ge-
meinsame Runderlass des Innenministeriums, des Ministeriums für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume und des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Ver-
kehr des Landes Schleswig-Holstein vom 22. März 2011 (MLUR, MWV Schleswig-Holstein 
2011b: 196) dar. Er gibt den Gemeinden und den Genehmigungsbehörden Entschei-
dungshilfen für die Bauleitplanung und für die Beurteilung der bauplanungsrechtlichen 
Zulässigkeit von Windkraftanlagen an die Hand. Darüber hinaus enthält er die Richtlinien 
und Vorgaben für die Ausweisung neuer Eignungsgebiete für die Windenergienutzung 
und für die Berechnung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs für den Eingriff in Natur 
und Landschaft. 

Mit der Ausweisung der Windeigungsflächen geht das Erfordernis einher, über aus-
reichend Stromleitungen im Land bis hin zu den Verbrauchszentren in Süddeutschland 
zu verfügen. Die Netzbetreiber TenneT TSO und E.ON Netz haben auf Basis des  
1,5 %-Ziels des Landesentwicklungsplans hierfür ein Szenario von 9.000 Megawatt Wind-
strom onshore in Schleswig-Holstein und zusätzlich 3.000 Megawatt offshore bis 2015 
entwickelt (Schleswig-Holsteinischer Landtag 2011; vgl. auch Beitrag Hirschfeld und 
Heidrich in diesem Arbeitsbericht).  
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3 Planungsprozess zur Festlegung von Windeignungsgebieten  
Zur Umsetzung der energiepolitischen Zielsetzungen der Landesregierung hatte die 
Landesplanungsbehörde in Schleswig-Holstein, die gleichzeitig auch Träger der Regio-
nalplanung ist, im Sommer 2011 Entwürfe für die Teilfortschreibungen der fünf Regio-
nalpläne des Landes zur Ausweisung von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung 
auf den Weg gebracht. Die Teilfortschreibungen der Regionalpläne konkretisieren die 
Aussagen des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 zum Thema Windener-
gie. Insbesondere setzen sie das Ziel um, die Fläche der Eignungsgebiete von derzeit 
0,86  % der Landesfläche (entspricht ca. 13.700 Hektar) auf ca. 1,5 % (entspricht rund 
23.700 Hektar) aufzustocken. 

Grundlage und erster Schritt zur Identifizierung neuer Eignungsgebiete für die Wind-
energienutzung (auch im Sinne einer Erweiterung bestehender Flächen) waren Konzepte 
der Kreise, die unter Mitwirkung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden erarbeitet 
wurden (sog. Kreiskonzepte2). Diese flossen in die anschließende Entscheidung der Lan-
desplanung ein, welche Flächen als Eignungsgebiete ausgewiesen werden sollen. In Ge-
meinden, die keine Windenergienutzung auf ihrem Gebiet wünschen, wurden nach 
Möglichkeit keine Flächen ausgewiesen, auch wenn es dort potenziell geeignete Flächen 
gegeben hätte. Insofern wurden nach Möglichkeit die Entwicklungsvorstellungen der 
Kommunen bereits bei der Entwurfserstellung frühzeitig berücksichtigt.  

Die Entwürfe zu den Teilfortschreibungen der Regionalpläne wurden am 28. Juni 2011 
von der Landesregierung beschlossen. Im Zeitraum von Mitte August bis Mitte Novem-
ber 2011 hatten alle Städte und Gemeinden, Kreise sowie Verbände und die Öffentlich-
keit im Rahmen des Anhörungs- und Beteiligungsverfahrens Gelegenheit, zu den Entwür-
fen Stellung zu nehmen sowie Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zu machen. Das 
Anhörungsverfahren erfolgte über das Internet, um insbesondere auch die vorgeschrie-
bene Öffentlichkeitsbeteiligung hinreichend sicherstellen zu können. 

In dem Beteiligungsverfahren zu den fünf Regionalplanentwürfen gingen rund 2.000 
Stellungnahmen ein. Davon wurde etwa die Hälfte von Privatpersonen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung abgegeben. Insgesamt war das Verhältnis von Befürwortern 
und Gegnern in etwa ausgeglichen. Im Zuge des Beteiligungsverfahrens wurden in vielen 
Kommunen Bürgerentscheide herbeigeführt, die vielfach zur Ablehnung von Flächen-
ausweisungen geführt haben. 

Die Stellungnahmen, die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens abgegeben wurden, 
sind vom Innenministerium ausgewertet und bewertet worden. Anschließend wurden 
die Teilfortschreibungen der fünf Regionalpläne überarbeitet. Dabei kam es aufgrund 
von Einwänden und Anregungen an rund 180 Stellen zu Änderungen und insgesamt zu 
einer Erhöhung der Flächen für Windeignungsgebiete von 22.800 Hektar im ersten Ent-
wurf (Juni 2011) und auf rund 26.600 Hektar im zweiten Entwurf (Mai 2012). Dies ent-
spricht nun statt der ursprünglich anvisierten 1,5 % sogar 1,7 % der Landesfläche, wobei 
vor allem die nordwestliche Landeshälfte sowie der Kreis Ostholstein hohe absolute Zu-
wächse bei den Windeignungsflächen verzeichnen. 

                                                 
2 Die jeweiligen Umweltberichte der Teilfortschreibungen der Regionalpläne enthalten detaillierte Be-

schreibungen der einzelnen Arbeitsphasen der Entwurfserarbeitung sowohl hinsichtlich der Erstellung der 
Kreiskonzepte als auch im Hinblick auf eine zusätzlich durchgeführte landesweite Weißflächenkartierung 
durch die Landesplanung. 
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Am 27. März 2012 gab der Innenminister bekannt, dass die Änderungen der Teilfort-
schreibungen gegenüber den Entwurfsfassungen vom Juni 2011 so erheblich waren, dass 
die Grundzüge der Planung berührt waren. Das Raumordnungsgesetz des Bundes ver-
langt in einem solchen Fall eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Von Ende Mai bis Anfang Juli 2012 erfolgte daher ein zweites internetgestütztes An-
hörungs- und Beteiligungsverfahren zu allen Teilfortschreibungen der Regionalpläne. Mit 
der zweiten Anhörung sollten rechtliche Risiken für die Teilfortschreibungen von vornhe-
rein ausgeschlossen werden. Andernfalls hätte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig 
die Pläne wegen eines schweren Verfahrensfehlers für nichtig erklären können. Ziel war 
es zudem, eine größtmögliche Akzeptanz der Eignungsgebiete für die Windenergienut-
zung zu erreichen. Deshalb wurde die Möglichkeit gegeben, zu den vorgenommenen 
Planänderungen (gegenüber dem Planungsstand des 1. Entwurfes) Stellung zu nehmen.  

Abbildung 2 zeigt beispielhaft, wie die nach dem ersten Anhörungs- und Beteiligungs-
verfahren durch die Landesplanungsbehörde vorgenommenen Änderungen im 2. Ent-
wurf des Regionalplans dargestellt wurden. 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem 2. Entwurf des Regionalplans für den Planungsraum V – Teil-
fortschreibung 2012 zur Ausweisung von Eignungsgebieten für die Windenergie-
nutzung (Stand 24. Mai 2012) 

 

 
Quelle: IM Schleswig-Holstein 2012 
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Im Zuge der zweiten Anhörung wurden auch die Texte, Umweltberichte und die Sy-
nopsen, also die Erwiderungen der Landesplanung auf die Stellungnahmen zur ersten 
Anhörung, veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der vielen Anfragen im Zusammenhang 
mit dem ersten Beteiligungsverfahren wurde bereits vor dem zweiten Anhörungsverfah-
ren hierzu ein Katalog mit Fragen und Antworten (FAQ) ins Internet gestellt. 

Nach Auswertung der Stellungnahmen der zweiten Anhörungsphase wurden die Ent-
würfe der Regionalpläne nochmals überarbeitet. Nachdem das Benehmen mit dem Lan-
desplanungsrat hergestellt wurde sowie nach abschließender Beratung durch die Lan-
desregierung wurden die Pläne am 6. November 2012 vom Ministerpräsidenten in seiner 
Funktion als Landesplanungsbehörde festgestellt (Staatskanzlei Schleswig-Holstein 
2012a). Mit ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt Schleswig-Holstein am 17. Dezember 
2012 wurden die Teilfortschreibungen rechtskräftig.  

Durch die Teilfortschreibungen der fünf Regionalpläne wurden rund 13.200 Hektar zu-
sätzliche Flächen in Schleswig-Holstein – und damit fast doppelt so viele wie bisher – für 
die Windenergienutzung ausgewiesen. Insgesamt stehen jetzt rund 1,7 % der Landesflä-
che (26.891 Hektar) für die Errichtung von Windkraftanlagen zur Verfügung. 

Abb. 3: Bestehende und neue Eignungsgebiete der Windenergienutzung in den Kreisen 
in Schleswig-Holstein (Stand: 06. November 2012) 

 
Quelle: Staatskanzlei Schleswig-Holstein 2012b 
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4 Bewertung des Planungsprozesses hinsichtlich Akzeptanz  
und Transparenz 

Die Teilfortschreibungen der Regionalpläne zur Umsetzung der landespolitischen Ziel-
setzung des Landesentwicklungsplans 2010 fanden unter einem erheblichen Zeitdruck 
statt. Verantwortlich hierfür waren einerseits die großen politischen Erwartungen insbe-
sondere der die Regierung tragenden Fraktionen im Landtag Schleswig-Holstein und 
andererseits die massiven Forderungen von Projektentwicklern und Anlagenbetreibern. 
Vor diesem Hintergrund wurden im Aufstellungsverfahren der Regionalpläne neben der 
Erstellung der Kreiskonzepte unter Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden nur das nach dem Landesplanungsgesetz vorgeschriebene förmliche Anhö-
rungs- und Beteiligungsverfahren sowie die im Rahmen der strategischen Umweltprü-
fung vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Weitergehende informel-
le Beteiligungsschritte seitens der Landesplanungsbehörde gab es nicht. 

Die Vielzahl an telefonischen und schriftlichen Anfragen zu Beginn des ersten Anhö-
rungsverfahrens lässt jedoch auf eine Erwartungshaltung nach mehr Planungstransparenz 
und zusätzlichen Informationen schließen, insbesondere zu folgenden Fragen: Wie ist es 
konkret zu der einen oder anderen Flächenausweisung gekommen? Wieso sind einzelne 
Flächen ausgewiesen, andere nicht? Was passiert mit meiner Stellungnahme und wer 
entscheidet darüber? Auch vor diesem Hintergrund wurden in einigen Kreisen des Lan-
des von den Kreisbauämtern Regionalkonferenzen durchgeführt. Durch die Vermitt-
lungsarbeit der Kreisplanung in den Regionalkonferenzen und vor Ort ist es gelungen, 
Konflikte zu entschärfen und Gemeinden zu gemeinsamem Handeln zu motivieren. Un-
ter anderem wurde klar, dass nicht jede Kommune eigene Flächen bekommen kann. 
Vereinzelt kam es auch zur Verständigung auf Amtsbürgerwindparks. Insgesamt konnte 
die Kreisplanung somit maßgeblich zur Konfliktlösung vor Ort beitragen. Darüber, wie 
sich dieser Beitrag im Hinblick auf die Stellungnahmen innerhalb des Beteiligungsverfah-
rens konkret ausgewirkt hat, lässt sich nur spekulieren. Sicherlich sind Partizipation und 
Kommunikation kein Allheilmittel. Sie können nur wie Katalysatoren wirken. Den Pro-
zess gestalten müssen die Beteiligten selbst (Renn 2012). 

Zu den Punkten und Maßnahmen, die in Schleswig-Holstein akzeptanzfördernd ge-
wirkt und zu mehr Planungssicherheit geführt haben, zählen u. a.: 

 die quantitative Zielvorgabe und die landeseinheitlichen Kriterien des Landesent-
wicklungsplans 2010 sowie die Empfehlungen des Runderlasses zur Planung von 
Windenergieanlagen von 2011, 

 die Ausweisung von Windenergiestandorten im Regionalplan, über den – im Gegen-
satz zu einer Steuerung der Windenergienutzung auf kommunaler Ebene über die 
Bauleitplanung – ein schlüssiges, gesamträumliches Planungskonzept zugrunde liegt, 
das den allgemeinen Anforderungen des planungsrechtlichen Abwägungsgebots ge-
recht wird (vgl. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB), 

 die Teilfortschreibung aller Regionalpläne in einem Verfahren, 

 das Vorschalten von Kreiskonzepten unter Mitwirkung der kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden, auch wenn sich teilweise größere Abweichungen zwischen den Er-
gebnissen der Kreiskonzepte und dem 1. Anhörungsstand ergeben haben, 
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 die weitgehende Berücksichtigung von Bürgerentscheiden bzw. Entscheidungen von 
Kommunen gegen die Ausweisung von Eignungsflächen innerhalb ihres Gemeinde-
gebiets, 

 die Durchführung von Regionalkonferenzen in einigen Kreisen, 

 die Möglichkeit, als Bürgerin oder Bürger die Planunterlagen über das Internet ein-
zusehen und hierzu online eine Stellungnahme abgeben zu können, 

 die Offenlegung der Ergebnisse aus dem ersten Anhörungsverfahren und  

 die Durchführung eines zweiten Beteiligungsverfahrens mit der Gelegenheit, sich zu 
den Planänderungen erneut zu äußern – unabhängig von dem rechtlichen Erforder-
nis eines erneuten Beteiligungsverfahrens –, nachdem die Grundzüge der Planung 
aufgrund der erheblichen Planänderungen berührt waren, auch wenn dies zu einem 
zeitlichen Verzug von etwa einem halben Jahr geführt hat. 

Darüber hinaus haben die Erfahrungen in den Beteiligungsverfahren gezeigt, dass sich 
zusätzlich folgende Maßnahmen als akzeptanzfördernd herausstellen könnten: 

 Durch eine Profit- bzw. Gewinnbeteiligung an „Bürgerwindparks“ bzw. genossen-
schaftlichen Windparkmodellen können sich Haltungen der „Dagegen“-Bewegung 
ändern (vgl. Renn 2012).  

 Eine offensivere Einbindung der Akteursgruppen, die sich im Kontext der Wind-
energienutzung etabliert haben. Dies sind z. B. die Netzwerkagentur „windcomm 
schleswig-holstein“3, in der sich Akteure der Windbranche zusammengeschlossen 
haben, aber auch der Verein „Für Mensch und Natur - Gegenwind Schleswig-
Holstein e.V.“4, in dem sich Bürgerinnen und Bürger sowie Bürgerinitiativen organi-
siert haben, die gegen eine „Windkraftindustrialisierung“ in Schleswig-Holstein sind. 

Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags das Planverfahren gerade abgeschlos-
sen wurde, liegt noch keine systematische Evaluierung des Anhörungsverfahrens nach 
verschiedenen Gesichtspunkten vor. Das integrierte Energie- und Klimakonzept der 
Landesregierung sieht jedoch vor, dass die Erfahrungen aus der Ausweisung der Windei-
gnungsflächen im Zuge der aktuellen Teilfortschreibungen der Regionalpläne ausgewer-
tet werden. Auf dieser Basis will die Landesregierung prüfen, ob und in welchem Umfang 
weitere Windeignungsflächen ausgewiesen werden können. Sicher ist, dass Über-
legungen zu neuen quantitativen Ausbauzielen der Windenergienutzung in Zukunft zu-
nehmende Akzeptanzprobleme einerseits und die zwingend erforderlichen Netzaus-
bauerfordernisse (einschließlich Effizienzaspekten) andererseits stärker berücksichtigen 
müssen. Auch die kulturellen Folgen bzw. die Auswirkungen auf die alltäglichen Lebens-
welten der verschiedenen Akteursgruppen sind dabei einzubeziehen. Daneben sind ggf. 
ergänzende Informations-, Kommunikations- und Beteiligungsmodelle zu entwickeln. 

  

                                                 
3 Siehe www.windcomm.de. 
4 Siehe www.gegenwind-sh.de. 
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5 Fazit 
Die Darstellung des Verfahrens zur Festlegung von Eignungsgebieten für die Wind-
energienutzung in Regionalplänen am Beispiel Schleswig-Holsteins verdeutlicht die 
wichtige Rolle der Landes- und Regionalplanung für die Ausweisung von Wind-
eignungsgebieten und damit für die Steuerung von Windenergiestandorten (vgl. Beitrag 
Thom in diesem Arbeitsbericht). Durch die integrierte Koordination der fachlichen und 
akteursbezogenen Aspekte sowie die Durchführung von transparenten und ergebnis-
offenen Anhörungs- und Beteiligungsverfahren kann sie einen entscheidenden Beitrag 
zur Minimierung oder sogar Vermeidung von Konflikten sowie zur Schaffung von Akzep-
tanz für die Windenergienutzung leisten. Damit stellt die Regionalplanung eine zentrale 
Handlungsarena für die Entwicklung von Governance-Prozessen für erneuerbare Ener-
gien dar (vgl. Beitrag Klagge in diesem Arbeitsbericht). 

Bezogen auf das Land Schleswig-Holstein ist jedoch festzuhalten, dass die Umsetzung 
der Teilfortschreibung der Regionalpläne aufgrund ihrer Verdoppelung der Fläche für 
die Windenergienutzung die Landschaft in Schleswig-Holstein in einigen Teilräumen 
nachhaltig verändern wird. Wie sich die Akzeptanz für Windkraftanlagen vor Ort nach 
Umsetzung dieser Planungen konkret darstellen wird, bleibt abzuwarten.  
Bevor ggf. neue quantitative Ausbauziele der Windenergienutzung im Landesentwick-
lungsplan ausgebracht werden, sollten zunächst die Auswirkungen der bisherigen Wind-
kraftanlagen und die Umsetzungserfahrungen der aktuellen Teilfortschreibung der Regi-
onalpläne evaluiert werden. Diese Evaluierung sollte die Rolle von Verfahren und In-
strumenten sowie Fragen der Akzeptanz und der kulturellen Folgen in den Mittelpunkt 
stellen.  

 

Literatur 

IM S-H – Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.) (2012): Teilfortschreibung der 
Regionalpläne für die Planungsräume I – V zur Ausweisung von Eignungsgebieten für die 
Windenergienutzung, 2. Entwurf. Kiel. 

IM S-H – Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.) (2010): Landesentwicklungsplan 
Schleswig-Holstein 2010. Kiel. 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (Hrsg.) (2012): Datenbank Stromproduzierende 
Windenergieanlagen in Schleswig-Holstein, Stand 31.12.2011. Rendsburg. 

MLUR; MWV Schleswig-Holstein – Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein; Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.) (2011a): Integriertes Energie- und Klimakonzept für Schles-
wig-Holstein. Kiel. 

MLUR; MWV Schleswig-Holstein – Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räu-
me des Landes Schleswig-Holstein; Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 
des Landes Schleswig-Holstein (2011b): Grundsätze zur Planung von Windkraftanlagen. Ge-
meinsamer Runderlass des Innenministeriums, des Ministeriums für Landwirtschaft,  Umwelt 
und ländliche Räume und des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein vom 22. März 2011. http://www.schleswig-holstein. 
de/UmweltLandwirtschaft/DE/NaturschutzForstJagd/14_Eingriffsregelung/PDF/Runderlass_
Windkraftanlagen__blob=publicationFile.pdf (11.01.2013). 

Renn, O. (2012): Interview: Konfliktmanagement – „Bürgerbeteiligung als wichtiger Katalysator“. 
In: Krisenmagazin – Zeitschrift für Krisenmanagement, Krisenkommunikation und Krisentrai-
ning (2), 15-17. 



Planungs- und Governance-Prozesse – Das Beispiel Schleswig-Holstein 

 

 55

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag (2011): Bericht der Landesregierung: Entwicklung der Stromnet-
ze in Schleswig-Holstein. = Drucksache 17/1250. Kiel. 

Staatskanzlei Schleswig-Holstein (2012a): Teilfortschreibungen der Regionalpläne zur Ausweisung 
von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung. http://www.schleswig-holstein. 
de/STK/DE/Schwerpunkte/Landesplanung/WeitereThemen/Windenergie/ 
Teilfortschreibungen/Teilfortschreibungen_node.html (06.12.2012). 

Staatskanzlei Schleswig-Holstein (2012b): Windenergienutzung in Schleswig-Holstein. Bestehen-
de und neue Eignungsgebiete in den Kreisen. http://www.schleswig-holstein. 
de/STK/DE/Startseite/PDF/Windenergieflaechen__blob=publicationFile.jpg (06.12.2012). 

 

Autor 

Frank Liebrenz leitet das Referat Grundlagen der Landesentwicklung und Rauminformation in der 
Staatskanzlei Schleswig-Holstein. Seit dem Geographiestudium (Diplom, CAU zu Kiel) arbeitete er 
in verschiedenen Ministerien in der Landesplanung des Landes Schleswig-Holstein. Neben der 
Fortschreibung des Landesentwicklungsplans sind „Governance-Prozesse“, „Daseinsvorsorge“ 
und eine „Raumordnung des Untergrundes“ seine aktuellen Arbeitsschwerpunkte. 



Biogaserzeugung in Nordwestdeutschland – Akteure und regionale Werdschöpfung 

56 

 

Cora Arbach  

Biogaserzeugung in Nordwestdeutschland - 
Akteure und regionale Wertschöpfung  

Gliederung 

1 Einführung: Biogaserzeugung, Wertschöpfung und Akzeptanz 

2 Akteure und Kooperationen bei der Biogaserzeugung 

2.1 Direkt beteiligte Akteure 

2.2 Betreiberkonzepte 

2.3 Indirekt beteiligte Akteure und die Rolle von Genossenschaften 

3 Akteure, Wertschöpfung und Best-Practice-Beispiele in Nordwestdeutschland 

3.1 Best Practice: Betreiberkonzepte 

3.2 Best Practice: Governance-Ansätze 

4 Fazit 

Literatur 

Zusammenfassung  

Die Biogaserzeugung in Deutschland hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch ent-
wickelt. Nicht nur die Anlagenzahl ist rasant gestiegen, auch Anlagengröße, Technolo-
gien und Betreiberkonzepte haben sich verändert. Dabei haben neue Kooperations- und 
Governance-Strukturen an Bedeutung gewonnen, die im Falle der Beteiligung lokaler 
Akteure die Akzeptanz für Biogasanlagen vor Ort verbessern und gleichzeitig ein Mehr 
an regionaler Wertschöpfung befördern können. 

Schlüsselwörter  

Erneuerbare Energien – Biogas – Akteure – Wertschöpfung – Niedersachsen – Schleswig-
Holstein 

Abstract 

In Germany, the production of biogas has developed very dynamically in recent years. 
Not only the number of biogas plants has been growing fast, but also installation size, 
technologies and operating concepts have been changed. In the course of this devel-
opment, new cooperation and governance structures have grown in importance. When 
involving local actors such structures can help to improve the local acceptance of biogas 
plants and at the same time generate significant local economic effects. 
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1 Einführung: Biogaserzeugung, Wertschöpfung und Akzeptanz 
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wurde auch den daraus resultierenden wirt-
schaftlichen Effekten in der jüngeren Vergangenheit wachsende Aufmerksamkeit ge-
schenkt; sie wurden gerne als „Stärke“ der erneuerbaren Energien (EE) angeführt. In die-
sem Zusammenhang werden insbesondere die regionale Wertschöpfung spezifischer 
EE-Anlagen sowie die Beschäftigtenzahlen in den Sektoren diskutiert (z. B. IÖW 2010; 
Klagge, Brocke 2012). Im Bereich Biogas wurde außerdem die Biogasproduktion als al-
ternative bzw. zusätzliche Einkommensquelle für Landwirte, insbesondere in Zeiten 
niedriger Milch- und Weizenpreise, thematisiert (z. B. Breitschuh et al. 2004; Ostermeyer 
et al. 2011). Im Vergleich zur Nutzung fossiler Energieträger oder flüssiger Biokraftstoffe 
wie Biodiesel, Bioethanol oder BtL-Kraftstoff ist die regionale Wertschöpfung bei der 
Biogasnutzung besonders hoch (ML Niedersachsen 2010: 17), da viele Aufgaben entlang 
der Wertschöpfungskette in der Region erbracht werden können. Das Institut für ökolo-
gische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat in der Studie „Kommunale Wertschöpfung durch 
Erneuerbare Energien“ eine maximal erzielbare kommunale Wertschöpfung von 2,1 Mio. 
Euro für eine 300-kW-Biogasanlage bzw. 7 Mio. Euro für eine 1.000-kW-Biogasanlage 
ermittelt, für den Fall, dass alle Wertschöpfungsschritte in einer Kommune angesiedelt 
sind (IÖW 2010: 124, 134). 

Die Entwicklung der Biogaserzeugung in Deutschland hat in den letzten Jahren einen 
gewaltigen Boom erlebt. Von 2004 bis 2011 stieg die Anlagenzahl von 2.050 auf 7.100 
Biogasanlagen. Nach einem vergleichsweise geringen Zuwachs in den Jahren 2007 und 
2008 hat der Zubau nach der Novellierung des EEG im Jahr 2009 sowohl im Segment 
der kleinen Gülleanlagen als auch im Segment der Großanlagen wieder zugenommen 
(Fachverband Biogas 2011; Schaper et al. 2011: 119). Neben den damit verbundenen er-
heblichen Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten, insbesondere in ländlichen 
Räumen, treten allerdings auch Nutzungskonflikte und -konkurrenzen mit anderen 
Raumnutzungen auf. Da der Ausbau der Biogaserzeugung in Deutschland regional un-
terschiedlich gestaltet ist, sind sowohl die wirtschaftlichen Effekte als auch die Raumnut-
zungskonflikte und Akzeptanzprobleme räumlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

In Nordwestdeutschland ist die Biogasanlagenzahl und -dichte besonders hoch, so-
dass hier die positiven sowie negativen Auswirkungen besonders deutlich werden und 
neue Trends früh erkennbar sind. Unter anderem haben (nicht nur) in nordwest-
deutschen Biogasprojekten seit einiger Zeit Kooperationen verschiedener Akteure sowie 
neue Governance-Strukturen an Bedeutung gewonnen, die im Folgenden näher skizziert 
werden. Es wird die These vertreten, dass die Akteurs- und Governance-Strukturen im 
Zusammenhang mit einer Biogasanlage entscheidend für eine aus lokaler Sicht erfolgrei-
che Umsetzung von Biogasprojekten sind, d. h. für die bestmögliche Ausschöpfung der 
regionalen Wertschöpfungspotenziale bei gleichzeitiger Vermeidung bzw. Lösung von 
Konflikten vor Ort. 

2 Akteure und Kooperationen bei der Biogaserzeugung 

Für die Entwicklung der Biogaserzeugung bzw. die Realisierung von Biogasprojekten sind 
viele unterschiedliche Akteure bedeutend, die mit unterschiedlichen Interessen, Zielen 
und Ressourcen Einfluss nehmen. Dabei sind die relevanten Akteure einerseits verschie-
denen räumlichen Ebenen bzw. zwei unterschiedlichen Governance-Feldern zuzuord-
nen (vgl. Beitrag Klagge). Andererseits sind direkt beteiligte von indirekt beteiligten Akt-
euren zu unterscheiden. Für die Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte ist die Um-
setzung spezifischer Betreiberkonzepte, d. h. die Beteiligung bestimmter Akteure an spe-
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zifischen Biogasprojekten, bedeutsam. „Im Allgemeinen [kann] davon ausgegangen wer-
den, dass die Wertschöpfungspotenziale und die regionalen Gestaltungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten für das Handlungsfeld umso positiver einzuschätzen sind, je voll-
ständiger sich die verschiedenen Stufen des Wertschöpfungsprozesses in der Hand regi-
onaler Akteure befinden und je besser diese zusammenarbeiten“ (Rode, Kanning 2010: 
167). 

2.1 Direkt beteiligte Akteure 

Die an der Wertschöpfung direkt beteiligten Akteure übernehmen jeweils eine oder 
mehrere Wertschöpfungsaktivitäten bzw. Aufgaben entlang der gesamten Prozesskette 
(vgl. Abb. 1). Eine zentrale Rolle nehmen nach wie vor die Landwirte ein, da sie häufig in 
mehrere Schritte der Wertschöpfungskette eingebunden sind und auch einen Großteil 
der Erzeugungskapazitäten besitzen (trend:research 2011: 50). Allerdings ist in der jünge-
ren Vergangenheit ein Wandel zu erkennen. Während früher viele Biogasanlagen eigen-
verantwortlich von Landwirten betrieben wurden, gewinnen in den letzten Jahren Ge-
meinschaftsanlagen und sog. Biogasanlagenparks an Bedeutung (Markard 2008: 4; Kan-
ning et al. 2009: 150; vgl. DBFZ, TLL 2009: 26; Arbach, Klagge 2010: 25). Bei den Eigen-
tumsverhältnissen ist seit 2006 ein deutlicher Anstieg der Anteile von Projektentwicklern 
und Bioenergiefonds zu beobachten (trend:research 2011: 50 ff.). Auch kommunale, re-
gionale und überregionale Energieversorgungsunternehmen (EVU) fungieren zuneh-
mend als Anlagenbetreiber bzw. Investoren. Energieversorgungsunternehmen und Ener-
giedienstleister zeigen vor allem Interesse an Biogasprojekten mit Aufbereitung und Ein-
speisung des Biomethans in das Erdgasnetz (Schaper et al. 2011: 119; s. auch Kanning et al. 
2009: 150; Bruns et al. 2011: 188). In diesem Bereich ist auch eine wachsende Anzahl von 
Biomethanhändlern und spezialisierten Dienstleistern aktiv (Nollmann 2012: 22). Bei der 
Finanzierung spielen außerdem Investmentfonds und damit Privatanleger eine Rolle, da 
sie die Möglichkeit bieten, den mit zunehmender Größe der Projekte steigenden Investi-
tionsaufwand besser zu bewältigen (vgl. dena 2010).  

Abb. 1: Wertschöpfungskette Biogas und potenziell beteiligte Akteure 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Insgesamt ist damit eine große und wachsende Vielfalt von Akteuren an der Biogaser-
zeugung direkt beteiligt. Eine erste wichtige Voraussetzung für möglichst hohe regional-
wirtschaftliche Effekte ist die regionale Verfügbarkeit und Einbindung von Biogasanla-
genherstellern und Zulieferern sowie von Unternehmen, die Dienstleistungen wie Pro-
jektentwicklung, Planung, Genehmigungsabwicklung und Betreuung anbieten. Noch 
bedeutsamer ist jedoch zweitens die Einbindung regionaler Akteure beim Anlagenbe-
trieb, da – auf die gesamte Betriebslaufzeit gerechnet – die größten Wertschöpfungspo-
tenziale im Bereich der Betreibergesellschaft bestehen (vgl. IÖW 2010: 125). In direktem 
Zusammenhang mit dem Betrieb der Biogasanlage stehen die Substratbereitstellung so-
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wie die Wärme- und Stromerzeugung bzw. Gasaufbereitung des produzierten Biogases 
und die entsprechende Vermarktung bzw. Nutzung. Die Wertschöpfungsaktivitäten im 
Zusammenhang mit diesen drei wesentlichen Teilen der Wertschöpfungskette werden, 
insbesondere bei größeren Biogasanlagen, von verschiedenen Akteuren wahrgenom-
men, die in spezifischen Kooperationen unterschiedliche Betreiberkonzepte umsetzen. 

2.2 Betreiberkonzepte 

Je nach Betreiberkonzept variieren die Akteurskonstellationen in einem spezifischen 
Biogasprojekt deutlich (vgl. BMVBS 2011: 25 f.). Mit wachsender Anlagengröße schließen 
sich immer häufiger mehrere Akteure in einer Betreiber- oder Projektgesellschaft zu-
sammen, um Projekte gemeinsam zu realisieren, wobei die Beziehungen und die Aufga-
benverteilung sehr unterschiedlich sein können (Energieagentur NRW 2006: 12; Schaper 
et al. 2008: 46). In der Regel verfügt eine Projektgesellschaft über die Eigentumsrechte 
der Biogasanlage, die sie realisiert. Je nach Zusammensetzung der Projektgesellschaft 
übernehmen einzelne Gesellschafter die Betriebsführung der Anlage bzw. Rohstoffbe-
reitstellung, oder diese Dienstleistungen werden von Dritten erbracht. Die Finanzierung 
kann über Eigenkapital der Gesellschafter und Fremdkapital (Bankkredite, zinsgünstige 
Darlehen von Förderbanken) erfolgen. An Bedeutung gewinnt dabei die Eigenkapital-
einwerbung über Beteiligungsfonds, da private Anleger zunehmend Interesse an einer 
ökologischen Kapitalnutzung zeigen (Energieagentur NRW 2006: 13). Abbildung 2 zeigt 
beispielhaft einige Betreiberkonzepte, wie sie bei der Biogaserzeugung realisiert werden.  

Eine oft anzutreffende Konstellation ist der Zusammenschluss mehrerer Landwirte 
(LW) zu einer Betreibergesellschaft, die gemeinsam in eine Biogasanlage investieren, (vgl. 
Kanning et al. 2009: 150; Kaphengst, Umpfenbach 2008: 19). Als Investoren und Betrei-
ber – häufig ebenfalls in Projektgesellschaften – fungieren aber auch Projektentwickler 
(PE), Finanz- und Privatanleger, Biogasanlagenhersteller, Energieversorgungsunterneh-
men, Energiedienstleister und Agrar- oder Industrieunternehmen (Schaper et al. 2008: 
46; Hauff et al. 2008: 57 f.). Außerdem scheint sich jüngst ein Trend zur Gründung von 
(Energie-)Genossenschaften abzuzeichnen, die es Privatpersonen und damit Bürgern vor 
Ort ermöglichen, sich finanziell an EE- bzw. Biogasprojekten zu beteiligen (AEE 2011; 
Rutschmann 2009). 

Die Gründung einer Projektgesellschaft mit verschiedenen Partnern ermöglicht es, 
mehr Eigenkapital für ein Projekt zu beschaffen und das unternehmerische Risiko auf 
verschiedene Gesellschafter zu verteilen. Zudem bedeutet die gemeinsame Realisierung 
von Projekten durch mehrere Akteure aus verschiedenen Bereichen die Möglichkeit 
einer verstärkten Arbeitsteilung entsprechend ihren (unterschiedlichen) Kompetenzen. 
So können sich „Partner mit ihrem Wissen ergänzen“ (Brammert-Schröder 2010: 21; 
Baumgarte 2012) und verschiedene Schritte der Wertschöpfungskette können abgedeckt 
werden. Bisher fehlen jedoch detaillierte Untersuchungen dazu, welche Kooperationen 
besondere Optimierungspotenziale bergen (vgl. Arbach, Klagge 2010: 36). 

Die wachsende Akteursvielfalt in den Betreibergesellschaften hat aber nicht nur Vor-
teile, sondern bringt auch neue Abhängigkeitsbeziehungen und divergierende Interes-
sen, und damit neue bzw. verstärkte Konkurrenzen sowie Konfliktpotenzial mit sich. So 
werden Energieversorger, Projektentwickler oder andere Großinvestoren mit der Reali-
sierung eigener Biogasprojekte zu Konkurrenten landwirtschaftlicher Betriebe. Ferner 
ergeben sich aus dem zügigen Ausbau der Biogasnutzung und dem verstärkten Einsatz 
großer Anlagen in einigen Regionen bereits Konkurrenzen um begrenzte Flächenpoten-
ziale bzw. Substrate; insbesondere die Umsetzung von Großprojekten geht teilweise 
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sogar mit umfangreichen Flächenaufkäufen durch die jeweiligen Investoren einher (Ro-
link 2009: 10; Neumann 2009: 95). Unter anderem vor diesem Hintergrund haben vor 
allem Großprojekte von regionsexternen Investoren mit Akzeptanzproblemen zu kämp-
fen. 

Abb. 2: Beispiele für Betreiberkonzepte in der Biogaserzeugung.  

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Eichelbrönner, Heiler 2007: 157; Markard 2008: 39; dena 2010  
(BG: Betreibergesellschaft, EVU: Energieversorgungsunternehmen, SL: andere Substratlieferanten) 

2.3 Indirekt beteiligte Akteure und die Rolle von Genossenschaften 

Für die Akzeptanz von Biogasprojekten sind vor allem die indirekt – nicht aktiv an der 
Wertschöpfungskette – beteiligten Akteure relevant, die auf unterschiedliche Art und 
Weise Einfluss auf deren Realisierung ausüben können (vgl. Beitrag Wotha). Dazu gehö-
ren neben der (Wohn-)Bevölkerung die kommunale Politik und Verwaltung, For-
schungseinrichtungen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Umweltverbände. Die 
Akteurslandschaft der indirekt beteiligten Akteure ist regional sehr unterschiedlich aus-
geprägt; ausschlaggebend für die Einflussnahme ist nicht selten das Engagement einzel-
ner Personen bzw. Gruppen, die einen hemmenden oder fördernden Einfluss auf die 
Errichtung von Biogasanlagen (vor Ort) ausüben können (vgl. Kanning et al. 2009: 150; 
Klagge, Brocke 2012: 6; Rode, Kanning 2010: 174). Regionale Unterschiede finden sich 
insbesondere in den landwirtschaftlichen Beratungsstrukturen, dem Engagement der 
örtlichen Naturschutzverbände, der Lokalpolitik sowie den Aktivitäten der Wirtschafts-
förderung, aber auch hinsichtlich der Nutzung formeller und informeller planerischer 
Steuerungsmöglichkeiten (Kanning et al. 2009: 150, 152). Während sich in einigen Regio-
nen Allianzen gegen die Biogaserzeugung gebildet haben, erproben Akteure in anderen 
Regionen neue Governance-Ansätze, um die Biogaserzeugung vor Ort aktiv (mit-
zu)gestalten. Wichtige Elemente bzw. Ziele sind Information, Beteiligung, Akzeptanz-
schaffung und Realisierung regionaler Wertschöpfung. Eine weitere Möglichkeit der Ak-
zeptanzschaffung besteht darin, indirekt beteiligte Akteure zu direkt beteiligten Akteuren 
zu machen, etwa durch die Gründung einer Genossenschaft, an der sich die Bürger be-
teiligen können.  

Vor dem Hintergrund zunehmender Konflikte und Akzeptanzprobleme ist die direkte 
Beteiligung der Bürger an den Projekten vor Ort eine Möglichkeit, sie von Notwendigkeit 
und Nutzen von EE-Anlagen (auch in ihrer direkten Umgebung) zu überzeugen. Tatsäch-
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lich haben in den letzten Jahren in vielen Regionen Bürger und Gemeinden Unterneh-
men gegründet, um EE-Projekte zu realisieren (AEE 2011: 4). Im Juli 2012 hielten mehr als 
80.000 Bürger in Deutschland Anteile an gemeinschaftlich betriebenen Anlagen zur 
regenerativen Energieerzeugung (DGRV et al. 2012). (Energie-)Genossenschaften erfreu-
en sich hierbei als Organisationsform immer größerer Beliebtheit. Im Jahr 2010 wurden 
94 Energiegenossenschaften, 2011 sogar 111 Energiegenossenschaften gegründet (AEE 
2011: 4). In der Regel sind Genossenschaften dezentral organisiert, d. h. sie adressieren 
ihr Angebot an die Bürger vor Ort, die sich an EE-Anlagen in ihrem Nahbereich finanziell 
beteiligen können (Maron, Maron 2012: 20).  

Im Biogasbereich werden Genossenschaften insbesondere für die Finanzierung und 
den Betrieb von Nahwärmenetzen, die angeschlossene Haushalte kostengünstig mit 
Energie versorgen, gegründet. Auf diese Weise werden Bürger direkt und finanziell an 
der Realisierung von Biogasprojekten beteiligt (vgl. AEE 2011: 5; s. auch Absatz 3.1). Aber 
es gibt auch Beispiele genossenschaftlich organisierter Bioenergiedörfer, in denen meh-
rere Biogas- und Biomasseanlagen inklusive Nahwärmenetz von einer Genossenschaft 
realisiert wurden (AEE 2011: 25; vgl. Staab 2011: 122 f. zum Bioenergiedorf Jühnde). 

3 Akteure, Wertschöpfung und Best-Practice-Beispiele  
in Nordwestdeutschland 

Die Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein weisen besonders hohe Bio-
gasanlagenzahlen und -dichten (installierte Leistung je landwirtschaftliche Fläche) auf: Im 
deutschlandweiten Vergleich nehmen sie Platz 1 (Niedersachsen) und 3 (Schleswig-
Holstein) ein (DBFZ, TLL 2011: 39 f.). Innerhalb der Bundesländer ist die Biogasprodukti-
on in einigen Landkreisen besonders stark ausgeprägt (vgl. Tab. 1). Laut Deutschem Bio-
masseforschungszentrum (DBFZ) zeigt eine detaillierte Betrachtung des Anlagenzubaus 
seit 2009, dass vor allem in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern gegenüber dem Anlagenbestand 2008 deutliche Zuwächse zu verzeich-
nen sind. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein verdoppelte sich die Zahl der Bio-
gasanlagen gegenüber 2008 nahezu (DBFZ 2012). Die Zunahme von Biogasanlagen kor-
reliert mit einer Ausdehnung des Biomasseanbaus für die Energieerzeugung (vgl. Beitrag 
Franck). 

Nach einer Prognose des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung wird bis 2020 mit einem Wachstum 
der Biogaskapazität von 640 MW (2011) auf über 1.000 MW installierter elektrischer Leis-
tung gerechnet (MU Niedersachsen 2011: 25). In einer Biomassepotenzialstudie für 
Schleswig-Holstein wurde ein Potenzial für Strom aus Biogas von knapp 2.500 GWh er-
mittelt (2010: 1.173 GWh; Statistikamt Nord, MLUR SH 2011: 22; MLUR SH 2011: 2). In bei-
den Flächenländern im Nordwesten werden also noch Ausbaupotenziale gesehen. 

Mit dem Ausbau der Biogaserzeugung sind deutliche Beschäftigungs- und Wertschöp-
fungseffekte in Nordwestdeutschland verbunden. Einige namhafte deutsche Anlagenher-
steller und Komponentenbauer haben ihren Firmensitz in Niedersachsen (ML Nieder-
sachsen 2010: 17 f.), und auch in Schleswig-Holstein sind einige Biogasunternehmen an-
gesiedelt (vgl. Abb. 3). Nach einer aktuellen Studie zur Bruttobeschäftigung durch erneu-
erbare Energien in den Bundesländern sind in Niedersachsen 9.560 Menschen, in 
Schleswig-Holstein 3.050 im Biogassektor beschäftigt; hinzu kommen für Nordwest-
deutschland 100 Beschäftigte in Bremen und 260 Beschäftigte in Hamburg (GWS, ZSW 
2012: 64). Die Arbeitsplätze entstanden und entstehen hierbei entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette der Biogasnutzung – bei der Rohstofflieferung, im Handwerk, bei 
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den Anlagenbauern und den Komponentenherstellern, Zulieferern, bei Planung und 
Beratung, Forschung und Entwicklung. Für alle nordwestdeutschen Bundesländer ist die 
Windenergie zwar die bedeutendste Sparte, wenn es um die Beschäftigungszahlen im 
Bereich erneuerbarer Energien geht. Für die Flächenländer Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein ist Biogas aber das zweite wichtige EE-Standbein (vgl. GWS, ZSW 2012: 64). 
Nach einer groben Schätzung liegt die Wertschöpfung durch die Biogaserzeugung in 
Nordwestdeutschland bei rund 180 Mio. € (Niedersachsen 140 Mio. €, Schleswig-
Holstein 38 Mio. €).1 

Tab. 1: Biogasanlagen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein 2011 

 Anlagen-
zahl 

Gesamt-
Leistung 

[MW] 

Anlagendichte 
[kW/1.000ha 

LF] 

Anteil an regenerati-
ver Stromerzeugung 

Niedersachsen 1.333 640 250 19% (2010) 

  LK Cloppenburg 111 55 590  

  LK Oldenburg 69 38 590  

  LK Emsland 122 49 310  

  LK Soltau-Fallingbostel 68 50 720  

  LK Celle 64 28 540  

  LK Rotenburg (Wümme) 129 51 410  

Schleswig-Holstein 380 114 140 17% (2010) 

  LK Nordfriesland 131 - -  

  LK Schleswig-Flensburg 169 - -  

Deutschland 7.215 2.904 173 14,4% 

Quelle: BMU 2012: 8; Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2011: 145 f.; MU Niedersachsen 2011: 24; Statis-
tikamt Nord, MLUR SH 2011: 22; Statistisches Bundesamt 2011; Fachverband Biogas 2012a; MELUR SH 2012 

Aufgrund der regional teilweise sehr hohen Zahl und Dichte von Biogasprojekten tre-
ten gerade in Nordwestdeutschland verschiedene Konflikte bei der Realisierung und 
beim Betrieb auf (vgl. Beitrag Franck). Es gibt jedoch auch positive Beispiele, bei denen es 
gelungen ist, durch Betreiberkonzepte und Beteiligungsstrukturen, die mit einem hohen 
Anteil regionaler Wertschöpfung einhergehen, sowie durch geeignete Governance-
Ansätze Konfliktsituationen zu entschärfen und Akzeptanz zu schaffen.  

  

                                                 
1 Die Berechnung erfolgte nach Angaben zu der hochgerechneten kommunalen Wertschöpfung durch er-

neuerbare Energien in Deutschland 2009 in der Studie Kommunale Wertschöpfung durch erneuerbare 
Energien (IÖW 2010: 205) sowie durch Angaben zu der installierten Leistung in den Bundesländern im Re-
port Bundesländer mit neuer Energie (Schmidt et al. 2012: 196). Dabei wurde eine Verteilung der Wertschöp-
fung entsprechend der installierten Leistung angenommen. 
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Abb. 3: Unternehmen der Biogasbranche in Nordwestdeutschland 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Fachverbandes Biogas 2012b 

3.1 Best Practice: Betreiberkonzepte  

Aufgrund einer finanziell starken Landwirtschaft in Nordwestdeutschland sind Landwirte 
hier nach wie vor auch wesentliche Akteure bei der Biogaserzeugung. Um größere Bio-
gasprojekte zu realisieren, schließen sich oftmals mehrere Landwirte zusammen; insbe-
sondere bei der Realisierung von Biogaseinspeiseanlagen entstehen aber auch unter-
schiedliche Kooperationen mit Energieversorgungsunternehmen oder Projektentwick-
lern (vgl. Abb. 2). Im Folgenden werden beispielhaft zwei Betreiberkonzepte vorgestellt, 
bei denen verschiedene Akteure in einem Projekt kooperieren und Win-win-Situationen 
entstanden sind.  
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In der Nähe von Hannover wurde 2008 eine 1,4-MW-Biogasanlage mit Gasaufberei-
tung in einer Kooperation von Landwirten und Stadtwerken realisiert. Betreiber ist die 
Biogas Ronnenberg GmbH & Co.KG, an der fünf Landwirte (Ackerbaubetriebe) zu glei-
chen Teilen beteiligt sind. Sie sind für die Produktion der notwendigen Biomasse sowie 
den Betrieb der Biogasanlage verantwortlich. Betreiber der Aufbereitungsanlage ist ener-
city (Stadtwerke Hannover AG), die das Rohbiogas kaufen und es nach der Aufbereitung 
in das Erdgasnetz einspeisen und vermarkten. Die beteiligten Akteure bewerten die Zu-
sammenarbeit und Aufgabenverteilung positiv (Baumgarte 2012; Ramthun zit. in 
Neumann 2008), und das Betreiberkonzept wurde schon mehrmals als gutes Beispiel 
präsentiert.  

Ein Beispiel für die Realisierung eines Biogasprojekts mit direkter finanzieller Beteili-
gung der Bürger ist in der Gemeinde Honigsee in Schleswig-Holstein zu finden. Zwei 
Landwirte haben in dem Ort eine Biogasanlage mit zwei BHKW à 500 kW installierter 
elektrischer Leistung gebaut; um die anfallende Wärme zu nutzen, haben einige Bürger 
in Form einer Genossenschaft (Energieversorgung Honigsee eG) ein Nahwärmenetz ge-
baut, an das 80 % der Haushalte der Kerngemeinde (200 Einwohner) angeschlossen sind. 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Realisierung des Projekts war bzw. ist nach Einschät-
zung des Bürgermeisters der Gemeinde Honigsee die frühe Einbeziehung der Bürger, die 
eine transparente Risikowahrnehmung ermöglichte, und das starke bürgerschaftliche 
Engagement (Nicolaisen 2011). Durch die direkte Beteiligung konnte eine hohe Akzep-
tanz erzielt werden.2 

3.2 Best Practice: Governance-Ansätze  

Mit verschiedenen Governance-Ansätzen, die auch indirekt beteiligte Akteure einbin-
den, wird das Ziel verfolgt, die Entwicklung der Biogaserzeugung in einer Region positiv 
zu beeinflussen. Ein Beispiel hierfür ist die die Innovations- und Kooperationsinitiative 
Bioenergie im Landkreis Rotenburg (Wümme), die versucht – unter der Leitung der Regi-
onalplanung – verschiedene Akteursgruppen im Landkreis zu vernetzen und den Aus-
tausch und Akzeptanz zu fördern (vgl. Jungemann 2012; s. auch Beitrag Franck).  

Ein weiteres Beispiel sind die Aktivitäten im Rahmen des Regionalen Entwicklungskon-
zepts der Bioenergieregion Nordfriesland Nord. Hier wurde ein Beratungsnetzwerk Bio-
energie ins Leben gerufen, um den Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen 
verschiedenen Akteuren und den Zusammenhalt in der Region zu fördern. In Netzwerk-
treffen kommen Anlagenbetreiber, Ingenieure und Anlagenhersteller sowie kommunale 
Planer und interessierte Bürger zusammen. So sollen standortangepasste Konzepte ent-
wickelt und gefördert werden (vgl. AktivRegion Nordfriesland Nord 2009: 19). 

Beide Beispiele zeigen, wie die Einbindung von Akteuren aus der Gruppe der indirekt 
beteiligten Akteure bzw. der Austausch zwischen verschiedenen Akteuren zu Akzeptanz-
förderung und einer positiven Entwicklung der Biogaserzeugung in einer Region bzw. 
Gemeinde beitragen kann. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Steuerungsmöglich-
keiten für die Regionalplanung begrenzt sind (vgl. Beiträge Franck, Wotha), können sol-
che informellen Ansätze ein geeignetes Instrument darstellen, um die Entwicklung der 
Biogaserzeugung in einer Region positiv zu beeinflussen. 

  

                                                 
2 Siehe auch Projekt-Website: http://www.energieversorgung-honigsee.de. 
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4 Fazit 
Die Biogaserzeugung hat sich, u. a. vor dem Hintergrund der im EEG festgelegten Einspei-
severgütungen, in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Auch und gerade in 
Nordwestdeutschland ist die Anzahl der Biogasanlagen in den letzten zehn Jahren rasant 
gewachsen – und hat neben positiven Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten zu 
Flächenkonkurrenzen und Interessenskonflikten zwischen verschiedenen Raumnutzern 
geführt. 

Der Ausbau der Biogaserzeugung geht mit deutlichen Veränderungen einher: Neben 
neuen Formen der Energienutzung (z. B. Biogaseinspeisung ins Erdgasnetz) ist ein Trend 
zu größeren Anlagen sowie zu einer größeren Vielfalt bei Akteuren und Betreiberkon-
zepten zu erkennen. Seit einiger Zeit steigt das Interesse von Energieversorgungsunter-
nehmen, Projektentwicklern und anderen auf den (Bio-)Energiesektor spezialisierten 
Dienstleistern, in (größere) Biogasprojekte zu investieren. Mit der Novellierung des EEG 
zu Beginn des Jahres 2012 wurden die Möglichkeiten der Direktvermarktung sowie die 
Wirtschaftlichkeit großer Biogasanlagen deutlich verbessert, was voraussichtlich zu ei-
nem verstärkten Interesse nichtlandwirtschaftlicher Investoren an der Biogaserzeugung 
führen wird.  

Die Vielzahl der Akteure aus unterschiedlichen Bereichen bietet Möglichkeiten für 
vielfältige Kooperationen, in denen sich die Akteure mit ihren Kompetenzen ergänzen. 
Landwirte bleiben dabei zumindest als Substratlieferanten, aber auch als Kooperations-
partner in Betreibergesellschaften wichtige Partner in der Biogaserzeugung. Gerade die 
finanziell starken landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen sind nach wie vor be-
deutende Akteure (auch als Investoren und Betreiber) bei der Biogaserzeugung. 

Für die regionalen Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte, aber auch für die Ak-
zeptanz von Biogasprojekten sind vor allem die Akteurs- und Governance-Strukturen 
wichtig. Dabei kann die direkte und indirekte Beteiligung lokaler Akteure (Unternehmen, 
Stadtwerke, Kommune, Bürger) dazu beitragen, Konflikte zu entschärfen. Insbesondere 
Governance-Ansätze, die auch indirekt beteiligte bzw. betroffene Akteure in Diskussi-
ons- und Planungsprozesse einbinden, sowie genossenschaftliche Ansätze, die eine di-
rekte Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure ermöglichen, können die Akzeptanz für 
Biogasanlagen vor Ort verbessern und gleichzeitig ein Mehr an regionaler Wertschöp-
fung befördern. 
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Zusammenfassung 

Die auf europäischer und nationaler Ebene geförderte Energieproduktion aus Biomasse 
führt auf regionaler und lokaler Ebene zunehmend zu Raumnutzungskonflikten. Diese 
Konflikte manifestieren sich in der Regel bei der konkreten Anlagenplanung und Reali-
sierung von Biogasanlagen. Bei der Errichtung privilegierter Biogasanlagen im Außenbe-
reich oder in Gebieten mit gültigen Bebauungsplänen sind die planungsrechtlichen 
Möglichkeiten stark eingeschränkt. Für Biogasanlagen im Rahmen von neu aufzustellen-
den Bauleitplanungsverfahren gibt es mehr Möglichkeiten zur Steuerung der Standort-
planung und Standortausgestaltung. Unterstützend wirken dabei informelle Planungsin-
strumente, die eine einvernehmliche Entwicklung und Interessensausgleich zum Ziel 
haben und deren Ergebnisse in die Abwägung miteinfließen.  

Schlüsselwörter  

Erneuerbare Energien – Biogas – Governance – Akzeptanz – Deutschland – Bauleitpla-
nung – Genehmigungsverfahren – Bioenergiekonzepte 

Abstract 

The increased promotion of energy production from biomass on European and national 
level leads to land use conflicts on regional and local level. These conflicts appear usually 
in the legal planning processes during the construction of biogas plants. Whereas the 
steering possibilities for privileged agro-biogas plants in outer areas and on areas with 
existing land-use-plans are limited, there are more steering possibilities during new land-
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use-plan procedures. Informal planning instruments as e.g. local renewable energy con-
ceptions facilitate these decision making processes.  

Keywords 

Renewable energies – biogas – governance – acceptability – Germany – urban land-use 
planning – building permission procedures – bioenergy concept  

 

1 Einführung 
Auf nationaler Ebene wird die Förderung von Energieerzeugung und Energienutzung auf 
Basis erneuerbarer Energien durch Rahmengesetze zur Energiegewinnung (z. B. EEG, EE-
WärmeG) sowie durch Fachgesetzgebungen wie Umweltrecht (Naturschutz, Immissions-
schutz, Gewässerschutz, Bodenschutz und Abfallrecht) gestaltet. Diesen Gesetzen steht 
ein Planungssystem mit seiner Planungsgesetzgebung gegenüber, das auf den einzelnen 
Ebenen unterschiedlich starke Wirkungen auf die Standortwahl von Energieerzeugung 
aus Biomasse entfaltet. Während auf nationaler und regionaler Ebene noch größerer 
Bedarf an planungsrechtlicher Ausgestaltung für eine Umsetzung der Ziele für erneuer-
bare Energien gesehen wird (vgl. ARL 2011), stehen auf lokaler Ebene durchaus Planungs-
instrumente zur Verfügung (zur Dualität der Governance-Strukturen siehe auch Beitrag 
Klagge).  

Steuerungsbedarfe bestehen in besonderer Weise bei der Energieproduktion aus Bi-
omasse und damit verbundenen Nutzungsänderungen auf landwirtschaftlichen Flächen, 
die zunehmend für Raumnutzungskonflikte und Akzeptanzprobleme auf regionaler und 
lokaler Ebene sorgen (vgl. Beitrag Franck). Aber auch die Errichtung von Biogasanlagen 
selbst gerät in die Kritik. Während anfangs der Einführung von Biosgasanlagen im Zu-
sammenhang mit landwirtschaftlichen Betrieben weitgehend Akzeptanz entgegenge-
bracht wurde, sind mittlerweile die Widerstände gegen die Genehmigung und den Bau 
von Biogasanlagen stark angewachsen. Das Konfliktpotenzial liegt u. a. in den durch die 
Errichtung und den Betrieb entstehenden Verkehre, in realen oder befürchteten Auswir-
kungen auf die Ökologie und das Landschaftsbild durch den Biomassenanbau, in der 
Gefährdung durch Havarien sowie in Lärm- oder Geruchsimmissionen. Die Auseinan-
dersetzungen werden z. T. sehr emotional mit weitreichenden Folgen für die betroffenen 
Gemeinden geführt. Ein Beispiel hierfür ist die kleine Gemeinde Tielen in Schleswig-
Holstein, wo der Streit um die Genehmigung einer Biogasanlage zum Rücktritt der ge-
samten Gemeindevertretung und des Bürgermeisters führte (Müller 2012).  

Steuerungsmöglichkeiten durch planerische Vorgaben auf regionaler und lokaler Ebe-
ne bestehen vorrangig im Bereich der konkreten Anlagenplanung und deren Zulässigkeit 
durch das Bau- und Planungsrecht. Für die Anlagenplanung sind die Instrumente der 
räumlichen Planung wie die Bauleitplanung, Bauvorschriften, das Bauordnungsrecht der 
Bundesländer sowie die Fachplanungen maßgeblich. Der Interessenausgleich zwischen 
Anwohnerinnen und Anwohnern vor Ort und den Investoren ist Gegenstand der lokalen 
Abwägung. Überlokale und überregionale Aspekte werden in den baurechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren trotz des bestehenden Gegenstromprinzips in dem differenzierten 
Planungssystems nur am Rande berücksichtigt. Die teilweise finanziell engen Spielräume 
der Kommunen, allgemeine Deregulierungsbemühungen in Planungsverfahren sowie 
gestiegene Anforderungen an Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger beeinflussen 
diese Entscheidungsprozesse zusätzlich. Aus diesem Grunde gewinnen die Elemente 
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prozessualer Planung und Aushandlungsprozesse zwischen staatlichen und nicht-
staatlichen Akteuren sowie der Bedarf einer besseren Abstimmung zwischen Planungs- 
und Fachrecht zunehmend an Bedeutung (vgl. Abb. 1). Der vorliegende Beitrag setzt sich 
zum Ziel, den Handlungsspielraum der Steuerung der Anlagenplanung durch die rechtli-
chen Rahmenbedingungen (räumliche Planung und Fachplanung insbesondere auf Ebe-
ne der Bauleitplanung) sowie ergänzende Einflussmöglichkeiten informeller Planungen 
aufzuzeigen.  

Abb. 1: Steuerungsmöglichkeiten bei der Erzeugung und Verarbeitung von Biomasse  
zur Energieerzeugung durch Gesetze und staatliche Förderungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

2  Planungsrechtliche Steuerung von Biogasanlagen auf den  
verschiedenen Planungsebenen 

2.1 Gesetzgebung auf nationaler Planungsebene 

Klimaschutz ist mittlerweile auf den verschiedenen Planungsebenen ein zentrales The-
ma. Als Leitziel ist Klimaschutz in den Grundsätzen der Raumordnung im Raumord-
nungsgesetz § 2 Abs. 2 Nr. 6 festgeschrieben. Mit dem 2011 erlassenen Gesetz zur Förde-
rung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BauG-
BÄndG vom 22.07.2011) wurde eine Klimaschutzklausel in das Baugesetzbuch aufge-
nommen. So verpflichtet der § 1a des BauGB die staatlichen Institutionen zur Einbezie-
hung der Belange des Klimaschutzes und einer klimagerechten Stadtentwicklung. Auch 
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in dem neugefassten § 5 BauGB wurden zu den möglichen Darstellungen im Flächennut-
zungsplan und im § 9 BauGB zu den möglichen Festsetzungen im Bebauungsplan explizit 
die Maßnahmen der Klimaanpassung und des Klimaschutzes für die Erzeugung, Vertei-
lung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener-
gien oder Kraft-Wärme-Kopplung ergänzt.  

2.2 Genehmigungsverfahren für Biogasanlagen auf Ebene der Bebauungs-
pläne im Außen- und Innenbereich  

Biogasanlagen benötigen als bauliche Anlagen eine Baugenehmigung für die Errichtung 
und Nutzung und sind damit auch der kommunalen Bauleitplanung und dem Bauord-
nungsrecht der Bundesländer (Landesbauordnungen) unterworfen. Bei Biogasanlagen, 
die nach 4. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) festgelegte Schwellenwerte 
überschreiten, ist das Baugenehmigungsverfahren aufgrund der Konzentrationswirkung 
nach § 13 BImSchG in ein umfangreiches immissionsschutzrechtliches Verfahren einge-
gliedert.1 In einem weiteren Schritt kann mit der Errichtung der Anlage auch eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz) 
verbunden sein. Grundsätzlich wird zwischen Planungen im Innenbereich und im Au-
ßenbereich, also außerhalb der im Zusammenhang bebauten Siedlungsfläche, unter-
schieden (vgl. Abb. 2). 

Abb. 2: Rechtliche Grundlagen und Differenzierungen von Baugenehmigungen  
für Biogasanlagen im Innen- und Außenbereich  

 

Quelle: Arbach et al. 2012/2013 

                                                 
1 In der Regel sind Anlagen unter 1 MW Feuerungswärmeleistung (entspricht etwa 350 kWel) nicht immissi-

onsschutzrechtlich genehmigungspflichtig. 
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Die Anlagenplanung im Außenbereich fand bislang in den meisten Fällen als Einzel-
fallentscheidung nach dem § 35 Absatz 1 Nr. 6 BauGB über privilegierte Vorhaben für die 
Landwirtschaft statt. Biogasanlagen als Vorhaben im Außenbereich sind demnach zuläs-
sig, wenn sie in räumlich-funktionalem Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen 
Betrieb stehen, die Biomasse überwiegend aus diesem Betrieb oder nahe gelegenen 
Betrieben stammt, je Hofstelle nur eine Anlage betrieben wird und die Kapazität der An-
lage eine Feuerungswärmleistung von 2 MW nicht überschreitet. (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB). In der Novelle des BauGB wurde der § 35 Absatz 1 Nr. 6 dahingehend geändert, 
dass die Begrenzung für die Privilegierung einer Biogasanlage bei einer Feuerungswärm-
leistung von 2 MW (statt bisher 500 kW installierte elektrische Leistung) liegt und die 
Kapazität der Anlage zur Erzeugung des Biogases 2,3 Millionen Normkubikmeter Biogas 
pro Jahr nicht überschreitet. Damit wurde die Bewertung der Biogasanlage verändert. 
Während in der alten Fassung des Gesetzes der elektrische Ertrag begrenzt wurde, wird 
in der Novelle der maximale Kraftstoffdurchsatz begrenzt. Dies bietet dem Anlagenbe-
treiber die Möglichkeit, bei einem gegebenen Kraftstoffumsatz durch Optimierung des 
Kraftwerkswirkungsgrades seinen elektrischen Ertrag zu steigern. Insgesamt hat diese 
Veränderung keine direkten räumlichen Auswirkungen. 

Mit dieser Formulierung im Baugesetz wurden die dezentralen, kleineren und an 
landwirtschaftliche Betriebe gebundenen Biogasanlagen im Außenbereich gefördert. 
Die Genehmigung dieser privilegierten Anlagen ist ausschließlich darin begrenzt, dass 
dem Vorhaben öffentliche Belange nicht entgegenstehen dürfen und die ausreichende 
Erschließung gesichert sein muss. Damit ist eine planungsrechtliche Steuerung für die 
privilegierten Anlagen nur in diesen Punkten möglich. Auch wenn es sich beim Neubau 
der Biogasanlage um ein privilegiertes Vorhaben handelt, ist eine naturschutzrechtliche 
Eingriffsprüfung mit Kompensation sowie gegebenenfalls eine Verträglichkeitsprüfung 
Natura 2000-Gebiete oder eine Artenschutzrechtliche Prüfung vorgeschrieben (BMU 
2011: 106). Weitere Einflussmöglichkeiten durch Gremien- oder Öffentlichkeitsbeteili-
gungen bestehen in diesen Fällen nicht. 

Für größere Anlagen im Außenbereich und Erweiterungen der bestehenden Anlagen 
ist eine Genehmigung nach § 35 Abs. 2 BauGB notwendig. Voraussetzung ist, dass im 
Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (Flächennutzungsplanänderung und Bebauungs-
planaufstellung) dargestellt wurde, dass öffentliche Belange nicht beeinträchtigt sind und 
die Erschließung gesichert ist. Mit der Aufstellung der Bauleitpläne ist ein umfassendes 
Abwägungs- und Beteiligungsverfahren verbunden, das die Belange der verschiedenen 
Akteure gegeneinander abwägt und mit den Plänen den erreichten Konsens und even-
tuell vereinbarte Kompensationsleistungen festschreibt. In diesen Verfahren ergeben 
sich weitreichendere Steuerungs- und Beteiligungsmöglichkeiten, die in der Praxis aller-
dings unterschiedlich intensiv umgesetzt werden (s. u.). Im Rahmen der Bebauungs-
planaufstellung sind zusätzlich durch die Fachplanung wie z. B. das Umweltrecht und die 
Anlagenprüfung im Falle einer Umweltverträglichkeitsprüfung weitere Steuerungsmög-
lichkeiten gegeben.  

Für die Erstellung von Biogasanlagen im beplanten oder unbeplanten Innenbereich 
kommt in der Regel nur eine Absicherung der Fläche über die Bauleitplanung infrage. In 
den in der Baunutzungsverordnung aufgeführten Baugebieten können Genehmigungen 
von Biogasanlagen in Dorf-, Kern-, Misch- bzw. Gewerbe- und Industriegebieten mit 
gültigen Bebauungsplänen nach § 30 BauGB erteilt werden. Für die bestehenden Bebau-
ungspläne gelten hier Steuerungsmöglichkeiten nur insoweit, als dass diese baulichen 
Anlagen unzulässig sind, wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen kön-



Planerische Möglichkeiten zur Steuerung der Standortentwicklung von Biogasanlagen 

74 

 

nen, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung 
unzumutbar sind (§ 15 der BauNVO).  

Für die neu aufzustellenden Bebauungspläne ist ein Bebauungsplanverfahren mit Be-
teiligung der Öffentlichkeit und Trägern der öffentlichen Belange und Abwägung durch-
zuführen. In den Bebauungsplänen können beispielsweise auch gesonderte Flächen für 
Versorgungsanlagen oder Bauflächen wie sonstige Sondergebiete z. B. zur energetischen 
Nutzung von Biomasse festgesetzt werden.  

Mit den Bebauungsplänen ist ein Grünordnungsplan verbunden. In diesem Grünord-
nungsplan können weitere Festsetzungen vereinbart werden, die z. B. durch etwaige Be-
pflanzungen u. a. der landschaftsgerechten Einbindung der Bauflächen, der Aufwertung 
des Landschaftsbildes und des Kleinklimas, dem Immissionsschutz (Abstand, Sicht-
schutz), der Erhöhung der Biodiversität und der Artenvielfalt sowie der naturschutzrecht-
lichen Kompensation dienen können (z. B. Gemeinde Jameln 2011). Alle Belange und 
Interessen unterliegen dem Abwägungsgebot. Informelle konzeptionelle Vorabwägun-
gen z. B. durch lokale oder regionale Energiekonzepte können diesen Abwägungspro-
zess erleichtern und beschleunigen. Im Rahmen eines Bebauungsplanes und eines 
Grünordnungsplanes sind diese allgemeinen Festsetzungen möglich.  

Eine weitreichendere Bindung des Investors oder Vorhabenträgers ergibt sich im 
Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes verbunden mit dem dazuge-
hörenden Vorhaben- und Erschließungsplan und Städtebaulichen Verträgen (§ 12 
BauGB). Bebauungspläne als Voraussetzung für die Errichtung von Biogasanlagen wer-
den in der Regel auf Initiative eines Vorhabenträgers vor dem Hintergrund eines konkre-
ten Bauvorhabens für eine einzelne Anlage aufgestellt (Nachfrageplanung; Röhnert 
2006: 79). Aus diesem Grund wird häufig die Sonderform eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes gewählt. Im zugeordneten Vorhaben- und Erschließungsplan (§ 12 
BauGB) und in Städtebaulichen Verträgen (BauGB § 11 Abs. 1 Nr.4) können über die in 
den Bebauungsplänen vorgesehenen Festsetzungen hinaus weitere Vereinbarungen mit 
den Investoren getroffen werden. Diese Vereinbarungen umfassen viele Bereiche: bauli-
che Lärm- oder Sichtschutzmaßnahmen, Verbesserungen der verkehrlichen Erschlie-
ßung, zeitliche Flexibilisierungen wie z. B. Festlegung von Anlieferungszeiten der Substra-
te oder weiterreichende Festlegungen wie z. B. den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung 
(z. B. Gemeinde Weeze 2011). Im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
kann auch die Zusammensetzung des Substrates, das in der Anlage verbrannt wird und 
damit der Anbau der Biomasse bzw. deren Herkunft gesteuert werden (vgl. auch BMU 
2011: 94; z. B. der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Unterfeld“ der Firma ESG Kräuter 
in Asbach-Bäumenheim, Hamlar (Soldner 2009)). Von Verwaltungsseite wurden aller-
dings Bedenken geäußert, wie vertragliche Regelungen dieser privatrechtlichen Verträge 
z. B. bei Betreiberwechseln einzuhalten seien (Maier-Staud, Viße 2011).  

Rechtlich wäre auch eine Baugenehmigung in einer Baulücke ohne gültigen Bebau-
ungsplan nach § 34 BauGB zulässig, wenn sich das Vorhaben nach Art und Maß der bau-
lichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt oder einem der in der 
näheren Umgebung ausgewiesenen Baugebiete entspricht (§ 34 Abs. 1 und 2 BauGB). Es 
kann aber davon ausgegangen werden, dass ein solches Vorgehen aufgrund fehlender 
Bürgerbeteiligung nicht konsensfähig ist und die Gefahr für die Investoren besteht, dass 
das Verfahren aufgrund der von der Anlage ausgehenden Beeinträchtigungen, ihrer Grö-
ße, ihres typischen Erscheinungsbildes oder ihrer Nutzungsform gerichtlich angefochten 
wird und sich zeitlich verzögert oder unmöglich wird. 
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2.3 Steuerungsmöglichkeiten auf gesamtgemeindlicher und 
regionaler Ebene 

Jenseits der Einflussmöglichkeiten über die Zulässigkeit konkreter Vorhaben besteht so-
wohl auf der Ebene der Flächennutzungspläne auf gesamtgemeindlicher Ebene als auch 
über die Ausweisung von Vorrang- oder Eignungsgebieten in Regionalplänen prinzipiell 
die Möglichkeit, die Standortentwicklung von raumbedeutsamen Biogasanlagen formal-
planerisch zu steuern (vgl. Stüer 2005: 18 f.; Röhnert 2006: 76; BMU 2011:76 ff.). Auf die 
Möglichkeiten zur Steuerung des Biomasseanbaus durch die Ausweisung von Flächen-
schutzgebieten wie z. B. Landschaftsschutzgebieten oder Vorrang-, Vorbehalts- und Eig-
nungsgebieten z. B. für Natur und Landschaft oder für Gewässerressourcen geht Franck in 
ihrem Beitrag in diesem Band ein. 

Als ein relativ neues Instrument für die regionale Steuerung raumbedeutsamer und 
privilegierter Biogasanlagenvorhaben wird derzeit die Ausweisung von Eignungsflachen 
im Rahmen eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes diskutiert. Nach § 35 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 5 Abs. 2b BauGB ist die Ausweisung eines sachlichen Teilflächennut-
zungsplanes z. B. für Biogasanlagen möglich. Ein solcher Teilflächennutzungsplan im Au-
ßenbereich einer Gemeinde hat eine bebauungsplanähnliche Wirkung (vgl. z. B. Stadt 
Dinklage 2008 und Stadt Lohne 2005). Die Herleitung der Eignungsflächen erfolgt auf 
der Grundlage eines Standortkonzeptes oder von Kriterienkatalogen. Das Instrument hat 
sich gerade in Gebieten mit hohem Nutzungsdruck im vorsorgenden Flächenschutz als 
hilfreich erwiesen, da die planungsrechtlichen Möglichkeiten, die Standortplanung von 
privilegierten Anlagen zu beeinflussen, ansonsten sehr begrenzt sind (Reinkober 2011). 

Problematisch ist allerdings, dass damit potenziell eine räumliche Konzentration von 
Biogasanlagen befördert wird, die die Interessen- und Raumnutzungskonflikte eher ver-
schärft als verringert. Tatsächlich werden raumordnerische Flächenausweisungen für 
Biogasanlagen bisher kaum genutzt (Kanning 2011: 207; Rode, Kanning 2006: 106), wäh-
rend insbesondere die Ausweisung von Eignungsgebieten (die ebenfalls eine Aus-
schlusswirkung an anderer Stelle implizieren) für Windenergieanlagen als ein sinnvolles 
Planungsinstrument dargestellt wird (vgl. Beiträge von Liebrenz und Thom). 

In der Fachöffentlichkeit sind diese raumordnerischen Flächenausweisungen für Bio-
energieanlagen umstritten (Röhnert 2006: 76; ähnlich Gaasch et al. 2011: 346). Auch Ei-
nig lehnt den pauschalen Einsatz von Flächenausweisungen zur Steuerung von Biogasan-
lagen ab, hält sie jedoch für die Standortplanung großer Anlagen für sinnvoll (Einig 2011: 
383 ff.). 

3 Informelle Planungsinstrumente und Handlungspraktiken 
Die Zuspitzung der Konflikte um die Standortentwicklung der Bioenergieproduktion 
wurde auch in einer Intensivierung der Öffentlichkeits- und Beteiligungsarbeit vonseiten 
aller Akteure deutlich. Interessensverbände, Verwaltungen auf allen Planungsebenen 
und private Akteure versuchen, Verständnis für ihre Standpunkte zu wecken und das 
Wissen über Bioenergieproduktion und Biogasanlagenbau zu mehren. So hat z. B. das 
Bundeslandwirtschaftsministerium das bis 2014 laufende Aktionsprogramm „Energie für 
morgen – Chancen für ländliche Räume“ initiiert, das mit der Steigerung der regionalen 
Wertschöpfung, einer verbesserten Effizienz der Bioenergieproduktion, Optimierung der 
Stoffströme und einer verbesserten Öffentlichkeitsarbeit die Akzeptanz der Bioenergie 
erhöhen will (BMELV 2012). Leitfäden und Handreichungen auf Bundes-, Landes- und 
sogar regionaler bzw. Kreisebene werden von öffentlichen und privaten Akteuren her-
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ausgegeben, die fachliche und rechtliche Hilfestellungen bieten (z. B. Handlungsleitfa-
den Biogasanlagen Dithmarschen). 

Auch aufseiten der informellen Planungsinstrumente ist eine Zunahme der Beteiligung 
festzustellen. Neben Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich meist in Abwehr 
einer geplanten Anlage bilden, stehen für diese Entwicklung zahlreiche Planungsprozes-
se und Initiativen im Bereich Energieproduktion und Verwertung der Energie. Zu diesen 
informellen Prozessen gehören Leitbildprozesse zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit oder 
z. B. das Erstellen von Bioenergiekonzepten auf lokaler und regionaler Ebene, die teilwei-
se auch Ziele in der Energieproduktion aus Biomasse festschreiben. Der Erfolg dieser 
Instrumente ist stark von der Ausprägung, dem Anlass und der Umsetzung abhängig. Ihre 
Wirkung auf die Standortplanung und Genehmigung der Biogasanlagen ist ebenso unter-
schiedlich.  

Die Wirkung von Energiekonzepten auf regionaler Ebene ist eher umstritten, da die 
Aufstellung dieser Konzepte oftmals sehr aufwendig und auf großräumige Gebiete aus-
gerichtet ist, die die Einzelfallplanungen überschreiten. Zudem ist die Datengrundlage zu 
schwierig, um Maßnahmenpakete zu entwickeln, für deren Umsetzung die finanziellen 
Ressourcen fehlen (BMVBS 2010: 93). Die dabei entstehenden Netzwerke zeigen abhän-
gig von ihrer Entstehung und dem Reifegrad eine unterschiedliche Wirksamkeit auf den 
Klimaschutz in der Regionalentwicklung, indem sie entweder eher brückenbildend oder 
eher ausschließend wirken (vgl. Elbe 2011). Eine Steuerungswirkung auf die Standortpla-
nung ist auf dieser Ebene nicht festzustellen. 

Größere Wirkungen auf die Akzeptanz der Umsetzung von Energieerzeugung aus Bi-
omasse entfalten hingegen konsens- und vernetzungsorientierte Konzepte bzw. partizi-
pativ erstellte Energiekonzepte auf lokaler und kleinräumiger Ebene. Zahlreiche lokale 
Biogasnetzwerke oder Bioenergieregionen wurden ins Leben gerufen. Die Akzeptanz 
der Biogasanlagen verstärkt sich umso mehr, je mehr der Nutzen der Bioenergieproduk-
tion sichtbar mit der ansässigen Bevölkerung geteilt wurde (vgl. Beitrag Arbach, weitere 
Beispiele Bioenergiedörfer. z. B. Dörpum/Nordfriesland).  

Durch die den Planungen vorgeschalteten Entwicklungskonzepte und die frühzeitige 
Beteiligung der Bevölkerung wird versucht, einen verlässlichen Konsens über die zukünf-
tige Entwicklung herzustellen und so einen gerechten Ausgleich der Interessen zu errei-
chen. Auf dieser Grundlage können Planungen erleichtert und beschleunigt werden, da 
auf der einen Seite mehr Informationen über mögliche Beeinträchtigungen und spezifi-
sche Auswirkungen vorhanden sind und auf der anderen Seite Befürchtungen und Ängs-
te abgebaut werden. Die Konzepte lassen den Nutzen für die Bevölkerung in der gesam-
ten Region sichtbar werden. Die Umsetzung der Ergebnisse dieser konsensorientierten 
Beteiligungen manifestiert sich schließlich in den Bauleitplänen oder in den mit diesen 
verbundenen Städtebaulichen Verträgen oder Vorhaben- und Erschließungsplänen. So 
können diese informellen Instrumente die gesetzlichen Planverfahren durch eine Vor-
abwägung und einen Interessenausgleich beschleunigen (vgl. Röhnert 2006: 77 f.). 
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4 Fazit 
Die Standortplanung von Biogasanlagen ist ein weiterer Beleg für eine generelle Ver-
schiebung der städtebaulichen Planungsinstrumente von einer angebotsorientierten 
Bauleitplanung hin zu einer projektorientierten Planung, die stärker mit Aushandlungs- 
und Beteiligungsprozessen verbunden ist.  

Aus der Analyse wird deutlich, dass die raumordnerischen Steuerungsmöglichkeiten 
der Standortplanung von Biogasanlagen gering sind bzw. bislang wenig genutzt werden. 
Aufgrund der lokalen und regionalen Konflikte wird der Bedarf einer Standortsteuerung 
von Biogasanlagen auf lokaler und regionaler Ebene zunehmen. Eher regionale oder 
überregionale Instrumente wie vorsorgende Flächenausweisungen für die Steuerung des 
Biomasseanbaus oder das Instrument des Teilflächennutzungsplans für die Konzentrati-
on von Biogasanlagen sind in ihrer Wirkung umstritten. Auch die Wirksamkeit zu groß-
räumiger Energiekonzepte wird infrage gestellt. 

Projektbezogene Planungen auf kommunaler Ebener können bei entsprechender Ein-
beziehung der unterschiedlichen Interessenslagen und mit guter Abstimmung zu den 
entsprechenden Fachplanungen zu kooperativen Konfliktlösungen auf der Ebene der 
Bauleitplanung führen. Die Bedeutung beteiligungs- und konsensorientierter Verfahren 
und Leitbildentwicklungen ist dabei nicht zu unterschätzen. Die Beteiligungen erleich-
tern und beschleunigen die Festsetzungen in den Bauleitplänen und die vertraglichen 
Festschreibungen und kommen zu einem besseren und nachhaltigeren Ausgleich der 
verschiedenen Interessen. 

Zukünftig sollten die Erkenntnisse aus den konsensorientierten Prozessen auf der loka-
len Ebene auf die regionale Ebene übertragen und die entsprechenden Instrumente an-
gepasst werden, um so zu einer räumlich ausgeglichenen und nachhaltigen Entwicklung 
zu kommen. 
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Zusammenfassung 

Der dynamische Ausbau der Bioenergieproduktion verursacht zunehmend regionale 
Flächennutzungskonflikte. Dieser Beitrag stellt Ansätze zur raumplanerischen Steuerbar-
keit der Energiepflanzenproduktion auf landwirtschaftlichen Nutzflächen in Niedersach-
sen vor. 
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Abstract 

The dynamic development of the bio energy production causes increasingly regional 
land use conflicts in rural areas of Lower Saxony. It is a challenge for regional spatial 
planning to find the suitable tool kit. 
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1 Einführung 
Für das Erreichen der von der Bundesregierung gesteckten Klimaschutzziele ist der Aus-
bau erneuerbarer Energien von hoher Bedeutung. Die grundlastfähige Energiegewin-
nung aus Biomasse hat sich dabei in den vergangenen Jahren in Deutschland und v. a. 
auch in Niedersachsen besonders dynamisch entwickelt. Durch energetische Nutzung 
von Biomasse können sowohl Strom und Wärme als auch Kraftstoffe erzeugt werden. 
Die Erzeugung von Biogas aus Gülle und Bioabfällen im kleinen Maßstab ist schon länger 
etabliert, die Ausbaupotenziale sind hier allerdings begrenzt. Die Erzeugung von Biogas 
aus Energiepflanzen hat erst durch die Einführung des NaWaRo1-Bonus im Gesetz für den 
Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) von 2004 einen erheblichen Aufschwung erfahren, 
da sie den Landwirten eine lukrative Einkommensquelle eröffnet und diese unabhängig 
von schwankenden Marktpreisen macht (Jandewerth, Urban 2011; Eylert, Klar 2012; 
Steinhäußer 2012). Diese Entwicklung wird derzeit gesellschaftlich und politisch kritisch 
diskutiert (vgl. breites Medienecho auf die Veröffentlichung der Leopoldina 2012). 

Problematisch erscheint hierbei die Dualität der Governance-Strukturen (vgl. Beitrag 
Klagge): Die wirtschaftlichen Anreize für den Ausbau erneuerbarer Energien werden auf 
nationaler Ebene geschaffen, die lokal daraus resultierenden Probleme werden bislang 
allenfalls regional betrachtet; eine übergeordnete räumliche Steuerung findet nicht statt.  

Vor diesem Hintergrund hat sich die räumliche Verteilung der Biogasanlagen und ihrer 
Produktionsflächen sehr heterogen entwickelt. Diese Entwicklung findet dezentral insbe-
sondere in den ländlichen Räumen statt (vgl. Beitrag Arbach). Insofern fällt auch die In-
tensität der räumlichen Nutzungskonkurrenzen sehr unterschiedlich aus, da einige Regi-
onen ein höheres Biomassepotenzial aufweisen als andere (BBSR 2012: 96). Die regiona-
len Schwerpunkte der Biogasproduktion in Niedersachsen liegen vor allem in den Land-
kreisen Celle, Gifhorn, Heidekreis, Rotenburg und den Veredlungsregionen Aurich, 
Cloppenburg, Oldenburg und Emsland. Auch in der Ackerbauregion im südlichen Nie-
dersachsen hat Biogas an Bedeutung gewonnen (vgl. LWK 2010; Nds. ML 2010). 

Zum Jahresende 2011 waren in Niedersachsen etwa 1.300 Anlagen mit einer installier-
ten Leistung von etwa 650 MW in Betrieb. Nach einer Prognose des Niedersächsischen 
Landwirtschaftsministeriums wird bis 2020 mit einer Ausweitung der derzeitigen Biogas-
kapazität auf rund 1.000 MW installierter elektrischer Leistung gerechnet (Niedersächsi-
sche Staatskanzlei 2012). Die erforderliche Fläche für Energieerzeugung aus nachwach-
senden Rohstoffen (für Biogas und Biotreibstoffe; vgl. Abb. 1 und Fußnote 3) belief sich 
2011 auf 311.000 ha und damit auf mehr als 12 % an der landwirtschaftlich genutzten Flä-
che in Niedersachsen (vgl. FNR 2012: 6; LWK 2010; Nds. ML 2010; Nds. MU 2012; Rieck-
mann 2012). Einig (2011a) geht für ganz Deutschland bis 2020 von einer Verdoppelung 
der heutigen Anbauflächen für Energiepflanzen aus, wobei sich die landwirtschaftliche 
Nutzfläche insgesamt weiter verringert. 

 

 

 

                                                 
1 Bonus für die Erzeugung von Strom aus nachwachsenden Rohstoffen. 
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Abb. 1: Entwicklung des Energiepflanzenanbaus in Niedersachsen 2004–2011  

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Datengrundlage der FNR 2012 

Aufgrund seiner sehr hohen Methan-Ertragsleistung, relativ geringer Standortansprü-
che, einfacher Bestandsführung und ökonomischer Attraktivität ist der Mais derzeit die 
Hauptkultur unter den Energiepflanzen2 zur Substratversorgung für die Biogasanlagen. In 
Gebieten mit hoher Biogas- und Viehdichte wie der Weser-Ems-Region nimmt der 
Maisanbau in einigen Gemeinden schon heute über 50 % der Ackerflächen ein. Insge-
samt wurden 2011 in Niedersachsen auf 603.000 ha Mais angebaut (bei einer landwirt-
schaftlichen Nutzfläche von 2,6 Mio. ha). Der Energiemaisanteil lag durchschnittlich bei 
ca. 34 % (FNR 2012; Nds. ML 2010; Rieckmann 2012; Wiehe et al. 2011).  

Die Raumplanung steht bei diesem anhaltenden Flächendruck durch Anbau von Ener-
giepflanzen im ländlichen Raum vor einem Handlungsdruck. Außerdem besteht das Di-
lemma, dass die Raumplanung einerseits Ziel- und Flächennutzungskonflikte entschärfen 
sowie Kulturlandschaften bewahren will und soll, andererseits aber nur über ein außer-
ordentlich schwach ausgeprägtes Steuerungsinstrumentarium in Bezug auf die Landwirt-
schaft (Einig 2011a; Wacker, Porsche 2011) verfügt. Erschwerend kommt hinzu, dass eine 
exakte Abgrenzung der Energiepflanzenproduktion vom Anbau von Lebens- und Fut-
termitteln nicht immer möglich ist. 

  

                                                 
2 Energiepflanzen sind nachwachsende Rohstoffe und werden ausschließlich für die energetische Nutzung 

angebaut, d. h. sie liefern Biomasse zur Strom- und Wärmeerzeugung sowie zur Herstellung von Kraftstoffen. 
Neben dem Mais werden in Niedersachsen u. a. auch Raps, Zuckerrüben, Getreide und Sonnenblumen zur 
Energieerzeugung verwendet. 
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Die Bewältigung dieser Flächennutzungskonflikte, die mit dem Ausbau der erneuerba-
ren Energieproduktion zu erwarten ist, wird in den kommenden Jahren die größte Her-
ausforderung der Landes- und Regionalplanung darstellen (BBSR 2012). Die Koordinati-
onsleistung der Landes- und Regionalplanung, einen Interessenausgleich unter konkur-
rierenden Belangen herzustellen, ist daher gefordert. 

Die Raumplaner in Niedersachsen haben den Steuerungsbedarf für den Energiepflan-
zenanbau erkannt (Herrmann, Priebs 2010: 89; Jungemann 2012); vielfach herrscht je-
doch Ratlosigkeit, wie dieser Entwicklung planerisch begegnet werden kann.  

2 Planerischer Handlungsbedarf beim Energiepflanzenanbau  
in Niedersachsen 

Die räumliche Steuerung der Flächeninanspruchnahme durch Windkraft- und Photovol-
taikanlagen ist bereits etabliert. Die Raumbedeutsamtkeit des Energiepflanzenanbaus in 
Niedersachsen und somit ein Handlungsauftrag für die Raumplanung ergibt sich aus dem 
noch weit größeren und weiterhin steigenden Bedarf an landwirtschaftlichen Flächen, 
deren Landnutzungsänderungen zu verschiedenen Flächennutzungskonflikten führen. 

 Der Energiepflanzenanbau konkurriert mit dem Anbau von Nahrungs- und Futtermit-
teln um die begrenzt vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen (Ethikdiskussion um 
„Tank oder Teller“). Die Folge sind u. a. steigende Pachtpreise mit Auswirkungen auf 
andere landwirtschaftliche Nutzungen (v. a. die Milchviehwirtschaft)3 und auch auf 
die Energieerzeugung selber (durch eine Verteuerung des Substrates). Im Jahr 2011 
wurde Deutschland erstmals seit über 25 Jahren zum Nettoimporteur von Getreide – 
u. a. aufgrund wachsender Anbauflächen für die Biogaserzeugung (AMI 2012). In Re-
gionen mit einer hohen Dichte an Tierhaltungsbetrieben wird zudem durch die 
Ausbringung der Gärreste aus Biogasanlagen eine Konkurrenz um Flächen zur Aus-
bringung von Wirtschaftsdüngern erwartet (Ammermann, Mengel 2011; Leopoldina 
2012; Rode, Kanning 2010; Wacker, Porsche 2011). 

 Landschaftliche Attraktivität ist das wichtigste Potenzial für Tourismus und Erholung. 
Die landwirtschaftliche Nutzung prägt in besonderem Maße das Landschaftsbild. 
Durch hochwüchsige Kulturen wie Mais, einen großflächigen oder monotonen An-
bau und die Inanspruchnahme neuer, bislang extensiv genutzter Flächen verändert 
sich das Landschaftsbild („Vermaisung“) (Bosch, Peyke 2011; Eylert, Klar 2012). Dieser 
Kulturlandschaftswandel durch den dominanten Maisanbau wird von der Bevölke-
rung häufig als beeinträchtigend für die Landschaftsqualität wahrgenommen und 
führt in den letzten Jahren verstärkt zu Akzeptanzproblemen bei regionalen Touris-
musverbänden („Radtourismus in geteerten Maislabyrinthen“ (Jungemann 2012)) 
(Ammermann, Mengel 2011; BMVBS 2010; Rode, Kanning 2010; Schlager et al. 2012).  

 Die Auswirkungen des Maisanbaus auf den Gewässerschutz werden überwiegend 
negativ bewertet. Mais benötigt relativ viel Dünge- und Pflanzenschutzmittel, gilt als 
Humuszehrer und hat einen hohen Wasserbedarf. Langfristig wird die Bodengüte 
des Standorts verringert und beim Anbau in Wasserschutzgebieten kann die Aus-

                                                 
3 Auf dem Workshop „Governance-Prozesse für erneuerbare Energien in der Nordwest-Region“ der ARL-

Arbeitsgruppe „Governance-Prozesse für erneuerbare Energien“ am 07.10.2010 in Oldenburg wurde von 
Pachtpreisen bis zu 1.500 €/ha/Jahr im Raum Südoldenburg berichtet. Die Milchproduktion könne der 
Konkurrenz am wenigsten standhalten. 
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bringung von Gärrückständen problematisch werden (Ammermann, Mengel 2011; 
Rode, Kanning 2010; BMVBS 2010; Steinhäußer 2012). 

 Der Biomasseanbau erhöht die Gefahr der Bodenerosion. Der Mais wirkt hier als 
Reihenkultur mit spätem Bestandsschluss und geringer Bodenbedeckung besonders 
negativ (BMVBS 2010; Wiehe et al. 2011). 

 Beim intensiven Biomasseanbau mit Monokulturen auf großen Schlägen mit intensi-
ver Bewirtschaftung kann es zu einem Verlust von Lebensräumen kommen, mit ne-
gativen Auswirkungen auf Artenvielfalt und Populationsdichten und damit auf die 
Biodiversität (BMVBS 2010; Schlager et al. 2012; Schümann et al. 2011; Wiehe et al. 
2011).  

 Wird Dauergrünland umgebrochen und in gewinnbringendere Ackerfläche mit Bi-
omasseanbau umgewandelt, ist dies unter Klimaschutzaspekten kontraproduktiv, da 
Grünland als Kohlenstoffsenke fungiert. Zudem verlieren Brutvögel großflächig ihren 
Lebensraum (Ammermann, Mengel 2011; Schlager et al. 2012; Wiehe et al. 2011). 

 Hinzu können Störungen durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sowie teilweise 
Geruchsbelästigungen kommen, die vor allem die Anwohner im Umfeld einer Bio-
gasanlage betreffen (Rode, Kanning 2010; Ruppert 2012).  

 Mitunter lange Transportwege zwischen Anbaufläche und den Biogasanlagen – v. a. 
bei großen nicht privilegierten Anlagen mit erhöhtem Substratbedarf – konterkarie-
ren die Energiespar- und CO2-Minderungsziele (Eylert, Klar 2012: 17). 

Eine Steuerung dessen, was Landwirte auf ihren Flächen anbauen, erfolgt bislang in 
erster Linie durch wirtschaftliche Überlegungen, Marktpreise und staatliche Förderanrei-
ze, weniger aber mit Blick auf das Raumgefüge. Die „gute fachliche Praxis“ und Cross 
Compliance sollen die Mindestanforderungen für einen guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand sichern. Die Cross-Compliance-Regelungen enthalten aber keine 
speziellen Anforderungen für den Anbau von Energiepflanzen (Ludwig 2010; Steinhäu-
ßer 2012). 

Angesichts wachsender raumrelevanter Konflikte wird die Forderung nach einer 
raumplanerischen Steuerung des Energiepflanzenanbaus lauter. Während für die Steue-
rung von Anlagenstandorten formelle Planungsinstrumente genutzt werden können (sie-
he Beitrag Wotha), sind die planerischen Einflussmöglichkeiten auf die großflächige Pro-
duktion der Energiepflanzen durch die landwirtschaftlichen Betriebe bislang sehr be-
grenzt (BBSR 2012; BMVBS 2011; Arbach et al. 2012; Herrmann, Priebs 2010). Dem ge-
genüber steht der große Handlungsdruck für die Raumplanung und –entwicklung, und 
zwar insbesondere auf der regionalen Ebene. Auch die Gründung eines Arbeitskreises 
des Niedersächsischen Landkreistages zum Steuerungsbedarf erneuerbarer Energien 
durch die Regionalplanung (Nds. ML 2011) macht den erkannten Handlungsbedarf deut-
lich und rückt jetzt die Rolle der Politik und der räumlichen Gesamtplanung für die Bio-
gaserzeugung in den Blick. 
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3 Ansätze zur raumplanerischen Steuerung  
Die Frage nach geeigneten Instrumenten zur Steuerung des Energiepflanzenanbaus wird 
derzeit in Politik und Raumwissenschaften intensiv diskutiert. 

Um die Art und Intensität landwirtschaftlicher Flächennutzungen vorzuschreiben, fehlt 
der Raumplanung grundsätzlich der bodenrechtliche Kompetenztitel. Erfolgt der Anbau 
von Energiepflanzen im Rahmen einer landwirtschaftlichen Bodennutzung, ist i. d. R. kei-
ne Genehmigung der Nutzung erforderlich (BBSR 2012; Einig 2011a). Gleichwohl verfügt 
das Raumordnungsrecht doch über Möglichkeiten, steuernd in die Standortzuweisung 
für den Biomasseanbau einzugreifen (Ludwig 2010). So gibt das ROG in § 2 Abs. 2 Nr. 6 
den Grundsatz der Raumordnung vor: „Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen für 
den Ausbau der erneuerbaren Energien, für eine sparsame Energienutzung sowie für den 
Erhalt und die Entwicklung natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe und für die Ein-
lagerung dieser Stoffe zu schaffen.“ Die Grundsätze der Raumordnung sind im Sinne der 
Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung durch Festlegungen in den Raum-
ordnungsplänen zu konkretisieren (ROG § 2 Abs. 1). 

3.1 Landesplanung 

Auf Landesebene sollten möglichst konkrete Zielvorgaben entwickelt und Planungsauf-
träge an die Regionalplanung erteilt werden (Einig 2011b; Kanning 2011: 210). Letzteres ist 
im aktuellen Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) gegeben: „[...] 
Standorte und Flächen, die zur Sicherung und Entwicklung der regionalen Energiegewin-
nung [...] erforderlich oder vorsorgend zu sichern sind, sind in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen festzulegen“ (Nds. ML 2012: 40 f., Kap. 4.2 Ziffer 10 Satz 1). „Die Nut-
zung einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien soll unterstützt werden. 
Die Träger der Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung der 
regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer Energieträger und erneuerbarer 
Energien insbesondere der Windenergie, der Solarenergie, der Wasserkraft, der Ge-
othermie sowie von Biomasse und Biogas raumverträglich ausgebaut wird“ (Nds. ML 
2012: 34, Kap. 4.2 Ziffer 01 Sätze 2 und 3). Die Erläuterung besagt: „beim Anbau nach-
wachsender Rohstoffe sind Belange der Landschaftspflege, des Naturschutzes und der 
Erholung zu berücksichtigen. Der Anbau hat so zu erfolgen, dass großräumige Monokul-
turen vermieden werden und die Vielfalt des Landschaftsbildes erhalten bleibt“ (Nds. ML 
2008: 137, Erläuterungen zu Kap. 4.2 Ziffer 01 Satz 2). 

Insofern haben die Träger der Regionalplanung in Niedersachsen eine ausdrückliche 
Legitimation durch die Landesplanung, in ihren Regionalen Raumordnungsprogrammen 
(RROP) standortbezogene Anforderungen an die Biomasseproduktion zu stellen. 

Mengenziele für die Landesplanung 

Da Niedersachsen als Flächen- und Agrarland von der Problematik des Energiepflan-
zenanbaus in besonderem Maße betroffen ist, sollte bereits im LROP ein Rahmen gesetzt 
werden, um als Land Verantwortung zu übernehmen und Fürsorge walten zu lassen. 
Vergleichbar zu der im LROP bereits praktizierten Vorgabe von Mindestmengen für die 
Installierung von Windenergieleistung in besonders windhöffigen Landkreisen (Nds. ML 
2008: 38 f., Kap. 4.2 Ziffer 04) könnten hier maximale Obergrenzen (für Biomasse-
Anbauflächen oder maximal installierte Kapazitäten von Biogasanlagen inkl. zugehöriger 
Flächen) für Landkreise festgesetzt werden. 
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Mengenziele sind durchaus als Grundsätze der Raumordnung zu sehen, die rechtlich 
allerdings nicht unbedingt durchsetzbar wären (Ludwig 2010: 949). 

3.2 Regionalplanung 

Die Aufgabe der Regionalplanung ist es, als integrative räumliche Gesamtplanung Ziele, 
Grundsätze und ggf. Leitbilder zur regionalen Entwicklung zu formulieren. Aufgrund der 
sehr unterschiedlichen Potenziale und Rahmenbedingungen sollte die teilräumliche 
Feinsteuerung des Energiepflanzenanbaus daher auf regionaler Ebene erfolgen. Hier sind 
regional abgestimmte Strategien zu entwickeln, um die erforderlichen Flächenansprüche 
mit den Anforderungen aus Tourismus und Naturschutz in Einklang zu bringen. Die Regi-
onalplanung spielt dabei in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Rolle (vgl. BMVBS 2011: 13; 
Einig 2011b): 

 Die Regionalplanung hat zur Aufgabe, Vorsorge für einzelne Raumfunktionen zu 
treffen und konkurrierende Raumnutzungen gerecht abzuwägen. 

 Sie ist bei der Flächensteuerung und Standortplanung (auch für Windenergie und 
Photovoltaik) formell zuständig. 

 Erneuerbare Energien sind ein wichtiger Bestandteil der wirtschaftlichen Regional-
entwicklung. 

 Die Regionalplanung ist Bindeglied zwischen Kommunal- und Landesebene und 
geeigneter Akteur für räumliche Leitbildprozesse und andere informelle Verfahren. 

3.2.1 Formelle Steuerungsansätze 

Den Auftrag aus dem LROP (Kap. 4.2), großräumige Monokulturen zu vermeiden und die 
Vielfalt des Landschaftsbildes zu erhalten, hat der Landkreis Emsland als erster Träger der 
Regionalplanung in Niedersachsen in seinem RROP 2010 aufgegriffen und folgendes Ziel 
der Raumordnung festgelegt: „Um die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Kulturland-
schaften langfristig zu erhalten, sind landschaftsprägende Monokulturen, wie z. B. 
Maisanbau, im Landkreis Emsland auf ein raumverträgliches Maß zu begrenzen“ (Land-
kreis Emsland 2011: 23, Kap. 3.6 Ziffer 04). Die zugehörige Begründung verweist dabei auf 
das Bundesnaturschutzgesetz. Mit dieser Formulierung wahrt der Landkreis Emsland die 
Option, auf Grundlage des RROP aktiv zu werden, sofern andere (informelle) Maßnah-
men nicht greifen. Ob dieses Ziel langfristig durchsetzbar ist, wird die Praxis zeigen.  

Mengenziele für Regionalpläne 

Korrespondierend zu Mengenzielen auf Landesebene lassen sich regionale Mengenziele 
differenzierter festlegen. Mengenziele sind in der Regionalplanung im Bereich der Sied-
lungsentwicklung durchaus üblich (z. B. Begrenzung der Eigenentwicklung von nicht 
zentralen Orten auf 5 % im RROP 2005 der Region Hannover). Die maximale Anbauflä-
che für Energiepflanzen ließe sich mithilfe einer Potenzialanalyse unter Abzug der Flä-
chen für andere Nutzungen errechnen. Die Schwierigkeit, zwischen reinem „Ener-
giemais“ und Futtermais zu differenzieren, kann dadurch umgangen werden, dass die 
Anbaufläche für Mais generell begrenzt wird; nicht aufgrund seines Verwendungs-
zwecks, sondern aufgrund seiner Auswirkungen. Ebenso sind Obergrenzen auch für den 
Anteil hochwüchsiger Strukturen in einer Landschaft denkbar. Um von den Gemeinden 
umgesetzt zu werden, müssten die Werte im Regionalplan zudem auf die jeweiligen 
Gemeinden heruntergebrochen werden (Rode, Kanning 2010: 151).  
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Im Unterschied zu Mengenvorgaben bei der Windenergie, die auf die nachgelegte 
Genehmigungsbehörde der kommunalen Planungsebene zielen, gibt es beim Biomasse-
anbau jedoch keine der Regionalplanung nachgeordnete Genehmigungsbehörde, die 
diese Vorgaben direkt umsetzen könnte. Daher haben diese Mengenziele eher einen 
symbolischen Leitbildcharakter. Zumindest bringt eine Berechnung von Mengenzielen 
aber Klarheit über das Potenzial und die Konfliktbereiche einer Region. Die Entschei-
dungen, wie weit diese Potenziale ausgeschöpft werden sollten, wären in den kommu-
nalen politischen Gremien zu diskutieren (vgl. BMVBS 2011; Einig 2011b; Ludwig 2010).  

Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete 

Neben den textlichen Festlegungen stehen der Regionalplanung in Niedersachsen zur 
flächenhaften Steuerung Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete in der zeichneri-
schen Darstellung der RROP zur Verfügung. Während Vorranggebiete als Ziele der 
Raumordnung eine zwingende Befolgung der Norm erfordern, wirken Vorbehaltsgebiete 
als Grundsätze der Raumordnung eher wie ein Optimierungsgebot und unterliegen der 
Abwägung. Eignungsgebiete entfalten eine zwingende Ausschlusswirkung nach außen, 
innergebietlich bedürfen sie jedoch einer näheren Feinabstimmung, wirken daher also 
nach innen wie ein Vorbehaltsgebiet (Einig 2011b; NLT 2010).  

Anbauflächen für Energiepflanzen ließen sich daher sowohl positiv (durch besondere 
Vorranggebiete für Energiepflanzenanbau) als auch negativ durch Ausschlusswirkung 
steuern. 

In der wissenschaftlichen Diskussion (Einig 2011b; BMVBS 2010; Ludwig 2010) wird al-
lerdings die Einrichtung expliziter positiver Ausweisungen als Eignungs-, Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiete für Biomasseanbau nicht empfohlen, auch um zu starke räumliche 
Konzentrationen mit ihren potenziellen negativen Auswirkungen nicht noch zu forcie-
ren. 

Um den großflächigen Anbau von Energiepflanzen im Freiraum negativ-planerisch 
auszuschließen oder zu begrenzen, kommen in den niedersächsischen RROP folgende 
Ausweisungen zugunsten anderer Nutzungen infrage (vgl. NLT 2010): 

 Vorranggebiet für Natur und Landschaft  

 Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung 

 Vorranggebiet Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes 

 Vorranggebiet ruhige Erholung in Natur und Landschaft 

 Vorranggebiet Trinkwassergewinnung 

 Vorranggebiet Kulturelles Sachgut  

 Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft – aufgrund hohen Ertragspotenzials / aufgrund be-
sonderer Funktionen 

Die jeweiligen Bezüge zum Ausschluss für raumbedeutsamen Energiepflanzenanbau 
müssen in der Erläuterung zum Raumordnungsprogramm dargelegt werden. So könnten 
z. B. die Freihaltung von Aussichtspunkten bzw. wichtige Sichtbeziehungen durch ein 
Vorranggebiet Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes gesichert 
werden. 
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Grundsätzlich haben die Träger der Regionalplanung in Niedersachsen nach NROG 
§ 8 Abs. 3 Satz 4 die Möglichkeit, regionsspezifisch auch weitere eigene Grundsätze und 
Ziele sowie auch Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete zu definieren, sofern sie 
nicht den Rahmen setzenden Charakter der Raumordnung verletzen und mit den 
Grundsätzen des ROG § 2 und NROG § 2 sowie den Grundsätzen und Zielen des Lan-
des-Raumordnungsprogramms in Einklang stehen.  

Bislang hat kein Träger der Regionalplanung in Niedersachsen ein Vorranggebiet für 
Landwirtschaft in sein RROP aufgenommen. Diese Gebietskategorie, die in anderen 
Bundesländern (Hessen, Sachsen-Anhalt) Anwendung findet, wäre bei besonderer Spe-
zifizierung und Begründung (zur Sicherung wertvoller Böden oder besonderer Funktio-
nen) durchaus dazu dienlich, großflächigen Energiepflanzenanbau auf regionalplaneri-
scher Ebene auszuschließen. 

Bindungswirkung der Regionalplanung für die Landwirtschaft 

Mit Blick auf die Umsetzung der planerischen Zielfestlegungen ist jedoch auch festzuhal-
ten, dass es i. d. R. weder eine Genehmigung noch Überprüfung der tatsächlichen land-
wirtschaftlichen Nutzung der betroffenen Flächen gibt. Hauptadressat der Regionalpla-
nung sind andere öffentliche Stellen. Insofern lassen sich entsprechende Vorgaben im 
RROP in erster Linie als Anstoß an die Fachplanung verstehen, geeignete Sicherungsfor-
men wie z. B. Schutzgebietsverordnungen nach Wasser-, Boden- oder Naturschutzrecht 
einzusetzen, um gegenüber sonstigen Personen des Privatrechts wie Landwirten oder 
Grundstücksbesitzern, eine Bindungswirkung an die Ziele der Raumordnung zu errei-
chen. Insofern erfolgt eine Steuerung nicht durch die Regionalplanung unmittelbar, son-
dern indirekt als „Meta-Regulierung“ (vgl. Ammermann, Mengel 2011: 335; Einig 2011b: 
374 f.). Allerdings könnte in der Begründung zu Zielen der Steuerung der konkreten Flä-
chennutzung auch immer auf das Grundgesetz verwiesen werden, denn Art. 14 (2) be-
sagt: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen.“ 

3.2.2 Informelle Ansätze der Raumplanung 

Neben den formellen Instrumenten der Raumordnung kann durch den Einsatz informel-
ler Governance-Aktivitäten die Koordination des Transformationsprozesses des Energie-
systems durch die Raumplanung begleitet werden (BBSR 2012: 108). 

Regionales Energiekonzept 

Eine besondere Rolle spielen die regionalen Energiekonzepte. Dieses informelle Instru-
ment bietet grundsätzlich die Möglichkeit, die Potenziale für die Umstrukturierung der 
regionalen Energieerzeugung und -versorgung unter Berücksichtigung der regionalen 
strukturellen und räumlichen, aber auch der ökonomischen Rahmenbedingungen ge-
meindeübergreifend zu erfassen und andere regionale Akteure, wie z. B. die Landwirt-
schaftskammern, als strategische Partner einzubeziehen. Wesentlich ist, dass das regio-
nale Biomassepotenzial (Angebot) dem lokalen Biomassebedarf (Nachfrage) gegenüber-
gestellt wird und somit politische Zielvorstellungen mit den konkreten räumlichen Po-
tenzialen abgeglichen werden. In Bezug auf die Biomasseproduktion bieten regionale 
Energiekonzepte den Vorteil der Flexibilität und ermöglichen darüber hinaus Darstellun-
gen zum Anbau von Energiepflanzen in einem flächenscharfen Maßstab. Das Vorgehen 
über regionale Energiekonzepte steigert zudem über eine breite Diskussion und Infor-
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mation die Transparenz. Dies kann maßgeblich zur Schaffung von Akzeptanz beitragen. 
Allerdings sind für die Erstellung und Umsetzung regionaler Energiekonzepte entspre-
chendes Fachwissen und ausreichende Personalkapazitäten in der Regionalplanung er-
forderlich, was eine Umsetzung in der kommunal organisierten niedersächsischen Regi-
onalplanungspraxis erschweren könnte. Offen ist vielfach auch, wie die Ziele aus diesen 
Konzepten in die formelle Ebene eines RROP überführt werden können, um Verbind-
lichkeit zu erlangen (BMVBS 2010; BBSR 2012; Einig 2011a; Jungemann 2012; Wacker, 
Porsche 2011; Wiehe et al. 2011). 

Beispiele für erfolgreiche informelle Governance-Aktivitäten seitens der Regionalpla-
nung außerhalb des eigentlichen Tagesgeschäftes finden sich in Niedersachsen in den 
Landkreisen Rotenburg (Wümme) und Diepholz:  

Innovations- und Kooperationsinitiative Bioenergie im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist durch eine hohe Biogasanlagendichte, einen ho-
hen Maisanteil und hohe Pachtpreise bis 1.400 €/ha, und in der Folge durch sinkende 
Akzeptanz für Biogasanlagen gekennzeichnet. Die Innovations- und Kooperationsinitia-
tive Bioenergie, kurz Bioenergie-Initiative,4 unter Leitung der Regionalplanung des Land-
kreises versucht die verschiedenen Akteursgruppen im Landkreis zu vernetzen und den 
Austausch zu fördern, Maßnahmen zur Entwicklung der Biogasproduktion im Landkreis 
zu entwickeln und umzusetzen und damit u. a. auch Fehlentwicklungen zu vermeiden. 
Durch pro-aktive integrative Planung und Beratung und den Grundgedanken „Akzep-
tanzförderung durch Öffentlichkeitsarbeit“, v. a. durch intensive Kommunikation mit der 
Landwirtschaft und der Bevölkerung, ist es im Landkreis Rotenburg (Wümme) weitge-
hend gelungen, den Ausbau der Biogasproduktion raum- und bürgerverträglich zu ge-
stalten. Derzeit gibt es im Landkreis Ertragsversuche mit anderen Energiepflanzen, um 
der „Vermaisung“ entgegenzuwirken. So werden von dem Anlagenhersteller MT Energie 
z. B. Zuckerrüben oder die durchwachsene Silphie versuchsweise angebaut. Regionsspe-
zifische Forschungsergebnisse sollen helfen, die Landwirte vor Ort von einem Frucht-
wechsel zu überzeugen. Eine wesentliche Voraussetzung für den intensiven Einsatz der 
Regionalplanung für das Biogas-Thema sind politischer Wille und damit finanzielle Un-
terstützung sowie ein großes persönliches Engagement der agierenden Personen. Dem-
nächst soll zudem ein Regionales Energiekonzept für den Landkreis erarbeitet werden 
(Jungemann 2012). 

Masterplan Neue Energien im Landkreis Diepholz 

Der Landkreis Diepholz hat 2010 von der Landwirtschaftskammer Nienburg im Rahmen 
eines „Masterplan Neue Energien“ eine Biomasse-Potenzialstudie inkl. verschiedener 
Entwicklungsszenarien als Entscheidungshilfe erarbeiten lassen. In dieser Studie wird 
geprüft, welche Flächenanteile weitgehend konfliktfrei zur bisherigen landwirtschaftli-
chen Nutzung und zu den Ansprüchen an eine vielfältige Kulturlandschaft für den Bio-
masseanbau zur Verfügung gestellt werden können. Die Biomasse-Potenzialstudie emp-
fiehlt den Gemeinden, jeden Einzelfall individuell anhand der in dem Gutachten ge-
nannten Daten zu bewerten. Die Datengrundlagen für das Gutachten sollen aufgrund 

                                                 
4 http://www.landkreis-rotenburg-wuemme.de/ (30.11.2012). 
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der Dynamik in der Biogasbranche jährlich fortgeschrieben, veröffentlicht und bewertet 
werden (Landkreis Diepholz 2010). 

3.3 Bauleitplanung/Genehmigung 

Über die kommunale Bauleitplanung werden die land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
festgesetzt. Erfolgt der Anbau von Energiepflanzen im Rahmen einer landwirtschaftlichen 
Bodennutzung ist – wie oben erwähnt – i. d. R. keine Genehmigung der Nutzung erfor-
derlich. Der Biomasseanbau lässt sich dennoch auf diesen Flächen durch die Auswei-
sung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ausschließen (BMVBS 2011: 108). 

Hingegen können vorhabenbezogene Bebauungspläne für nicht privilegierte Biogas-
anlagen den Gemeinden einen Einfluss einräumen: Die Gemeinde kann im Rahmen der 
Abstimmung des Vorhaben- und Erschließungsplans das Vorhaben mitbestimmen, ist 
dabei nicht an die planungsrechtlichen Festsetzungsmöglichkeiten, auf die sie § 9 BauGB 
und die BauNVO sonst beschränken, gebunden, trägt nicht die Kosten der Planung und 
kann im Rahmen des Satzungsbeschlusses den gesamten Plan noch ablehnen, wenn sie 
mit dem Ergebnis der Planung nicht einverstanden ist (BMU 2011: 83). Im Rahmen eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist es somit auch denkbar, den zugehörigen An-
bau der verwendeten Energiepflanzen (Zusammensetzung des Substrates sowie dessen 
Herkunft) im Einzelfall zu regeln (vgl. BMU 2011: 94; Beitrag Wotha in diesem Band). 

Eine weitere Möglichkeit wäre es, bei Anlagengenehmigung nicht privilegierter Bio-
gasanlagen einen Nachweis über die zugehörigen Flächen, Fruchtfolgebeweise und das 
Anlegen von Blühstreifen zu verlangen. So würden die Anbauflächen in das Genehmi-
gungsverfahren einbezogen (BMVBS 2010: 108; Schümann et al. 2011: 118). 

4 Fazit 
Angesichts des großen Flächen- und Handlungsdrucks durch den Anbau von Energie-
pflanzen, der künftig durch die weitere Ausgestaltung der Energiewende noch zuneh-
men wird, macht sich bei der Betrachtung der formellen raumplanerischen Handlungs-
möglichkeiten eine gewisse Ernüchterung breit. Eine Steuerung erfolgt derzeit fast aus-
schließlich über finanzielle Anreize, aber nicht über eine (raum)ordnungsrechtliche 
Komponente. Dabei bedarf es dringend einer Überprüfung, wie viele und welche Flä-
chen für die Biomasseproduktion regional zur Verfügung gestellt werden können oder 
sollten. 

Zwar ist in Kombination des Landes- und der Regionalen Raumordnungsprogramme 
in Verbindung mit einem Energiekonzept eine gewisse Steuerung des Energiepflan-
zenanbaus auf regionaler Ebene möglich. Ohne strategische Partner vor Ort, wie z. B. die 
Landwirtschaftskammer, wird eine tatsächliche Umsetzung durch die Landwirte jedoch 
nicht realisierbar sein, da der Raumplanung grundsätzlich der bodenrechtliche Kompe-
tenztitel fehlt. Dass raumplanerische Ziele des RROP (ohne zusätzliche schutzgebietliche 
Umsetzung durch die Fachplanung) per se von Landwirten berücksichtigt oder beachtet 
werden, hängt bislang vorwiegend von deren Wohlwollen und Selbstbindung ab – je-
doch ohne rechtliche Konsequenzen zur Folge zu haben. Zudem werden im Zuge von 
kommunalen Haushaltssparmaßnahmen die informellen freiwilligen Instrumente und 
Aktivitäten als erstes gestrichen, sodass der Planung oftmals nur die Pflichtaufgaben des 
Tagesgeschäftes bleiben (Jungemann 2012). Insofern mögen die Erfolgsaussichten raum-
planerischer Festsetzungen in den Raumordnungsprogrammen regional sehr unter-
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schiedlich ausfallen, je nach Einsatz, Kompetenz und politischer Rückendeckung der 
jeweiligen Planer vor Ort.  

Der weitere Ausbau der Bioenergienutzung ist im Zuge der Energiewende ein wichti-
ger Baustein für Niedersachsen. Angesichts der Nutzungskonkurrenz und der Umwelt-
diskussion hängt das Gelingen stark von der gesellschaftlichen Akzeptanz und Gewähr-
leistung nachhaltiger Bewirtschaftung ab. Regionale Energiekonzepte sind hierbei durch-
aus geeignete informelle Instrumente zur Steuerung der Biomasseproduktion, die durch 
eine breite Beteiligung und Transparenz auch zur Akzeptanzgewinnung beitragen kön-
nen. Die niedersächsischen Träger der Regionalplanung werden diese Aufgaben aber 
nicht alleine bewältigen können. Unterstützung durch Bund und Land in Form von För-
dermitteln, Bereitstellung von Daten oder Leitfäden sind hier elementar (Wacker, Por-
sche 2011). 

Die EEG-Novelle 2012 zielt mit der Kopplung der Vergütung an die Bedingung, dass 
der eingesetzte Anteil von Mais und Getreidekorn höchstens 60 Masseprozent beträgt, 
in die richtige Richtung. Eine höhere Anbaudiversifizierung bei Energiepflanzen kann 
einige Konflikte (wie Vermaisung, Biodiversität) mindern (BMU 2012; Arbach et al. 2012). 
Ein räumlich differenzierter Förderansatz wurde aber nicht eingeführt (Steinhäußer 2012: 
443).  

Um jedoch den Ausbau der Biogasproduktion ökonomisch, ökologisch und räumlich 
verträglich zu gestalten, sind neue formelle Instrumente der Raumplanung mit direkter 
Wirkung auf die Flächennutzung oder aber eine Raumordnungsklausel in den relevanten 
Energiegesetzen dringend erforderlich, denn die Raumordnung läuft derzeit ständig den 
Fehlentwicklungen in der Fläche durch die Energie- und Förderpolitik hinterher. Die 
Kunst und Herausforderung wird es schließlich sein, die dezentrale Energiewende durch 
zentrale Rahmenbedingungen zu steuern!  

Anmerkung 

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine erweiterte und veränderte Fassung 
eines Artikels der Autorin, der ursprünglich im Standort, Heft 4/2012 erschienen ist 
(Franck 2012). 
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Zusammenfassung  

Entscheidend für den Erfolg von Netzausbauvorhaben ist die Qualität regionaler Gover-
nance-Prozesse. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Handlungsarenen, die regiona-
len und überregionalen Akteure bei der Netzentwicklung und zwei Best-Practice-
Beispiele aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Auf dieser Basis werden abschlie-
ßend Handlungsempfehlungen gegeben. 
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Abstract 

Successful construction of new circuit lines and pylons depends on the quality of region-
al governance. This paper describes the scenes, the regional and national actors in de-
veloping the power supply system and two best practice examples from Schleswig-
Holstein and Lower Saxony. At last recommendations for action are given. 
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1 Einleitung 
Der Ausbau der Stromnetze stellt eine der großen Herausforderungen der im Jahr 2011 
ausgerufenen deutschen Energiewende dar: Die Transformation der Stromerzeugung 
von konventionellen zu erneuerbaren Energien geht mit einer veränderten räumlichen 
Verteilung der Kraftwerksstandorte einher. In der Folge ist auch ein räumlich anders 
strukturiertes Höchstspannungsnetz zur großräumigen und überregionalen Stromüber-
tragung und -verteilung erforderlich (BMWI, BMU 2010: 21). Ungeachtet der energiewirt-
schaftlichen Notwendigkeit fehlt dem Bau konkreter Stromleitungen aber häufig die ge-
sellschaftliche Akzeptanz. Prominente Beispiele sind die 380-kV-Leitungen Gander-
kesee-Diepholz/St. Hülfe und Wahle-Mecklar. Beim letzteren Vorhaben wurden bei-
spielsweise im Rahmen des Raumordnungsverfahrens mehr als 10.000 Stellungnahmen 
mit Bedenken vorgetragen.  

Der Bau von Höchstspannungsleitungen weist mit Blick auf Fragen der Governance 
bemerkenswerte Besonderheiten auf: Während Konflikte vor allem auf regionaler Ebene 
auftreten, wird die Notwendigkeit für die einzelnen Vorhaben häufig außerhalb der Re-
gion und auf überregionaler Ebene begründet (Abschnitt 2). Die Umsetzung von Netz-
ausbauvorhaben erfolgt im Zusammenspiel regional und überregional (national und 
europäisch) agierender Akteure in mehreren Handlungsarenen, wobei besonderes Au-
genmerk auf die Kanäle zwischen diesen Arenen zu legen ist (Abschnitt 3). Eine zentrale 
Rolle für den Erfolg von Netzausbauvorhaben spielen – so die These dieses Beitrags – die 
Governance-Prozesse in der regionalen Handlungsarena, an denen verschiedene regio-
nale und überregionale Akteure beteiligt sind (Abschnitt 4). Die große Bedeutung einer 
guten Regional Governance für den Erfolg von Netzausbauvorhaben wird anhand von 
zwei Best-Practice-Beispielen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen illustriert (Ab-
schnitt 5). Abschließend werden Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Regional 
Governance beim Netzausbau formuliert (Abschnitt 6). 

2 Rechtsrahmen und Ablauf von Netzplanung und -ausbau  
in Deutschland 

Das Gesetzespaket der Bundesregierung zur Energiewende im Sommer 2011 enthielt mit 
der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und dem neuen Netzausbau-
beschleunigungsgesetz (NABeG) eine weitreichende Neuregelung der Verfahren und 
Verantwortlichkeiten für den Bau von Höchstspannungsleitungen. 

Künftig legen die „Betreiber von Übertragungsnetzen […] jährlich […] einen gemeinsa-
men nationalen Netzentwicklungsplan […] vor. Der gemeinsame nationale Netzentwick-
lungsplan muss alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstär-
kung und zum Ausbau des Netzes enthalten, die in den nächsten zehn Jahren für einen 
sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind“ (§ 12b EnWG). Die Bundes-
netzagentur hat diesen Netzentwicklungsplan zu prüfen und der Bundesregierung als 
Entwurf für einen Bundesbedarfsplan vorzulegen, die wiederum diesen Entwurf mindes-
tens alle drei Jahre dem Bundesgesetzgeber vorzulegen hat (§ 12e EnWG). 

Für länderübergreifende oder grenzüberschreitende Höchstspannungsleitungen, die in 
einem solchen „Gesetz über den Bundesbedarfsplan“ enthalten sind, wird zur Bestim-
mung von Trassenkorridoren eine Bundesfachplanung durchgeführt (§§ 4 ff. NABeG) und 
mit Zustimmung des Bundesrates (§ 2 NABeG) erfolgt die Planfeststellung durch die 
Bundesnetzagentur (§§ 18 ff. NABeG).  
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Abb. 1. Ablauf Netzentwicklung  

Erzeugungszenarien: Verständigung über die Entwicklung der erneuerbaren 
Energien und des Kraftwerksparks (§ 12a EnWG) – Erarbeitung durch die 
Übertragungsnetzbetreiber, Konsultation und Genehmigung durch die Bun-
desnetzagentur 

Netzentwicklungsplan: Ableitung des Netzausbaubedarfs (§ 12b EnWG) 
durch die Übertragungsnetzbetreiber 

Strategische Umweltprüfung: Einbeziehung der Umweltbelange (§ 12c 
EnWG) durch die Bundesnetzagentur 

Konsultation von Netzentwicklungsplan und Umweltbericht (§ 12c und 12d 
EnWG) – zunächst durch die Übertragungsnetzbetreiber und dann durch die 
Bundesnetzagentur 

Entwurf des Bundesbedarfsplans: Übermittlung von der Bundesnetzagentur 
an die Bundesregierung (§ 12e EnWG) 

Bundesbedarfsplangesetz: Parlamentarisches Gesetzgebungsverfahren 
(§ 12e EnWG) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Für nicht länderübergreifende oder grenzüberschreitende Höchstspannungsleitungen gilt 
der bisherige Rechtsrahmen weiter, nach dem die Errichtung und der Betrieb sowie die 
Änderung der Planfeststellung durch die nach Landesrecht zuständige Behörde bedürfen 
(§ 43 EnWG). 

Dazu reicht der Netzbetreiber nach § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Zeich-
nungen und Erläuterungen, die das Ausbauvorhaben, seinen Anlass und die von dem 
Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen, bei der sogenannten 
Anhörungsbehörde1 ein. Die Anhörungsbehörde fordert die Behörden, deren Aufga-
benbereich durch das Vorhaben berührt wird, zur Stellungnahme auf. Sie veranlasst, 
dass der Plan in den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben auswirkt, für eine Dauer 
von einem Monat ausgelegt wird. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Anhörungsbehörde oder bei der Gemeinde Einwendungen gegen den 
Plan erheben. Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde Einwen-
dungen gegen den Plan und die Stellungnahmen der Behörden mit dem Netzbetreiber, 
den Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erhoben ha-
ben, zu erörtern. 

Dem Anhörungsverfahren schließt sich die Planfeststellung an, die mit einem Planfest-
stellungsbeschluss endet. Dabei sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und 
privaten Belange im Rahmen einer Abwägung zu berücksichtigen. „Durch die Planfest-
stellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaß-
nahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belan-
ge festgestellt“ (§ 75 (1) VwVfG). 

                                                 
1 Anhörungsbehörde bei Leitungsbauprojekten ist in Schleswig-Holstein der Landesbetrieb Straßenbau 

und Verkehr, der auch als Planfeststellungsbehörde fungiert (Stand: Mai 2012), und in Niedersachsen die 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. 
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Zur Prüfung der Raumverträglichkeit der Netzausbauvorhaben wird in der Regel zeit-
lich vor der Planfeststellung ein Raumordnungsverfahren durchgeführt. Dabei werden 
auch Trassenalternativen erörtert. Nach § 15 Abs. 1 ROG kann von der Durchführung ei-
nes Raumordnungsverfahrens abgesehen werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird. 

3 Handlungsarenen beim Netzausbau 
Bei der Planung und Umsetzung von Netzausbauvorhaben lassen sich im Wesentlichen 
drei miteinander verbundene Handlungsarenen unterscheiden: 

1. Die nationale Handlungsarena, in der insbesondere die Festlegung der energiewirt-
schaftlichen Notwendigkeit einer Höchstspannungsleitung auf Bundesebene erfolgt. 
Darüber hinaus werden auch wesentliche Rahmenbedingungen gesetzt, z. B. zur Erd-
verkabelung bei Pilotprojekten oder zur Zulässigkeit der Mastformen. 

2. Die regionale Arena, in der über die geplanten Vorhaben informiert und diskutiert 
wird und sich Betroffene, Kommunal- und Landespolitik positionieren. 

3. Die Arena der förmlichen Verfahren, in der die Entscheidungen über den konkreten 
Trassenverlauf, die Leitungsarchitektur (z. B. Erdkabel oder Freileitung, Maststandorte 
und -form) und Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. 

3.1 Nationale Handlungsarena 

Die Begründung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit des Baus einzelner Höchst-
spannungsleitungen erfolgt auf nationaler Ebene. Sie erfolgt – anders als in der Vergan-
genheit – letztlich durch den Bundesgesetzgeber. Die Funktion des Planfeststellungs-
verfahrens als Ort der Prüfung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit entfällt.2 Regi-
onale Akteure, die Einfluss auf diesen Prozess nehmen möchten, müssen sich frühzeitig 
(vor dem Planfeststellungsverfahren) in den fachlichen und politischen Entscheidungs-
prozess auf nationaler Ebene einbringen. Dies ist möglich z. B. über eine Teilnahme an 
der öffentlichen Konsultation des Nationalen Netzentwicklungsplans durch die Bundes-
netzagentur (§ 12a Abs. 2 und 12b Abs. 3 EnWG) oder Bundestagsabgeordnete, die die 
regionalen Interessen transportieren. 

Dabei ist zu beachten, dass zu diesem Zeitpunkt eine unmittelbare Betroffenheit kaum 
erkennbar ist, da der Bundesnetzplan lediglich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, aber 
noch keine Trassenverläufe beinhalten wird. Auch fehlt den regionalen Akteuren häufig 
die Kenntnis über die Bundesnetzplanung und die fachlichen Zusammenhänge. Es ist 
daher fraglich, inwieweit sich regionale Akteure rechtzeitig in die bundespolitische Dis-
kussion über die energiewirtschaftliche Notwendigkeit einzelner Leitungsbauvorhaben 
einbringen. 

3.2 Regionale Handlungsarena 

In der regionalen Arena agieren und reagieren die Netzbetreiber als Vorhabenträger, die 
Betroffenen (insbesondere Anwohnern, Grundstückseigentümern und Vertretern des 
Naturschutzes) sowie die Kommunal- und Landespolitik. Hier bilden sich die Positionen, 
die anschließend als Stellungnahmen oder Einwendungen in die förmlichen Verfahren 
einfließen. Insofern – so die hier vertretene These – sind die Prozesse in dieser Arena von 

                                                 
2 Diese Regelung fand sich bereits im § 1 Abs. 2 EnLAG. 
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besonderer Bedeutung für die Konfliktträchtigkeit des weiteren Verfahrens. Die regiona-
len Akteure und ihre Interessen werden in Kapitel 4 näher betrachtet. An dieser Stelle 
wird auf die weiteren Prozesse in der regionalen Handlungsarena eingegangen. 

Die Netzbetreiber informieren in der Regel vor den ersten formellen Schritten die 
Landes- und Kommunalverwaltungen informell über die geplanten Ausbaumaßnahmen. 
Teilweise wird versucht, vor einer breiten Veröffentlichung der konkreten Leitungsbau-
pläne die erforderlichen Grundstücksflächen, insbesondere für Umspannwerke und für 
die naturschutzrechtliche Kompensation, zu sichern. Grundstücke für Leitungen zwi-
schen vorhandenen Netzknoten werden erst nach Abschluss der behördlichen Verfah-
ren privatrechtlich gesichert. 

Spätestens mit der Vorbereitung (Scoping-Termin) und Einleitung eines förmlichen 
Raumordnungs- oder Planfeststellungsverfahrens bzw. der Bundesfachplanung ist das 
Vorhaben öffentlich bekannt.3 Anwohner und Grundstückseigentümer, Vertreter des 
Naturschutzes und Träger öffentlicher Belange können ab diesem Zeitpunkt ihre Betrof-
fenheit identifizieren. Die Artikulation erfolgt mittelbar über Bürgerinitiativen und Medi-
en oder unmittelbar in Richtung Kommunal- und Landespolitik und gegenüber der 
Raumordnungs- bzw. Planfeststellungsbehörde. 

Die Erfahrung zeigt, dass zahlreiche betroffene Bürger – anders als die Träger öffentli-
cher Belange – kaum Kenntnis über die Verwaltungsverfahren besitzen. Daher besteht 
eine große Unsicherheit, wie die eigenen Interessen in den Entscheidungsprozess ein-
gebracht und gewahrt werden können.4  

Die Netzbetreiber versuchen, über verschiedene Kanäle (z. B. Veranstaltungen, Info-
post, Internet) die betroffene Bevölkerung über das Projekt und das Verfahren zu infor-
mieren. Angesichts der Rollenverteilung – Vorhabenträger beeinträchtigt die Schutzgüter 
bzw. Interessen der Betroffenen – und der Informationsasymmetrie zugunsten des Vor-
habenträgers ist die Überzeugungswirkung in der Regel begrenzt.  

Die Raumordnungs- bzw. Planfeststellungsbehörden, die letztlich konfliktbehaftete 
Abwägungsentscheidungen zu treffen haben, müssen im Rahmen der behördlichen Ver-
fahren deutlich machen, dass sie unabhängig von den Einzelinteressen des Vorhabenträ-
gers und der Beteiligten agieren und konfliktarme Lösungen im Sinne aller Beteiligten 
entwickeln wollen. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob andere Akteure – Landes- und Kommunalpoli-
tik oder Dritte – Informations- und Moderationsaufgaben übernehmen können. Entspre-
chende Beispiele werden in Abschnitt 5 vorgestellt. 

3.3 Förmliche Verfahren 

Die Arena des Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahrens bzw. der Bundesfachpla-
nung ist durch die förmlichen Vorschriften des VwVfG und der Fachgesetze (EnWG, 
Umweltrecht) sowie der Raumordnungsgesetze des Bundes und der Länder geprägt. Bei 
Anhörungsterminen und in schriftlichen Stellungnahmen werden die Einwendungen der 
Träger öffentlicher Belange, der Betroffenen und weiterer Personen zusammengetragen. 
Die Abwägung erfolgt letztlich durch die Planfeststellungsbehörde.  

                                                 
3 Die Träger öffentlicher Belange sind spätestens mit der Antragskonferenz bzw. dem Scoping-Termin am 

Beginn des Planfeststellungsverfahrens informiert. 
4 Siehe in diesem Zusammenhang auch die Dokumentation Vorgezogene Bürgerbeteiligung zum Ausbau des 

Stromnetzes in Schleswig-Holstein (MWV 2012). 
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Gegen einen Planfeststellungsbeschluss besteht Klagemöglichkeit. Insofern schließt 
sich als mögliche weitere förmliche Handlungsarena die gerichtliche Klärung an. 

4 Regionale und überregionale Akteure und Interessen 
Der Netzausbau führt verschiedene Akteure zusammen: Netzbetreiber, Anwohner und 
Grundstückseigentümer, Vertreter des Naturschutzes, Kommunen, Landesregierungen 
sowie Raumordnungs- und Planfeststellungsbehörden. 

Zentrale Akteure sind die Betreiber von Energieversorgungsnetzen, die nach § 11 EnWG 
verpflichtet sind, das Energieversorgungsnetz bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstär-
ken und auszubauen. Diese gesetzliche Verpflichtung macht sie zum Träger der Netz-
ausbauvorhaben. Dabei sind die Betreiber von Übertragungsnetzen in allen Handlungsa-
renen aktiv: 

 Sie entwerfen den Netzentwicklungsplan, legen ihn der Bundesnetzagentur vor (sie-
he Abschnitt 2) und stimmen ihre Planungen auf europäischer Ebene im Verbund 
der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ab (§ 12 Abs. 1 Satz 1 EnWG).  

 Als Träger konkret verorteter Leitungsausbauvorhaben sind sie regionaler Akteur und  

 Vorhabenträger in den förmlichen Genehmigungsverfahren. 

Da es sich bei den Betreibern der Höchstspannungsnetze um privatwirtschaftlich agie-
rende Unternehmen handelt, darf ihnen ein Interesse an einem konfliktarmen, zügigen 
und effizienten Leitungsbau unterstellt werden.  

Für die konkrete Trassenplanung und Umsetzung von Netzausbauprojekten spielt die 
regionale Ebene eine besondere Rolle. Die regionalen Akteure lassen sich verschiede-
nen Gruppen und bestimmten Interessen zuordnen. 

Zunächst sind Anwohner und Grundstückseigentümer zu nennen, die in unterschiedli-
cher Form vom Leitungsausbau betroffen sein können. Die Deutsche Umwelthilfe listet 
folgende Motive auf (DUH 2011: 58): 

 „Gesundheitsrisiken infolge erhöhter elektrischer und magnetischer Strahlung 

 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes […] 

 Wertminderung von Immobilien und Grundstücken […] 

 Abnehmende touristische Attraktivität […] 

 Lärmbelästigung in direkter Umgebung bei bestimmten Wetterlagen […] 

 Witterungsbedingte Gefahren wie Eisbruch, Mastbruch, Blitzschlag.“  

Zu den Betroffenen auf regionaler Ebene zählen auch Vertreter des Naturschutzes, die 
häufig folgende Aspekte aufführen: 

 „Gefährdung von Vögeln […] 

 Eingriff in sensible Gebiete durch den Trassenbau, 

 Zerschneidung von Lebensräumen durch neue Trassen […] 

 Veränderung der Bodenqualität […]“ (ebd.) 

Die Motive von Anwohnern, Grundstückseigentümern und Vertretern des Natur-
schutzes können auch über Bürgerinitiativen und kommunalpolitische Vertreter als regi-
onale Akteure artikuliert werden. 
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Die Kommunen treten beim Netzausbau in verschiedenen Rollen auf: 

 Im Anhörungsverfahren haben die Gemeinden, in denen die Pläne auszulegen sind, 
die Auslegung vorher ortsüblich bekannt zu machen (§ 73 Abs. 5 VwVfG). Neben 
dieser förmlichen Verpflichtung werden häufig auch Informationsveranstaltungen 
durchgeführt. 

 Als Träger öffentlicher Belange (z. B. „Untere Naturschutzbehörde“, „Untere Wasser-
behörde“) geben sie im Raumordnungs- und im Planfeststellungsverfahren zu dem 
Vorhaben fachliche Stellungnahmen ab. 

 In ihren politischen Gremien (Ausschüsse und Räte) positionieren sich die Gemein-
den und Kreise zu dem Vorhaben. Das Ergebnis dieses politischen Abwägungspro-
zesses ist ex ante offen.  

Auch die Landesregierungen haben in der Regel mehrere Rollen inne. Zum einen sind 
sie als Träger öffentlicher Belange (z. B. „Obere Naturschutzbehörde“, „Obere Denkmal-
schutzbehörde“) betroffen, zum anderen sind sie selber Raumordnungs- und Planfest-
stellungsbehörden oder haben die Fachaufsicht. 

Die Raumordnungs- und Planfeststellungsbehörden haben ihre Abwägungsentschei-
dungen nach Recht und Gesetz und unabhängig von politischen Weisungen zu treffen 
(BVerwGE 134, 308: 311 f.). Für Leitungsvorhaben, die im Bundesbedarfsplan und im An-
hang des EnLAG enthalten sind, ist ihnen die Prüfung der energiewirtschaftlichen Not-
wendigkeit entzogen (§ 1 Abs. 2 EnLAG).  

Die zentrale Rolle regionaler Akteure sowie regionaler Governance-Prozesse für den 
Erfolg von Netzausbauvorhaben illustrieren die im Folgenden dargestellten Best-
Practice-Beispiele aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen.  

5 Best-Practice-Beispiele regionaler Governance-Prozesse 
für den Netzausbau  

Im Folgenden werden zwei Beispiele für frühe regionale Governance-Prozesse zum 
Netzausbau dargestellt: Die im Rahmen der Netzentwicklungsinitiative Schleswig-
Holstein zwischen den Kreisen, den Netzbetreibern und der Landesregierung getroffene 
Vereinbarung wurde von der Plattform „Zukunftsfähige Netze“ als Beispiel empfohlen, 
wie sich bereits im Vorfeld der formellen Genehmigungsverfahren eine gemeinsame 
Verständigung über den notwendigen Stromleitungsbau erzielen lässt (BMWi 2011: 1, 
Ziffer 1). Das zweite Beispiel stellt das Abstimmungsverfahren zur Anbindung der Offsho-
re-Windparks im Trassenkorridor Norderney vor, das zu einer hohen Akzeptanz in der 
Region geführt hat.  

5.1 Netzentwicklungsinitiative Schleswig-Holstein5 

In Schleswig-Holstein wurde im September 2010 die Netzentwicklungsinitiative Schleswig-
Holstein ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, den Ausbau des Stromnetzes in 
Schleswig-Holstein zügig voranzubringen, um die Windstrommengen, die insbesondere 
im Zuge der von der Landesregierung vorangetriebenen Ausweitung der Windeignungs-
flächen bis 2015 prognostiziert werden, abtransportieren zu können. 

  
                                                 

5 Zur Netzentwicklungsinitiative Schleswig-Holstein finden sich umfangreiche Informationen unter 
www.stromnetzausbau.schleswig-holstein.de. 
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Teilnehmer sind die  

 Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO GmbH und 50Hertz Transmission sowie 

 die Netzbetreiber E.ON Netz GmbH und die Schleswig-Holstein Netz-AG,  

 die ARGE Netz GmbH & Co. KG,  

 der Bundesverband Windenergie (BWE) und der Bundesverband Erneuerbare Ener-
gien (BEE),  

 der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag, der Städteverband Schleswig-Holstein 
und der Schleswig-Holsteinische Landkreistag sowie  

 das Wirtschaftsministerium, das Innenministerium mit der Landesplanung und das 
Umweltministerium  

 sowie seit Juni 2011 die vom Netzausbau besonders betroffenen Kreise.  

Im Folgenden werden zunächst das Verfahren und die Arbeitsschritte der Netzent-
wicklungsinitiative vorgestellt. Anschließend werden einzelne Aspekte mit Blick auf Re-
gional Governance beleuchtet. 

Verfahren und Arbeitsschritte 

Die Netzentwicklungsinitiative wurde initiiert vom bis Mitte 2012 in Schleswig-Holstein 
für Energiepolitik zuständigen Wirtschaftsministerium. Bei dem Auftakttreffen im Sep-
tember 2010 wurde als erster Schritt die Entwicklung einer gemeinsamen Einschätzung 
vereinbart, wieviel Strom künftig aus erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein er-
zeugt werden wird (MWV 2010).  

Im Januar 2011 wurde eine Prognose der GL Garrad Hassan Deutschland GmbH (ehe-
mals WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH) für die Einspeiseleistung durch dezentrale 
Energieanlagen in Schleswig-Holstein für das Jahr 2015 vorgestellt. Danach sind 2015 
rund 9.000 MW aus Onshore-Windenergie zu erwarten. Ende 2010 waren knapp 3.000 
MW Windstrom installiert (MWV 2011a). Zu dem an Land produzierten Windstrom wer-
den bis 2015 noch rund 3.000 MW aus dem Offshore-Bereich hinzukommen. 

Basierend auf diesen Ergebnissen haben die Netzbetreiber der verschiedenen Span-
nungsebenen bereits im Winter 2010/2011 Abstimmungsgespräche über das Ausbau-
konzept und die Übergabestellen zwischen den Netzebenen geführt. Im Ergebnis wurde 
ein über die verschiedenen Netzebenen abgestimmtes ganzheitliches Konzept für die 
Netzentwicklung in Schleswig-Holstein entworfen, das im März 2011 den energiepoliti-
schen Sprechern der Landtagsfraktionen vorgestellt wurde (TenneT 2011a: 17).  

Die Situation der Netze in Schleswig-Holstein und diese Netzstudie wurden im Mai 
2011 von den Netzbetreibern TenneT TSO, EON Netz und dem Wirtschaftsministerium 
Schleswig-Holstein der Bundesnetzagentur vorgestellt, um sie auf die aktuelle Prognose 
zur Einspeiseleistung als neue Planungsgrundlage und die Notwendigkeit eines zügigen 
Netzausbaus im Norden aufmerksam zu machen. Zugleich wurden die – nun als unmit-
telbar betroffen identifizierten – Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Ostholstein und 
Plön zur Mitarbeit in der Netzentwicklungsinitiative eingeladen. Später kamen noch die 
Kreise Steinburg und Pinneberg hinzu. Die Kreise Ostholstein, Dithmarschen und Nord-
friesland hatten sich bereits zuvor (parallel zu den geschilderten Prozessen) auf eigene 
Initiative mit der Netzentwicklung in ihren Kreisen befasst. Zur Berichterstattung wurden 
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die Netzbetreiber TenneT TSO, EON Netz und das Wirtschaftsministerium in die Aus-
schusssitzungen eingeladen. 

Abb. 2. Netzstudie zum 9.000-MW-Szenario  

 

Quelle: TenneT 2011a: 17 

Auf einer Sitzung der Netzentwicklungsinitiative im Juni 2011 – nun mit den unmittelbar 
betroffenen Kreisen – wurde der gemeinsame Fahrplan abgestimmt. Vereinbart wurde, 
die Pläne zum Ausbau des Stromnetzes vor Einleitung der förmlichen Genehmigungsver-
fahren in den Regionen öffentlich vorzustellen und zu erörtern (MWV 2011b). 

Ende August 2011 wurde eine Beschleunigungsvereinbarung zum Netzausbau zwischen 
Land, Netzbetreibern und betroffenen Kreisen öffentlich vorgestellt (MWV 2011c). Dabei 
handelt es sich um eine politische Erklärung, die „alle Beteiligten zusammenbringen 
[soll], um gemeinschaftlich die erforderlichen Schritte eng abzustimmen und jeden zu 
den erforderlichen Vorleistungen zu verpflichten“ (MWV 2011d: 2; Hirschfeld 2012: 9). 

Wesentliche Inhalte sind die Verpflichtung der Netzbetreiber auf konfliktentschärfen-
de Planungsgrundsätze, die frühzeitige Information und Beteiligung der Bevölkerung vor 
den eigentlichen Genehmigungsverfahren, Unterstützungsangebote der betroffenen 
Kreise an die Netzbetreiber, die Unterstützung durch die berührten Ministerien und die 
Vereinbarung einer konkreten Zeitschiene (MWV 2011d; Hirschfeld 2012: 10).  

Von Ende September 2011 bis Januar 2012 fanden an der West- und Ostküste mehrere 
Regionalkonferenzen statt. Neben der breiten Öffentlichkeit wurden auch gezielt die 
Bürgermeister der vom Netzausbau betroffenen Gemeinden eingeladen. Mit der Einla-
dung wurde eine „Dokumentation: Neue Leitungen für nachhaltigen Strom“ (TenneT et 
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al. 2012) verschickt. Sie diente dazu, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig und umfas-
send über die bisherigen Überlegungen und Planungen zum Netzausbau in Schleswig-
Holstein zu informieren. Ergänzend wurden über die Internetseiten des Wirtschaftsmi-
nisteriums und der Netzbetreiber umfangreiche Informationen zum Prozess zur Verfü-
gung gestellt.6 

Die Regionalkonferenzen wurden von den Kreisen organisiert. Das Wirtschaftsministe-
rium informierte dabei zunächst über die energiepolitische Notwendigkeit des Ausbaus 
der Stromnetze. Die Netzbetreiber stellten das Zusammenspiel der verschiedenen 
Spannungsebenen, die Situation in ihren Netzen und den grundsätzlichen Ausbaubedarf 
dar. Den Schwerpunkt stellte die Darstellung der Ergebnisse der Trassenvoruntersu-
chungen durch die von den Netzbetreibern beauftragten Planungsbüros dar. Bei diesen 
Trassenvoruntersuchungen wurden auf der Basis von Konfliktpotenzialanalysen mögli-
che und alternative Trassenkorridore für die notwendigen 380-kV-Leitungen vorgestellt 
(TenneT 2011a; TenneT 2011b). 

Bereits auf den Regionalkonferenzen wurde unmittelbar Rückmeldung zu den Aus-
bauvorhaben gegeben. Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium eine E-Mail-
Adresse als weitere Möglichkeit eingerichtet, Hinweise und Anregungen zu geben. Die 
eingehenden Mails werden an die Netzbetreiber zur Berücksichtigung bei den weiteren 
Planungen weitergeleitet. Auch die Kreise nehmen Rückmeldungen von Bürgerinnen 
und Bürgern entgegen. Die Kreise und das Wirtschaftsressort haben vereinbart, sich über 
die Rückmeldungen gegenseitig zu informieren. Die bis Ende Dezember 2011 eingegan-
genen Anregungen und Hinweise der Bürgerinnen und Bürger wurden vom Wirtschafts-
ministerium ausgewertet und im Februar 2012 öffentlich dokumentiert (MWV 2012). Da-
bei geht es insbesondere darum, Schwerpunkte aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger zu 
identifizieren, die eine hohe Relevanz für die weitere Trassenplanung haben. 

Die in der Beschleunigungsvereinbarung abgestimmte Zeitschiene sieht vor, dass an 
der Westküste bereits im Laufe des Jahres 2012 Genehmigungsunterlagen erstellt wer-
den, 2013 das Planfeststellungsverfahren beginnt und 2015 auf ersten Abschnitten mit 
dem Bau der Leitungen begonnen wird. Auf den Regionalkonferenzen wurden auch die 
Suchräume für Umspannwerke kommuniziert. Mit Unterstützung der Kreise und der 
Landgesellschaft wurde Kontakt zu den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden und 
Grundstückseigentümern aufgenommen, um potenzielle Flächen für Umspannwerke zu 
sichern. 

Die Information und Beteiligung der Bürger wird 2012 mit Formaten fortgesetzt, die 
genauer auf die identifizierten Schwerpunktthemen und auch auf die Betroffenen abzie-
len: So unterstützt z. B. die Deutsche Umwelthilfe die Kreise Dithmarschen und Nord-
friesland bei der Bürgerinformation zum Netzausbau entlang der Westküste. Im zweiten 
Halbjahr 2012 wurden mehrere Veranstaltungen durchgeführt, die einen besonderen 
Diskussionsschwerpunkt bei den elektrischen und magnetischen Feldern hatten. Der 
Netzbetreiber TenneT führt sogenannte „Infomärkte“ durch. Allen Formaten ist gemein-
sam, dass sie einen starken örtlichen Bezug zu den voraussichtlichen Trassenverläufen 
haben und unmittelbare Gesprächsmöglichkeiten zwischen Fachvertretern – sowohl von 
Netzbetreibern als auch unabhängige Experten – und einzelnen Bürgern schaffen wollen. 

  

                                                 
6 Siehe www.stromnetzausbau.schleswig-holstein.de. 
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Regional Governance 

Mit Blick auf die regionalen Governance-Prozesse ist zunächst festzuhalten, dass es für 
die Netzentwicklungsinitiative Schleswig-Holstein keine vorab festgelegte Konzeption 
gab. Chronologisch ging die Initiative von den Netzbetreibern und dem Wirtschaftsmi-
nisterium aus. Der Kreis der Stakeholder wurde aber schrittweise erweitert. Dem Wirt-
schaftsministerium kam dabei eine wichtige moderierende Funktion zu. Dies betrifft ins-
besondere die Einbindung der verschiedenen Stakeholder, die Entwicklung des Netz-
ausbaukonzepts, die Abstimmung über die Zeitschiene und die Genehmigungsverfah-
ren.  

Die schleswig-holsteinischen Kreise – und das ist hervorzuheben – haben die Not-
wendigkeit des Netzausbaus auch auf ihrem Kreisgebiet sehr frühzeitig bejaht. Sie sind 
bereits überdurchschnittlich durch Windenergieanlagen geprägt und haben 2011 im Zu-
ge der Fortschreibung der Regionalpläne zusätzliche Windeignungsflächen gemeldet. 
Gleichzeitig sind in diesen Kreisen bereits Windkraftanlagen vom Einspeisemanagement, 
das heißt von der zeitweisen Abschaltung wegen Netzengpässen, betroffen – Tendenz 
zunehmend. Insofern war die Notwendigkeit des Netzausbaus in diesen schleswig-
holsteinischen Kreisen bereits frühzeitig präsent, sodass der Vorschlag einer gemeinsa-
men Initiative mit Land und Netzbetreibern auf große Bereitschaft stieß. Dies konkreti-
sierte sich vor allem in der Beschleunigungsvereinbarung, die im Herbst 2011 von den 
verschiedenen Kreistagen bestätigt wurde. Auch in den verschiedenen öffentlichen Re-
gionalkonferenzen wurde die energiewirtschaftliche Notwendigkeit der Ausbauvorha-
ben nicht infrage gestellt.  

Die Kreise übernehmen im Rahmen der Netzentwicklungsinitiative vor allem die Mo-
deration des Kommunikations- und Beteiligungsprozesses auf der lokalen Ebene. Sie 
organisieren die Bürgerbeteiligung vor Ort, z. B. durch die Regionalkonferenzen, und 
beauftragten die Deutsche Umwelthilfe mit der Durchführung von Veranstaltungen zu 
Schwerpunktthemen. Die Deutsche Umwelthilfe nimmt dabei zugleich die Rolle eines 
externen Moderators ein. Die Kreise positionieren sich in ihren Fachausschüssen zu den 
konkreten Trassenalternativen und unterstützen die Netzbetreiber bei der Ansprache 
von Bürgermeistern und Grundstückseigentümern. 

Land und Kommunen stimmen sich über die im Rahmen der Netzentwicklungsinitiati-
ve geschaffenen Informationskanäle auf Arbeitsebene laufend ab.  

Die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen entspricht den jeweiligen Zu-
ständigkeiten und der Nähe zu den Gesprächspartnern. Sie ist auch deshalb sinnvoll, 
weil die Netzbetreiber gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ein Glaubwürdigkeits-
problem haben: Sie greifen mit ihren Vorhaben zwangsläufig in bestehende Rechte ein 
und beinträchtigen Schutzgüter. Zugleich haben sie einen Informationsvorsprung über 
Verfahren und Planungsstand. Auch eine Landesregierung, die den Netzausbau als ener-
giepolitische Notwendigkeit fordert, kann gegenüber den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern keine neutrale Position einnehmen, denn ihre Interessen sind von denen der 
Betroffenen in der Regel ebenfalls zu weit entfernt. 

Mit Blick auf den aktuellen Rechtsrahmen (siehe Abschnitt 2) besteht die Notwendig-
keit einer Abstimmung zwischen der regionalen und nationalen Handlungsarena. Dies wird 
in der Netzentwicklungsinitiative über die Beteiligung der Landesregierung an den nati-
onalen Abstimmungsprozessen organisiert, z. B. durch Mitarbeit in der Plattform Zu-
kunftsfähige Netze beim BMWi oder Beteiligung an den öffentlichen Konsultationen zur 
Netzentwicklung (§ 12b Abs. 3 EnWG). Ziel der Landesregierung Schleswig-Holstein ist, 
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dass die im Rahmen der Netzentwicklungsinitiative mit Netzbetreibern und Kommunen 
als notwendig erachteten Ausbauvorhaben im Nationalen Netzentwicklungsplan bzw. 
Bundesbedarfsplan erscheinen. 

Besondere Aufmerksamkeit verlangen auch die gesetzlich vorgesehenen Umweltver-
träglichkeitsprüfungen (UVP): Für die bundesländer- und grenzüberschreitenden Vorha-
ben führt die Bundesnetzagentur im Zuge der Bundesfachplanung eine Strategische UVP 
durch (§§ 7 ff. NABeG). Sie wird darüber hinaus im Zuge der Planfeststellungsverfahren 
eine Projekt-UVP durchführen (§§ 20 ff. NABeG). Auch für die nicht länder- und grenz-
überschreitenden Höchstspannungsfreileitungen ist die Umweltverträglichkeit zu prüfen 
(§ 3 UVPG in Verbindung mit Anlage 1), und zwar durch die Raumordnungs- bzw. Plan-
feststellungsbehörden der Länder. Der aktuelle Rechtsrahmen sieht aber noch eine wei-
tere, dem Bundesbedarfsplan vorgeschaltete Strategische UVP durch die Bundesnetza-
gentur vor (§ 12c Abs. 2 EnWG). Diese Prüfung wird von der Bundesnetzagentur auch für 
die nicht bundesländer- und grenzüberschreitenden Vorhaben durchgeführt. Um Brü-
che zu vermeiden, bedarf es daher im Vorwege einer engen Abstimmung, z. B. über 
Zeitpläne, Verfahren und Kriterien, zwischen der Bundesnetzagentur und den Ländern.  

Im Zuge der Netzentwicklungsinitiative Schleswig-Holstein wurde von Anwohnern 
und Grundstückseigentümern an der Westküste häufiger das Interesse an einem „Bür-
gernetz“ artikuliert. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit einer finanziellen Beteili-
gung an den notwendigen Stromleitungen. TenneT hat zugesagt, vor Einleitung des Plan-
feststellungsverfahrens ein entsprechendes Beteiligungsangebot zu unterbreiten. Ziel ist 
eine stärkere Akzeptanz. 

Raumordnung als Instrument der Regional Governance 

Die in der Beschleunigungsvereinbarung abgestimmte Zeitschiene sieht folgenden Ab-
lauf vor: Scoping-Termin für die Westküstenachse bis zum Jahresanfang 2001, Erstellung 
der Genehmigungsunterlagen im Laufe des Jahres 2012 und Beginn des Planungsverfah-
rens 2013. Als Baubeginn auf ersten Abschnitten ist der Jahresanfang 2015 vereinbart. Um 
diesen zügigen Zeitplan zu realisieren ist weiter vereinbart, zu prüfen, ob eine Integrati-
on des Raumordnungs- in das Planfeststellungsverfahren möglich und sinnvoll ist. § 15 
des Bundesraumordnungsgesetzes ermöglicht grundsätzlich, auf ein eigenständiges 
Raumordnungsverfahren zu verzichten und die Klärung der raumordnerischen Fragen in 
einem anderen Verfahren, z. B. im Planfeststellungsverfahren, vorzunehmen.  

Für eine solche Vorgehensweise spricht: 

 Die Beschleunigung des gesamten Genehmigungsverfahrens: Da im Planfeststel-
lungsverfahren teilweise ähnliche Arbeitsvorgänge (öffentliche Auslegung und Anhö-
rung) durchgeführt und Aspekte geprüft werden wie im Raumordnungsverfahren, 
lassen sich Synergieeffekte erzielen.  

 Im Raumordnungsverfahren ist der Maßstab der Planungen wesentlich gröber als im 
Planfeststellungsverfahren. Bestimmte Konflikte sind erst erkennbar, wenn die ge-
nauen Details, z. B. die geplanten Maststandorte und die Abstände der Freileitungen 
zu den Wohngebäuden, bekannt sind. Dies kann dazu führen, dass eine aus dem 
Raumordnungsverfahren resultierende Vorzugstrasse sich im Planfeststellungsverfah-
ren als nicht optimal erweist. Die dann erforderlichen Planänderungen tragen zu ei-
ner Verzögerung der Vorhaben bei. 

 Gegenstand des Raumordnungsverfahrens ist regelmäßig die Prüfung von Trassenal-
ternativen und die Findung einer möglichst konfliktarmen Trassenführung. Im Zuge 



Die Bedeutung regionaler Governance-Prozesse für den Ausbau des Höchstspannungsnetzes 

106 

 

einer vorgeschalteten Konfliktpotenzialanalyse kann sich ergeben, dass keine ernst-
haft in Betracht kommenden Alternativen bestehen, weil sich ein bestimmter Tras-
senverlauf als alternativlos aufdrängt. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn in einem 
konfliktarmen Korridor eine bestehende 110-kV-Trasse auf 380 kV aufgerüstet und 
die 110-kV-Leitung auf dem neuen Gestänge mitgeführt werden kann. Die Prüfung 
muss von der Raumordnungsbehörde im Einzelfall durchgeführt werden. 

Gegen eine Integration der Raumordnungs- in die Planfeststellungsverfahren spricht: 

 Im Raumordnungsverfahren erfolgt eine frühzeitige öffentliche Beteiligung. Bei In-
tegration in das Planfeststellungsverfahren ist erklärungsbedürftig, dass keine Ein-
schränkung von Beteiligungsrechten erfolgt.  

 Mit ihrem abwägenden Urteil über verschiedene konfliktträchtige Trassenalternati-
ven kann die Raumordnungsbehörde eine schlichtende Funktion wahrnehmen und 
Konflikte aus dem Planfeststellungsverfahren herausnehmen. 

 Ein höherer Planungsaufwand beim Vorhabenträger: Die Planfeststellungsunterlagen 
besitzen einen höheren Detaillierungsgrad. Zudem kann ein vorgeschaltetes Raum-
ordnungsverfahren die Zahl der Varianten reduzieren, auf die im Planfeststellungs-
verfahren eingegangen werden muss.  

Fazit: Grundsätzlich kann eine Integration der Raumordnung in die Planfeststellungs-
verfahren zu einer Beschleunigung des Netzausbaus führen, insbesondere wenn keine 
oder nur wenige Alternativtrassen infrage kommen. Ob die Vorteile die Nachteile über-
wiegen, ist im Einzelfall zu entscheiden.  

Im Zuge der Netzentwicklungsinitiative Schleswig-Holstein hat diese Prüfung dazu ge-
führt, dass für die Abschnitte der Westküstenachse von Brunsbüttel nach Heide die Klä-
rung der raumordnerischen Fragen im Planfeststellungsverfahren vorgesehen ist. 

5.2 Netzanbindung von Offshore-Windparks in Niedersachsen 

In einem Raumordnungsverfahren hat die niedersächsische Bezirksregierung Weser-Ems 
im April 2002 nach einer intensiven Abstimmung und Abwägung insbesondere zwischen 
den Belangen des Naturschutzes und der Schifffahrt eine Trasse über Norderney für die 
Anbindung von Offshore-Windparks als raumordnerisch vertretbar festgestellt.  

Mit dieser Trasse geht eine Kabelverlegung im Nationalpark „Niedersächsisches Wat-
tenmeer“ einher. Die Querung der Insel Norderney erfolgt dabei relativ konfliktarm im 
Bereich einer vorhandenen Straße. Naturschutzfachlich kritischer ist die Kabelverlegung 
im Rückseitenwatt zwischen Norderney und dem Festland. Die übrigen Interessen wie 
Schifffahrt und Fischerei sind durch diese Trasse nicht oder allenfalls geringfügig berührt.  

Der Trassenkorridor über Norderney wurde 2006 als „Vorranggebiet Kabeltrasse für 
die Netzanbindung“ in das Landes-Raumordnungsprogramm aufgenommen. Damit 
wurde diese Trasse für die gebündelte Verlegung von Kabelsystemen vorgesehen.  

Gegenstand sowohl des Raumordnungsverfahrens als auch der Darstellung im Landes-
Raumordnungsprogramm war ausschließlich die Trasse im Bereich des Küstenmeeres 
einschließlich der Inselquerung, jedoch nicht die Weiterführung an Land bis zum Netz-
anbindungspunkt. Die Landtrasse vom Anlandungspunkt Hilgenriedersiel (Landkreis 
Aurich) nach Diele (Landkreis Leer) ist ungefähr 75 Kilometer lang. 
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Verfahren und Arbeitsschritte 

Die von der Weiterführung an Land berührten Landkreise Aurich und Leer sowie die 
kreisfreie Stadt Emden haben in ihrer Funktion als untere Landesplanungsbehörden An-
fang 2005 begonnen, die Trasse für die geplanten Erdkabel raumordnerisch abzustim-
men. Dabei wurde auf die Durchführung eines förmlichen Raumordnungsverfahrens 
verzichtet, das Vorhaben wurde informell abgestimmt.  

Hintergrund der Aktivitäten der unteren Landesplanungsbehörden war das Vorgehen 
der Offshore-Projektentwickler in der Region, die auf sehr unterschiedlichen Wegen die 
Kabelverlegung vorbereiteten: Einige Vorhabenträger suchten den Kontakt zu den 
Kommunen und Fachbehörden, andere verhandelten Vorverträge mit Grundstücksei-
gentümern und Dritte führten naturschutzfachliche Untersuchungen vor Ort durch.  

Vonseiten der berührten Landkreise wurde als Ziel der Abstimmung formuliert, dass 
eine Lösung gefunden werden sollte, die alle Interessen, insbesondere die der Bevölke-
rung und der Umwelt, in angemessener Weise berücksichtigt. 

In das informelle Abstimmungsverfahren waren alle relevanten Offshore-Projekt-
entwickler, die nach den bis Ende 2006 geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Anbindung ihrer Offshore-Windparks selbst verantwortlich waren, eingebunden. 
Durch die unteren Landesplanungsbehörden wurden die berührten Gemeinden sowie 
wesentliche Fachbehörden beteiligt. Auch die Öffentlichkeit wurde im Rahmen von In-
formationsterminen in die Planung einbezogen. Um auch die Interessen der Landwirte 
zu berücksichtigen, waren die Vertreter der Landwirtschaft von Beginn an in das Projekt 
einbezogen.  

Der Abstimmungsprozess wurde auf Vorschlag der Landkreise durch den regionalen 
Energieversorger EWE Oldenburg moderiert. Die EWE führte auch die Gespräche mit 
den Grundstückseigentümern. Die Wahrnehmung beider Aufgaben bot sich an, da die 
EWE sowohl über das erforderliche technische Wissen als auch über die Ortskenntnis 
und Erfahrung mit Grundstücksverhandlungen für Energieinfrastrukturvorhaben verfügt.  

Als Ergebnis dieses Abstimmungsprozesses wurden  

 im Bereich des Landkreises Leer und der Stadt Emden eine Trasse sowie 

 im Bereich des Landkreises Aurich zwei Trassen, verbunden mit einer zeitlichen Staf-
felung, 

festgelegt. 

Bereits zeitlich parallel zum Trassenfindungsprozess wurden erste Gespräche mit den 
Verbänden der Landwirtschaft geführt. Auch wurden bereits erste Kontakte mit den be-
rührten Grundstückseigentümern aufgenommen. Diese Gespräche mündeten in den 
Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit den Landwirtschaftsverbänden, auf deren 
Grundlage die Einzelverträge mit den landwirtschaftlichen Grundstückseigentümern 
geschlossen wurden.  

Nachdem im Zuge einer Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes Ende 2006 der 
Übertragungsnetzbetreiber zur Anbindung von Offshore-Windparks gesetzlich verpflich-
tet wurde, hat TenneT Offshore die Planung übernommen und weitergeführt.  

Letztlich wurde die Trasse mit einer Länge von 75 km im Einvernehmen mit fast allen 
Grundstückseigentümern gesichert und die ersten Kabelsysteme konnten zeitnah verlegt 
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werden. Lediglich eine Eigentümerin erteilte aus grundsätzlichen Erwägungen erst ihre 
Zustimmung, als mit enteignungsrechtlichen Maßnahmen gedroht wurde.  

Detailfragen zur Kabelverlegung, wie beispielsweise Bauzeiten und Verlegemethoden, 
wurden einvernehmlich zwischen TenneT Offshore und den berührten Stellen bzw. 
Grundstückseigentümern abgestimmt.  

Regional Governance 

Insgesamt wurde die Erfahrung gemacht, dass die Verlegung von Erdkabeln in Gleich-
stromtechnik auf eine hohe Akzeptanz in der Region gestoßen ist. Grundsätzliche Be-
denken der berührten Kommunen, Grundstücksbesitzer und Anwohner, wie sie bei ak-
tuellen Freileitungsvorhaben regelmäßig in großem Umfang vorgetragen werden, gab es 
hier nicht. Diese Akzeptanz konnte durch einvernehmliche Abstimmung der Detailfra-
gen weiter gesteigert werden.  

Die regionalen Akteure, Behörden, Verbände und Privatpersonen standen dem Vor-
haben „Anbindungsleitungen für Offshore-Windparks“ aufgeschlossen gegenüber, da 
der wirtschaftliche Nutzen der Energieerzeugung im Bereich der Nordsee für die Region 
breit anerkannt ist. Somit wurden ausschließlich Detailfragen wie Bauzeiten und Verlege-
technik diskutiert.  

Abb. 3. Gleichstromanbindung von Borwin 1 

 
Quelle: TenneT 2011c 
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Vor dem Hintergrund dieser hohen Akzeptanz hat es sich im Nachhinein als sinnvoll 
und ausreichend erwiesen, auf eine intensive raumordnerische Abstimmung im Rahmen 
eines formellen Raumordnungsverfahrens zu verzichten. Das von den berührten Land-
kreisen und der kreisfreien Stadt durchgeführte informelle Abstimmungsverfahren zur 
Trassensuche und -festlegung hat einen ausreichenden Raum für eine Abstimmung so-
wohl der öffentlichen als auch der privaten Belange geboten.  

6 Empfehlungen für eine erfolgreiche Konfliktlösung  
Für eine erfolgreiche Regional Governance beim Netzausbau lassen sich folgende Hand-
lungsempfehlungen formulieren: 

1. Die Notwendigkeit der Ausbaumaßnahmen muss fachlich unstreitig sein.  
Dies beinhaltet folgende Punkte: 

 Es muss Einvernehmen über die Größenordnung und Richtung des Transportbe-
darfs bestehen: In Norddeutschland wird der Transportbedarf in der Regel durch 
die Erzeugung von Windstrom bestimmt, dem keine entsprechenden Verbrau-
cher (einschließlich Speicher) in den jeweiligen Regionen gegenüberstehen.  

 Entsprechend dem NOVA-Prinzip7 muss geprüft werden, ob zunächst Netzopti-
mierungsmaßnahmen und -verstärkungsmaßnahmen ergriffen werden können, 
um die Leitungsneubaumaßnahmen zu minimieren. Auch Entlastungspotenziale 
durch intelligente Netze bzw. Verbrauchsteuerung sind im Vorfeld zu prüfen. 

 Die Prüfung der Ausbaunotwendigkeiten muss alle Netzebenen von der Höchst- 
bis zur Niederspannungsebene einbeziehen.  

2. Der Netzausbau braucht eine starke politische Legitimation. 
Die Ausbaumaßnahmen greifen in Grundrechte ein. Nicht immer ist eine Win-win-
Situation oder eine zufriedenstellende Kompensation möglich. 

 Für die Höchstspannungsebene findet zukünftig eine solche Legitimation mit der 
Entscheidung des Bundesgesetzgebers über den Bundesbedarfsplan statt. 

 Sehr hilfreich ist aber auch eine politische Zustimmung der Länder- und Kommu-
nalparlamente. 

3. Bereits vor den Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren sollte eine Ab-
stimmung zwischen Netzplanern und Bevölkerung über den Trassenverlauf statt-
finden.  

 Um eine breite Akzeptanz zu schaffen, ist es wichtig, frühzeitig, noch vor den Ge-
nehmigungsverfahren, mit den Betroffenen in einen Dialog zu treten.  

 Da die Betroffenen einen ortsgebundenen Bezug haben und der Dialog mög-
lichst von Angesicht zu Angesicht geführt wird, sind zahlreiche Veranstaltungen in 
den Orten entlang der voraussichtlichen Trassenverläufe zu führen (z. B. im Dorf-
krug). Eine ausschließlich über Internet und zentrale Veranstaltungen organisierte 
Bürgerbeteiligung ist wenig Erfolg versprechend. 

 Dabei kommt den Netzbetreibern die Aufgabe zu, eine transparente und offene 
Kommunikation umzusetzen. Das beinhaltet insbesondere auch, Risiken und ne-

                                                 
7 Nach dem NOVA-Prinzip sind zunächst die Optimierung und die Verstärkung des Netzes zu prüfen, be-

vor es zu einem Ausbau der Netze kommt. 
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gative Auswirkungen (z. B. elektromagnetische Felder, Vogelzug und Land-
schaftsbild) offen zu thematisieren. 

 Wichtig ist, dass diese Gespräche nicht beim OB stehen bleiben (siehe Ziffer 1 
oben), sondern sich schwerpunktmäßig mit dem WIE des Netzausbaus befassen 
(z. B. über den Trassenverlauf und die Leitungsarchitektur).  

 Die Gespräche dürfen nicht nur eine einseitige Information durch den Netzbe-
treiber sein, sondern müssen zum Dialog werden. Deswegen ist es sinnvoll, dass 
sie im Zeitraum zwischen der Entwicklung der ersten Vorstellungen über die 
Trassenkorridore und der Erstellung der Genehmigungsunterlagen geführt wer-
den. Diese Gespräche sollten während des laufenden Genehmigungsverfahrens 
fortgesetzt werden. 

 Wesentliches Ziel der Gespräche ist auch, aus der Bevölkerung Hinweise zur Op-
timierung der Netzplanung zu erhalten. Kristallisieren sich Brennpunkte heraus, 
sind vertiefte Abstimmungsgespräche zu diesen Themen bzw. an diesen Orten 
möglich. 

 Dabei ist zu beachten, dass die Bürger sich aufgrund der bestehenden Informati-
onsasymmetrie erst einmal unabhängig informieren müssen, um „dialogfähig“ zu 
werden. Erst dann ist eine Aussprache in der Sache sinnvoll möglich. Zwischen 
der Information der Bürger und substanziellen Rückmeldungen können daher 
Monate vergehen. Es bedarf deshalb klar vereinbarter Kommunikationskanäle 
(Telefon-, Internet-, E-Mail- oder Postadressen) für die Bürgerinnen und Bürger 
zum Netzplaner, um auch nach den Veranstaltungen Rückmeldungen zu ermög-
lichen.  

 Der Vorhabenträger muss sich nachweisbar mit den Rückmeldungen auseinan-
dersetzen und dies auch den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber erkennbar sig-
nalisieren. So sollte z. B. dargestellt werden, wo diese Rückmeldungen zu Anpas-
sungen der Trassenplanung führen bzw. aus welchen Gründen Vorschlägen nicht 
gefolgt wird.  

 Es ist damit zu rechnen, dass jederzeit Bürgerinnen und Bürger neu in den Diskus-
sionsprozess einsteigen. Daher sind regelmäßige und prägnante Darstellungen 
des erreichten Diskussions- und Verfahrensstandes einzuplanen. Hilfreich kann 
hier eine kontinuierliche und nachvollziehbare Dokumentation des bisherigen 
Prozesses sein.  

4. Notwendig ist eine Verzahnung der Netzausbau-Prozesse auf Bundesebene mit 
denen auf regionaler Ebene. Entscheidungen auf nationaler Ebene – insbesondere 
die Festlegung der Notwendigkeit einzelner Leitungen im Bedarfsplangesetz, aber 
auch im Zuge der von der Bundesnetzagentur durchzuführenden Strategischen 
Umweltverträglichkeitsprüfungen – haben Rückwirkungen auf die regionale Hand-
lungsarenen. Für eine erfolgreiche Regional Governance sollten die Länder die ver-
schiedenen Handlungsarenen miteinander verbinden (z. B. bei der Konsultation der 
Erzeugungsszenarien und des Netzentwicklungsplans). 

5. Notwendig ist eine neutrale externe Moderation. Im Zuge des gesetzlich vorgege-
benen Netzentwicklungsprozesses positionieren sich Netzbetreiber, Bundesnetza-
gentur, Länder, Bundesregierung und Bundestag sowie die einzelnen Kommunen. 
All diese Akteure sind im Dialog mit dem Bürger daher nicht oder kaum als neutrale 
Moderatoren geeignet.  
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 Sehr hilfreich kann es daher sein, wenn externe Moderatoren beauftragt werden, 
die neutral und glaubwürdig den Dialogprozess moderieren. Die Übertragungs-
netzbetreiber können diese Kosten grundsätzlich übernehmen und als Netzaus-
baukosten geltend machen. Um die gebotene Neutralität zu gewährleisten, kann 
es aber sinnvoll sein, dass z. B. Kommunen oder andere Dritte diese Kosten über-
nehmen.  

 Ein zentrales Thema in den Dialogen mit den Bürgerinnen und Bürgern sind die 
mit den Stromleitungen verbundenen elektromagnetischen Felder und der 
Schutz vor möglichen Gefahren. Der Verweis auf ein Einhalten der Grenzwerte 
der Bundesimmissionsschutzverordnung durch die Netzbetreiber führt regelmä-
ßig nicht zu einer Befriedung der Diskussion. Vielmehr bedarf es neutraler Exper-
ten, die in den Veranstaltungen vor Ort über den aktuellen Erkenntnisstand und 
seine Grenzen aufklären. 

6. Um mehr Akzeptanz für den Netzausbau zu schaffen, sind finanzielle Beteili-
gungsmöglichkeiten zu schaffen.  

 Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz sieht Kompensationen für Kommunen vor, 
die unmittelbar vom Bau neuer Höchstspannungsleitungen betroffen sind. 

 Darüber hinaus werden von Netzbetreibern aktuell Modelle (analog Bürgerwind-
parks) entwickelt, die eine direkte finanzielle Beteiligung der konkret betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger an einzelnen Leitungsbauprojekten ermöglichen.  

Die Verantwortung für den Ausbau des Höchstspannungsnetzes in Deutschland liegt 
nach der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahre 2011 sowohl bei den Übertra-
gungsnetzbetreibern als auch bei der Bundesregierung – einschließlich der Bundesnetz-
agentur – sowie dem Bundesgesetzgeber. Nach Überzeugung der Autoren wird der im 
Zuge der Energiewende notwendige Netzausbau nur dann zügig und konfliktarm durch-
zuführen sein, wenn er von einer guten Regional Governance begleitet wird, die eine 
Verzahnung zwischen den verschiedenen Handlungsarenen herstellt. Diese Aufgabe 
kann von den Landesregierungen in Kooperation mit den Kreisen wahrgenommen wer-
den, bei größeren Ländern auch von Behörden, die in den Regionen agieren, z. B. den 
Bezirksregierungen. In diesem Sinne stehen auch Länder und Kommunen in einer Ver-
antwortungsgemeinschaft mit dem Bund, somit wird der Netzausbau zu einer gesamt-
staatlichen Herausforderung. 
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Zusammenfassung / Abstract 

Governance-Prozesse für erneuerbare Energien 
Die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland befinden 
sich an einem Punkt, an dem neben den unbestreitbaren Erfolgen und künftigen Chan-
cen auch die damit verbundenen Probleme und Konflikte immer deutlicher werden. 
Daraus ergibt sich die Herausforderung, die erfolgreich eingesetzten politischen Steue-
rungsinstrumente und die ihnen zugrunde liegenden Koordinations- und Steuerungs-
strukturen weiterzuentwickeln. Der vorliegende Band analysiert und bewertet Gover-
nance-Prozesse für erneuerbare Energien im nordwestdeutschen Kontext mit einem Fo-
kus auf Windenergie, Biogas und Netzausbau aus planerischer und regionalwirtschaftli-
cher Perspektive. Die wichtigsten Ergebnisse werden in Form von Empfehlungen für Poli-
tik und Fachöffentlichkeit zusammengefasst. 

 

Governance processes for renewable energies 
The „Energiewende“ (energy transition) and the expansion of renewable energies in 
Germany is at a point, where, beside the undisputable successes and future opportuni-
ties, the problems and conflicts around renewable energy production have become in-
creasingly apparent. The challenge today lies in the further development of the success-
fully implemented political instruments and of the underlying governance structures. 
This volume analyzes and evaluates governance processes for renewable energies in the 
context of Northwest Germany with a focus on wind, biogas and grid extension from a 
planning and regional-economy perspective. The most important findings are summa-
rized as policy recommendations.                                                                                                                                                     
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